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Thüringer Gesetz zur Einführung eines Justizvollzugsdatenschutzgesetzes und  
zur Anpassung weiterer Vorschriften des Justizvollzugs 

Vom 16. November 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Justizvollzugsdatenschutzgesetz 

(ThürJVollzDSG)*)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§	 2	 Begriffsbestimmungen
§ 3 Grundsätze der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten
§ 4 Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, Einwilligung
§ 5 Datengeheimnis
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*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89; L127 vom 23.5.2018, S. 9; L 74 vom 
4.3.2021, S. 36).



292 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Fünfter Abschnitt 
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 25 Datenverarbeitung im Auftrag
§ 26 Verarbeitung personenbezogener Daten bei 

Übertragung von Vollzugsaufgaben
§ 27 Gemeinsame Verantwortung der Justizvollzugs-

behörden
§ 28 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
§ 29 Erkennungsdienstlicher Datenabgleich
§ 30 Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen
§ 31 Optisch-elektronische Einrichtungen im Umfeld 

der Anstalt
§ 32 Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb 

der Anstalt
§ 33 Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb 

von Hafträumen
§ 34 Verarbeitung mittels optisch-elektronischer 

Einrichtungen erhobener personenbezogener 
Daten

§ 35 Auslesen von Datenspeichern
§	 36	 Identifikation	anstaltsfremder	Personen
§ 37 Lichtbildausweise

Sechster Abschnitt 
Schutzanforderungen

§ 38 Zweckbindung
§ 39 Schutzvorkehrungen
§ 40 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
§ 41 Datenschutz durch Technikgestaltung und da-

tenschutzfreundliche Voreinstellungen
§ 42 Datenschutz-Folgenabschätzung bei hohem Ri-

siko
§ 43 Protokollierung
§ 44 Kenntlichmachung innerhalb der Anstalt
§ 45 Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwa-

chungs- und Kontrollmaßnahmen

Siebter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für 

Berufsgeheimnisträgerinnen und  
Berufsgeheimnisträger

§ 46 Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsge-
heimnisträger

§	 47	 Offenbarungspflicht
§	 48	 Offenbarungsbefugnis
§	 49	 Benachrichtigung	der	Gefangenen	über	Offen-

barungen
§	 50	 Zweckbindung	 offenbarter	 personenbezogener	

Daten,	 Zulassung	 von	 Offenbarungsempfän-
gern

§	 51	 Zugriff	auf	personenbezogene	Daten	 in	Notfäl-
len

Achter Abschnitt 
Rechte der betroffenen Person

§ 52 Allgemeine Informationen zur Datenverarbei-
tung

§	 53	 Aufklärungspflicht	 bei	 der	 Datenerhebung	 mit	
Kenntnis	der	betroffenen	Person

§ 54 Benachrichtigung bei Datenverarbeitung ohne 
Kenntnis	der	betroffenen	Person

§	 55	 Auskunftsrecht	der	betroffenen	Person
§ 56 Akteneinsichtsrecht
§ 57 Auskunft aus und Akteneinsicht in Gesundheits- 

und Therapieakten
§ 58 Sperrvermerke
§ 59 Verfahren für die Ausübung der Rechte der be-

troffenen	Person

Neunter Abschnitt 
Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und  

Berichtigung personenbezogener Daten

§ 60 Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten

§ 61 Löschung personenbezogener Daten
§ 62 Berichtigung personenbezogener Daten
§	 63	 Rechte	der	betroffenen	Person	auf	Berichtigung,	

Einschränkung der Verarbeitung und Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten

§ 64 Mitteilungen

Zehnter Abschnitt 
Anwendung weiterer Vorschriften,  

Schlussbestimmungen

§ 65 Anwendung weiterer Vorschriften des Daten-
schutzrechts

§ 66 Einschränkung von Grundrechten
§ 67 Evaluierung
§ 68 Gleichstellungsbestimmung

Erster Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch Justizvollzugsbehörden beim Vollzug von
1. Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Untersuchungshaft, 

Strafarrest, Unterbringung in der Sicherungsverwah-
rung, Jugendarrest und

2. Haft nach § 127b Abs. 2, § 230 Abs. 2, den §§ 236 
und 329 Abs. 3, § 412 Satz 1 und § 453c der Straf-
prozessordnung (StPO) in der Fassung vom 7. April 
1987 (BGBl. I S. 1074, 1319) in der jeweils geltenden 
Fassung sowie der einstweiligen Unterbringung nach 
§ 275a Abs. 6 StPO.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes:
1. sind Justizvollzugsbehörden:

Justizvollzugsanstalten, Jugendstrafanstalten, Jugend-
arrestanstalten, Einrichtungen für den Vollzug der Si-
cherungsverwahrung (Anstalten), der kriminologische 
Dienst sowie das für die Organisation und Verwaltung 
des Justizvollzugs zuständige Ministerium,

2. sind Gefangene:
Personen im Vollzug nach § 1,
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3. sind vollzugliche Zwecke:
a) die Erreichung des Vollzugsziels,
b) der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Strafta-

ten der Gefangenen,
c) die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 

der Anstalt,
d) die Sicherung des Vollzugs,
e) die Versorgung und medizinische Betreuung der 

Gefangenen,
f) die kriminologische Forschung nach § 104 des Thü-

ringer Justizvollzugsgesetzbuchs (ThürJVollzGB) 
vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 13), § 42 Abs. 1 
des Thüringer Jugendarrestvollzugsgesetzes (Thür-
JAVollzG) vom 19. März 2019 (GVBl. S. 9) sowie 
§ 60 des Thüringer Sicherungsverwahrungsvoll-
zugsgesetzes (ThürSVVollzG) vom 23. Mai 2013 
(GVBl. S. 121 -122-) jeweils in der jeweils gelten-
den Fassung sowie

g) die Erfüllung der den Justizvollzugsbehörden durch 
Gesetz übertragenen sonstigen Aufgaben, insbe-
sondere die Mitwirkung an Entscheidungen der 
Strafvollstreckungskammern oder an Entscheidun-
gen und Untersuchungen parlamentarischer Kon-
trollgremien durch Abgabe von Stellungnahmen,

4. sind personenbezogene Daten:
alle	Informationen,	die	sich	auf	eine	identifizierte	oder	
identifizierbare	natürliche	Person	(betroffene	Person)	
beziehen;	als	identifizierbar	wird	eine	natürliche	Person	
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mit-
tels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, 
zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer On-
line-Kennung oder zu einem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, 
identifiziert	werden	kann,

5. ist Verarbeitung:
a) jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangs-
reihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten, insbesondere das Erfassen der Daten aus 
einer Informationsquelle (Erhebung), 

b) die Speicherung, 
c) die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, der 

Abgleich, die Organisation, das Ordnen, die An-
passung, die Verknüpfung oder sonstige Verwen-
dung (Nutzung),

d) die	Offenlegung,	 die	 Verbreitung	 oder	 jede	 an-
dere Form der Bereitstellung an Dritte (Übermitt-
lung) sowie

e) die Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung 
oder die Vernichtung, 

6. ist Einschränkung der Verarbeitung:
die Markierung gespeicherter personenbezogener 
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzu-
schränken,

7. ist	Profiling:
jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die darin besteht, dass diese personen-
bezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte be-
züglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesund-

heit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser na-
türlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen,

8. ist Pseudonymisierung:
die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, in der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher	Informationen	nicht	mehr	einer	betroffenen	Per-
son zugeordnet werden können, sofern diese zusätzli-
chen Informationen gesondert aufbewahrt werden und 
technischen sowie organisatorischen Maßnahmen un-
terliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner be-
troffenen	Person	zugewiesen	werden	können,

9. ist Anonymisierung:
das Verändern personenbezogener Daten derart, dass 
die Angaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft 
einer	betroffenen	Person	zugeordnet	werden	können,

10. ist Dateisystem:
jede strukturierte Sammlung personenbezogener Da-
ten, die nach bestimmten Kriterien abgerufen oder zu-
gänglich gemacht werden können, unabhängig da-
von, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen	oder	geografischen	Gesichtspunkten	ge-
ordnet geführt wird,

11. ist Verantwortlicher:
eine Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die al-
lein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten entscheidet,

12. ist Auftragsverarbeiter:
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Da-
ten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet,

13. ist Empfänger:
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, der personenbezogene Da-
ten	offengelegt	werden,	unabhängig	davon,	ob	es	sich	
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, 
die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauf-
trags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvor-
schriften personenbezogene Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Da-
ten durch die genannten Behörden erfolgt ausschließ-
lich nach den für diese Behörden geltenden Daten-
schutzvorschriften,

14. ist Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten:
eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, 
zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt 
oder	unrechtmäßig,	oder	zur	unbefugten	Offenlegung	
von oder zum unbefugten Zugang zu personenbezo-
genen Daten führt, die verarbeitet wurden,

15. sind besondere Kategorien personenbezogener Daten:
a) Daten über Merkmale, die geeignet sind, eine be-

troffene	Person	wertend	einer	bestimmten	Gruppe	
zuzuordnen oder aus denen die ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder weltanschau-
liche Bekenntnisse oder Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen,

b) genetische Daten,
c) biometrische	Daten	zur	eindeutigen	Identifizierung	

einer natürlichen Person,
d) Gesundheitsdaten und
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e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Ori-
entierung,

16. sind genetische Daten:
personenbezogene Daten zu den ererbten oder erwor-
benen genetischen Eigenschaften einer natürlichen 
Person, die eindeutige Informationen über die Physio-
logie oder die Gesundheit dieser Person liefern, ins-
besondere solche, die aus der Analyse einer biologi-
schen Probe der Person gewonnen wurden,

17. sind biometrische Daten:
mit speziellen technischen Verfahren gewonnene per-
sonenbezogene Daten zu den physischen, physiologi-
schen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natür-
lichen	Person,	die	die	eindeutige	Identifizierung	dieser	
natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, insbe-
sondere Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten,

18. sind Gesundheitsdaten:
personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche 
oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person, ein-
schließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleis-
tungen, beziehen und aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand hervorgehen,

19. ist internationale Organisation:
eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachge-
ordneten Stellen sowie jede sonstige Einrichtung, die 
durch eine zwischen zwei oder mehr Staaten geschlos-
sene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer sol-
chen	Übereinkunft	geschaffen	wurde,

20. ist Einwilligung:
jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willens-
bekundung in Form einer Erklärung oder einer sonsti-
gen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene	Person	zu	verstehen	gibt,	dass	sie	mit	der	
Verarbeitung	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	
Daten einverstanden ist,

21. sind anstaltsfremde Personen:
Personen, die nicht Gefangene sind, die zu den Jus-
tizvollzugsbehörden nicht in einem Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis stehen, nicht im Auftrag einer anderen 
Behörde tätig sind und nicht als Organ der Rechts-
pflege	handeln,

22. sind	öffentliche	Stellen:
a) die	Behörden,	die	Organe	der	Rechtspflege	und	an-

dere	öffentlich-rechtlich	organisierte	Einrichtungen	
des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaf-
ten,	der	Anstalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	
Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ih-
rer Rechtsform,

b) die	Behörden,	die	Organe	der	Rechtspflege	und	an-
dere	öffentlich-rechtlich	organisierte	Einrichtungen	
eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeinde-
verbandes oder sonstiger der Aufsicht des Landes 
unterstehender	juristischer	Personen	des	öffentli-
chen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeach-
tet ihrer Rechtsform und

c) die	Behörden,	 die	Organe	der	Rechtspflege	und	
andere	öffentlich-rechtlich	organsierte	Einrichtun-
gen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union,

23. sind	nichtöffentliche	Stellen:
natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und 
andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, 
soweit sie nicht unter Nummer 22 fallen sowie die Kir-

chen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten;	nimmt	eine	nichtöffentliche	Stelle	hoheitliche	Auf-
gaben	der	öffentlichen	Verwaltung	wahr,	ist	sie	insoweit	
öffentliche	Stelle	im	Sinne	dieses	Gesetzes.

§ 3 
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Justizvollzugsbehörden schützen das Recht ei-
ner	 jeden	betroffenen	Person,	grundsätzlich	selbst	über	
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu be-
stimmen.

(2) Die Datenverarbeitung ist an dem Ziel auszurichten, 
so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu ver-
arbeiten. Von den Möglichkeiten der Anonymisierung und 
Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen, soweit dies 
nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.

(3) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist so 
weit wie möglich danach zu unterscheiden, ob die Daten 
auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen be-
ruhen. Zu diesem Zweck soll der Verantwortliche, soweit 
dies im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich und 
angemessen ist, Beurteilungen, die auf Bewertungen oder 
persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche kennt-
lich machen.

(4) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbei-
tung personenbezogener Daten beruhende Entscheidung, 
die	eine	nachteilige	Rechtsfolge	für	die	betroffene	Person	
hat oder sie erheblich beeinträchtigt, ist unzulässig. Pro-
filing,	das	zur	Folge	hat,	dass	die	betroffene	Person	auf	
der Grundlage von personenbezogenen Daten besonde-
rer Kategorien diskriminiert wird, ist verboten.

§ 4 
Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener  

Daten, Einwilligung

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezoge-
ne Daten nur verarbeiten, soweit dieses Gesetz oder eine 
andere Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder an-
ordnet	oder	die	betroffene	Person	eingewilligt	hat	und	der	
Einwilligung ein gesetzliches Verbot nicht entgegensteht.

(2) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
der Grundlage einer Einwilligung erfolgt, muss die Justiz-
vollzugsbehörde	die	Einwilligung	der	betroffenen	Person	
nachweisen können.

(3)	Erfolgt	die	Einwilligung	der	betroffenen	Person	durch	
eine schriftliche Erklärung, die auch weitere Sachverhalte 
betrifft,	muss	das	Ersuchen	um	Einwilligung	in	verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und ein-
fachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen 
Sachverhalten eindeutig zu unterscheiden ist.

(4)	Die	betroffene	Person	hat	das	Recht,	ihre	Einwilligung	
jederzeit zu widerrufen. An den Widerruf der Einwilligung 
dürfen keine höheren Anforderungen gestellt werden, als 
an die Einwilligung selbst. Durch den Widerruf der Einwil-
ligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
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gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung der perso-
nenbezogenen	Daten	nicht	berührt.	Die	betroffene	Person	
wird vor Abgabe der Einwilligung von der Möglichkeit des 
jederzeitigen Widerrufs und der Wirkung des Widerrufs auf 
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten in Kenntnis gesetzt.

(5) Die Einwilligung ist nur wirksam, soweit sie auf der freien 
Entscheidung	der	betroffenen	Person	beruht.	Bei	der	Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen 
die Umstände der Erteilung, insbesondere die besondere 
Situation aufgrund der Freiheitsentziehung, berücksichtigt 
werden.	Die	betroffene	Person	ist	auf	den	vorgesehenen	
Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
hinzuweisen.	Die	betroffene	Person	ist	auch	über	die	Fol-
gen der Verweigerung der Einwilligung zu belehren, falls 
sie eine solche Belehrung verlangt oder falls Hinweise vor-
handen sind, dass ihr diese Folgen nicht bewusst sind.

(6) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten verarbeitet werden, muss sich die Einwilligung der be-
troffenen	Person	ausdrücklich	auf	diese	Daten	beziehen.

(7) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten zu vollzuglichen Zwecken ist insbesonde-
re dann unbedingt erforderlich:
a) soweit diese Daten für die Vollzugs- und Eingliede-

rungsplanung nach den §§ 13, 14 und 15a Thür-
JVollzGB oder die Entscheidungen nach § 15b Thür-
JVollzGB sowie deren Umsetzung benötigt werden,

b) soweit der Schutz von Leib und Leben oder der Infekti-
onsschutz die Verarbeitung dieser Daten erfordert oder

c) zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die Sicherheit 
und Ordnung der Anstalt.

§ 5 
Datengeheimnis

(1) Den in Justizvollzugsbehörden beschäftigten Perso-
nen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 
zu verarbeiten. Personen nach Satz 1, die nicht Amtsträ-
ger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) in der Fassung vom 13. November 1998 (BGBl. I 
S. 3322) in der jeweils geltenden Fassung sind, sind vor 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit über die zu beachtenden Vor-
schriften zu unterrichten und auf deren Einhaltung nach 
§	1	Abs.	1	bis	3	des	Verpflichtungsgesetzes	vom	2.	März	
1974 (BGBl. I S. 469 -547-) in der jeweils geltenden Fas-
sung	förmlich	zu	verpflichten,	soweit	eine	förmliche	Ver-
pflichtung	gesetzlich	zulässig	ist.

(2) Das Verbot unbefugter Verarbeitung personenbezo-
gener Daten besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit 
nach Absatz 1 Satz 1 fort.

Zweiter Abschnitt 
Erhebung personenbezogener Daten

§ 6 
Zulässigkeit der Erhebung personenbezogener Daten

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezoge-
ne Daten erheben, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
erforderlich ist.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten dür-
fen sie nur erheben, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken 
unbedingt erforderlich ist.

§ 7 
Erhebung personenbezogener Daten bei der  

betroffenen	Person

(1) Personenbezogene Daten sind grundsätzlich bei der be-
troffenen	Person	und	mit	deren	Kenntnis	zu	erheben.	Eine	
Kenntnis	der	betroffenen	Person	ist	zu	vermuten,	soweit	
sie aufgrund einer zuvor erteilten allgemeinen Information 
mit der Erhebung dieser Daten rechnen musste. Das Nä-
here, insbesondere zu Inhalt und Ausgestaltung der allge-
meinen	Informationspflicht,	regelt	eine	Rechtsverordnung.

(2) Eine Erhebung personenbezogener Daten bei der be-
troffenen	Person	ohne	deren	Kenntnis	ist	zulässig,	soweit	
eine	Abwägung	zwischen	dem	Interesse	der	betroffenen	
Person auf Datenerhebung mit ihrer Kenntnis und dem mit 
der Datenerhebung verfolgten Zweck ergibt, dass überwie-
gende	schutzwürdige	Interessen	der	betroffenen	Person	
nicht	entgegenstehen.	In	diesem	Fall	bleibt	die	Pflicht	zu	
einer nachträglichen Benachrichtigung nach § 54 Abs. 1 
Satz 1 unberührt.

§ 8 
Erhebung personenbezogener Daten über Gefangene  

bei Dritten

(1) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über 
Gefangene nach den §§ 6 und 7 zulässig ist, dürfen sie 
auch bei Dritten erhoben werden, wenn
1. dies zur Erreichung des Vollzugsziels oder zur Abwehr 

einer drohenden Gefahr für die Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt erforderlich ist,

2. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet,
3. Angaben	der	betroffenen	gefangenen	Person	überprüft	

werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Unrichtigkeit der Angaben bestehen,

4. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr 
für	die	öffentliche	Sicherheit	erforderlich	ist,

5. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,

6. sich die Erhebung auf Daten aus Akten der gericht-
lichen Verfahren bezieht, die der Vollstreckung der 
gegenwärtigen	Freiheitsentziehung	 der	 betroffenen	
gefangenen Person zugrunde liegen oder diese Frei-
heitsentziehung	betreffen,

7. es	sich	um	Auskünfte	über	die	betroffene	gefangene	
Person nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeszentralregis-
tergesetzes (BZRG) in der Fassung vom 21. Septem-
ber 1984 (BGBl. I S. 1229; 1985 I S. 195) in der jeweils 
geltenden Fassung handelt sowie um Daten aus Akten 
der gerichtlichen Verfahren, die den im Bundeszentral-
register	eingetragenen	Verurteilungen	der	betroffenen	
gefangenen Person zugrunde liegen, 

8. es sich um Erkenntnisse aus strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren oder strafgerichtlichen Verfahren ge-
gen	die	betroffene	gefangene	Person	handelt,

9. die	betroffene	gefangene	Person	einer	durch	Rechts-
vorschrift	festgelegten	Auskunftspflicht	nicht	nachge-
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kommen und über die beabsichtigte Erhebung bei Drit-
ten unterrichtet worden ist,

10. die	Erhebung	bei	der	betroffenen	gefangenen	Person	
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern wür-
de oder

11. die	Daten	allgemein	 zugänglich	 sind	und	offensicht-
lich	ist,	dass	die	betroffene	Person	die	Veröffentlichung	
selbst veranlasst hat.

(2) Soweit die Erhebung personenbezogener Daten über 
eine gefangene Person nach den §§ 6 und 7 zulässig ist 
und diese nicht die für eine Einwilligung notwendige Ein-
sichtsfähigkeit besitzt, dürfen diese personenbezogenen 
Daten	ohne	Kenntnis	der	betroffenen	gefangenen	Person	
auch bei deren gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern 
erhoben werden.

(3)	Nichtöffentliche	Stellen	sind	auf	die	Rechtsvorschrift,	
die	zur	Auskunft	verpflichtet,	ansonsten	auf	die	Freiwillig-
keit ihrer Angaben hinzuweisen.

§ 9 
Erhebung personenbezogener Daten über  

anstaltsfremde Personen

(1) Personenbezogene Daten über anstaltsfremde Per-
sonen können ohne deren Kenntnis bei Gefangenen oder 
sonstigen Dritten erhoben werden, soweit dies zu vollzug-
lichen Zwecken unbedingt erforderlich ist und das unbe-
dingte Erhebungserfordernis schutzwürdige Interessen der 
betroffenen	Person	überwiegt.

(2) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend.

Dritter Abschnitt 
Speicherung und Nutzung personenbezogener  

Daten, Aktenführung

§ 10 
Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten, die sie zulässig erhoben haben, speichern und nut-
zen, soweit dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezoge-
ne Daten, die sie zulässig erhoben haben, zu Zwecken, zu 
denen sie nicht erhoben wurden, nur speichern und nut-
zen, soweit dies verhältnismäßig ist und
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung von 

Daten nach den §§ 8 oder 9 bei Dritten zulassen; sind 
andere Gefangene als diejenigen, deren Freiheitsent-
ziehung ursprünglicher Anlass der Erhebung war, von 
der anderweitigen Speicherung oder Nutzung betrof-
fen, können die personenbezogenen Daten nur zu ei-
nem anderen Zweck gespeichert oder genutzt werden, 
soweit diese Gefangenen zuvor unter Angabe der be-
absichtigten Speicherung oder Nutzung angehört wur-
den und sich hieraus kein überwiegendes schutzwür-
diges Interesse an einem Ausschluss der Speicherung 
oder	Nutzung	der	sie	betreffenden	personenbezoge-
nen Daten ergeben hat,

2. eine Rechtsvorschrift dies ausdrücklich erlaubt oder 
anordnet,

3. zur Abwehr von sicherheitsgefährdenden oder ge-
heimdienstlichen Tätigkeiten für eine fremde Macht 
oder von Bestrebungen in Deutschland, die durch An-
wendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen
a) gegen die freiheitliche demokratische Grundord-

nung, den Bestand oder die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes gerichtet sind,

b) eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben oder

c) auswärtige Belange Deutschlands gefährden, er-
forderlich ist,

4. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	erfor-
derlich ist,

5. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person erforderlich ist,

6. zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie 
zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten, durch welche die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt gefährdet werden, erforderlich ist oder

7. für Maßnahmen oder Entscheidungen der Strafvoll-
streckung oder nach § 119 Abs. 1 StPO erforderlich ist.

(3) Die Speicherung oder Nutzung von zulässig erhobe-
nen besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben wurden, ist nur 
zulässig, soweit dies zu den in Absatz 2 genannten Zwe-
cken unbedingt erforderlich ist.

(4) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 gespeichert und genutzt werden dürfen, 
weitere	personenbezogene	Daten	der	betroffenen	Person	
oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich 
ist, ist die Speicherung auch dieser Daten zulässig. Die 
Speicherung ist jedoch nicht zulässig, soweit berechtig-
te	Interessen	der	betroffenen	Person	oder	des	Dritten	an	
deren Geheimhaltung überwiegen. Eine über die Speiche-
rung hinausgehende Nutzung oder sonstige Verarbeitung 
dieser Daten ist unzulässig.

(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert oder genutzt wer-
den, dürfen zu anderen Zwecken nur insoweit verarbeitet 
werden, als dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für 
die	 öffentliche	Sicherheit,	 insbesondere	 für	 Leben,	Ge-
sundheit oder Freiheit, sowie zur Verfolgung von Strafta-
ten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die weite-
re Verarbeitung von Protokolldaten nach § 43 Abs. 3 bleibt 
von diesen Einschränkungen unberührt.

(6) Personenbezogene Daten dürfen für Zwecke der Aus- 
und Fortbildung gespeichert und genutzt werden, wenn zu-
vor eine Anonymisierung stattgefunden hat. Einer Anonymi-
sierung bedarf es nur dann nicht, wenn diese dem Aus- und 
Fortbildungszweck entgegenstehen würde und die berech-
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tigten	Interessen	der	betroffenen	Person	an	der	Geheim-
haltung ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen.

(7) Eine Speicherung oder Nutzung zu anderen Zwecken 
liegt nicht vor, soweit sie dem gerichtlichen Rechtsschutz im 
Zusammenhang mit dem Vollzug nach § 1, der Wahrneh-
mung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, der Erstel-
lung von Statistiken und Evaluationen, der Rechnungsprü-
fung, der Durchführung von Organisationsuntersuchungen 
oder der Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 
der Datenverarbeitung dient.

§ 11 
Aktenführung

(1) Über Gefangene werden von den Anstalten Gefange-
nenpersonalakten, Gesundheitsakten und bei Bedarf The-
rapieakten geführt. Die Aktenführung kann auch elektro-
nisch erfolgen. 

(2) Zu den Gefangenenpersonalakten sind alle Nieder-
schriften, Verfügungen, Anträge, Abschriften und sonstigen 
Schriftstücke zu nehmen, die sich auf die jeweilige gefan-
gene Person beziehen und nicht ausschließlich in geson-
derte Akten gehören. Informationen aus den elektronischen 
Fachverfahren sind zur Gefangenenpersonalakte zu neh-
men,	soweit	sie	Gefangene	betreffende	Entscheidungen	
von rechtlicher Erheblichkeit dokumentieren oder für sol-
che Entscheidungen von Bedeutung sind oder soweit dies 
zur Dokumentation rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(3) Bei der Führung der Gesundheitsakten und der The-
rapieakten	sind	die	Dokumentationspflichten	nach	§	630f	
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung vom 2. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003, S. 738) in der je-
weils geltenden Fassung und der für den jeweiligen Heil-
beruf bestehenden Berufsordnung, insbesondere die der 
zuständigen Ärztekammer und der zuständigen Psycho-
therapeutenkammer in der jeweils geltenden Fassung 
maßgeblich.

(4) Bei elektronischer Aktenführung gelten elektronische 
Dokumente sowie sonstige Dateien und Informationen als 
zur Akte genommen, wenn sie bewusst und dauerhaft in 
der elektronischen Akte gespeichert worden sind. Über die 
allgemeinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen hinaus 
ist als Mindeststandard sicherzustellen, dass
1. in einer elektronischen Akte, die sowohl elektronische 

als auch in anderer Form beibehaltene Bestandteile 
enthält, alle Bestandteile jeweils gegenseitig aufein-
ander verweisen,

2. der gesamte zur elektronischen Akte gebrachte Inhalt 
mit Ausnahme der nur für die Datenverarbeitung not-
wendigen	Struktur-,	Definitions-	und	Schemadateien	
(Repräsentat) entweder in Papierform oder in einem 
für die Übermittlung geeigneten elektronischen For-
mat reproduzierbar ist und

3. die Reproduzierbarkeit nach Nr. 2 auch für diejenigen 
Informationen gewährleistet ist, die lediglich durch Ein-
gabe in Bearbeitungsfelder zur Akte gelangt sind; in 
diesem Fall ist die Reproduzierbarkeit des Urhebers 
und des Zeitpunkts der Eingabe sowie bei Überschrei-
ben vorhandener Eingaben der überschriebenen In-

formation und des Urhebers zu gewährleisten; soweit 
die Reproduktion eines Inhalts technisch nicht mög-
lich ist, ist ein entsprechender Hinweis in das Reprä-
sentat aufzunehmen.

Für elektronische Gefangenenpersonalakten gelten zusätz-
lich die besonderen technischen Vorgaben der Rechtsver-
ordnung nach § 32 Abs. 2 Satz 1 StPO.

(5) Die Akten nach Absatz 1 sind nach der Entlassung 
der gefangenen Person und dem Abschluss aller mit dem 
Vollzug verbundenen Geschäfte unverzüglich aktenmäßig 
wegzulegen. Gefangenenpersonalakten sind bis zum Ab-
lauf des fünften Jahres nach der Weglage aufzubewah-
ren, Gesundheits- und Therapieakten bis zum Ablauf des 
zehnten Jahres.

(6) Personenbezogene Daten aus weggelegten Akten dür-
fen nur verarbeitet werden, soweit dies
1. aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zur Gefahren-

verhütung, zur Gefahrenabwehr, zur Verhinderung und 
Verfolgung von Straftaten oder zur Erreichung der in 
§ 10 Abs. 2 Nr. 3 bis 7 genannten Zwecke,

2. für den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang 
mit dem Vollzug nach § 1,

3. für	den	Vollzug	einer	gegen	die	betroffene	Person	an-
geordneten Maßnahme nach §§ 63 oder 64 StGB oder 
einer gegen sie angeordneten Sicherungsverwahrung,

4. zur Erfüllung der Aufgaben der Bewährungshilfe, der 
Führungsaufsicht oder der forensischen Ambulanzen 
in	Bezug	auf	die	betroffene	Person,

5. zur Wahrung sonstiger schutzwürdiger Interessen der 
betroffenen	Person	auf	deren	Antrag,

6. für die Arbeit parlamentarischer Untersuchungsaus-
schüsse,

7. für Rechnungsprüfungen, insbesondere solche des 
Rechnungshofs,

8. zu Zwecken der Datensicherung oder Datenschutz-
kontrolle oder

9. für statistische Zwecke, für die Durchführung gesetz-
lich angeordneter Evaluationen oder für die Durchfüh-
rung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben

erforderlich ist. Im Fall nach Satz 1 Nr. 9 ist es insbeson-
dere bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist der Gefange-
nenpersonalakte auch zulässig, die Personalien der be-
troffenen	 gefangenen	Person	mit	Daten	 abzugleichen,	
die aufgrund von § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG dem Krimino-
logischen Dienst übermittelt worden sind. Anonymisierte 
Datensätze dürfen auch nach Ablauf der jeweiligen Auf-
bewahrungsfrist in wissenschaftlichen Datenbanken ge-
speichert und für wissenschaftliche und statistische Zwe-
cke verarbeitet werden.

(7) Verarbeitungen nach Absatz 6 sind zu dokumentieren. 
Wurden im Rahmen der Verarbeitungen nach Absatz 6 per-
sonenbezogene Daten übermittelt, bezieht sich die Doku-
mentationspflicht	auch	darauf,	an	welche	Stellen	die	Da-
ten übermittelt worden sind. 

(8) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist eine weitere 
Aufbewahrung oder Speicherung der Akten nach Absatz 1 
oder von Teilen hiervon nur zulässig, soweit eine am Ein-
zelfall orientierte und zu dokumentierende Prüfung ergibt, 
dass die weitere Aufbewahrung oder Speicherung für ei-
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nen der in Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Zweck 
nach wie vor erforderlich und unter Berücksichtigung der 
mit der weiteren Aufbewahrung oder Speicherung verbun-
denen	Beeinträchtigung	der	Rechte	der	Betroffenen	noch	
verhältnismäßig ist. Diese Prüfung ist nach jeweils einem 
Jahr zu wiederholen und zu dokumentieren.

(9) Ist eine weitere Aufbewahrung oder Speicherung von 
Akten nach Absatz 1 über den Zeitraum von zehn Jahren 
nach Ablauf des Jahres der Weglage hinaus beabsichtigt, 
ist	die	betroffene	Person	zuvor	anzuhören.	Die	Entschei-
dung, die Akten über diesen Zeitraum hinaus aufzubewah-
ren	oder	zu	speichern,	ist	der	betroffenen	Person	schrift-
lich mitzuteilen und zu begründen, soweit dies nicht eine 
Gefährdung, einen Nachteil oder eine Beeinträchtigung im 
Sinne des § 54 Abs. 3 mit sich bringen würde; in diesem 
Fall gelten § 55 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 8 entsprechend. 
Gegen	die	Entscheidung	nach	Satz	2	steht	der	betroffe-
nen Person das Verfahren nach § 109 des Strafvollzugs-
gesetzes vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 
I	S.	436	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	offen.	Solange	
eine weitere Aufbewahrung erfolgen soll, sind die Anhö-
rung nach Satz 1 und die Mitteilung nach Satz 2 nach je-
weils einem Jahr zu wiederholen.

(10) Die Prüfung nach Absatz 8 und die Verfahrensweise 
nach Absatz 9 unterbleiben, solange die Akten für ein an-
deres noch nicht rechtskräftig abgeschlossenes gerichtli-
ches Verfahren, ein anhängiges staatsanwaltschaftliches 
Ermittlungsverfahren, ein parlamentarisches Untersu-
chungsverfahren oder eine Prüfung des Rechnungshofs 
beigezogen sind. 

(11) Werden innerhalb der jeweiligen Aufbewahrungsfrist 
nach Absatz 5 Satz 2 die Gefangenen erneut zum Vollzug 
einer Freiheitsentziehung nach § 1 in eine Anstalt aufge-
nommen, entfallen die durch die Weglage der Akten aus-
gelösten Beschränkungen. Für die weitere Verwendung 
und die Aufbewahrung der Akten sind die Bestimmungen 
und Fristen der Akten des erneuten Vollzugs maßgeblich.

(12) Erhält die Anstalt im Zusammenhang mit dem Vollzug 
der Untersuchungshaft oder einer der Freiheitsentziehun-
gen	nach	§	1	Nr.	2	von	einer	nicht	nur	vorläufigen	Einstel-
lung des zugrundeliegenden Verfahrens, einer unanfecht-
baren	Ablehnung	der	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	oder	
einem rechtskräftigen Freispruch Kenntnis, betragen die 
Fristen in Bezug auf die jeweilige Gefangenenpersonal-
akte abweichend von
1. Absatz 5 Satz 2 drei Jahre,
2. Absatz 9 Satz 1 fünf Jahre.

(13) Soweit ein Grund für die weitere Aufbewahrung oder 
Speicherung nicht mehr besteht, sind die Akten unverzüg-
lich auf der Grundlage des Thüringer Archivgesetzes vom 
29. Juni 2018 (GVBl. S. 308) in der jeweils geltenden Fas-
sung der zuständigen Abteilung des Landesarchivs anzu-
bieten. Übernimmt das Landesarchiv diese Akten nicht, 
sind sie unverzüglich zu vernichten oder zu löschen. 

Vierter Abschnitt 
Übermittlung personenbezogener Daten

§ 12 
Übermittlung	personenbezogener	Daten	an	öffentliche	 

und	nichtöffentliche	Stellen

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten, die sie zulässig erhoben haben, übermitteln, soweit 
dies zu vollzuglichen Zwecken erforderlich ist.

(2)	Nichtöffentlichen	Stellen	dürfen	die	Justizvollzugsbe-
hörden zulässig erhobene personenbezogene Daten auch 
zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben wurden, übermit-
teln, soweit
1. sich	die	Justizvollzugsbehörden	oder	andere	öffentli-

che Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben in zulässiger 
Weise	der	Mitwirkung	nichtöffentlicher	Stellen	bedie-
nen und diese Mitwirkung ohne die Verarbeitung der 
durch Justizvollzugsbehörden übermittelten perso-
nenbezogenen Daten unmöglich oder wesentlich er-
schwert wäre, oder

2. diese Übermittlung erforderlich ist, Gefangenen ins-
besondere
a) den Besuch von Behandlungs-, Beratungs-, Trai-

nings- und Bildungsmaßnahmen sowie die Be-
schäftigung innerhalb und außerhalb von Anstalten,

b) die Inanspruchnahme von Leistungen der Berufs-
geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger 
nach § 46 Abs. 1 und deren Hilfspersonen,

c) den Einkauf,
d) die Inanspruchnahme von Telekommunikations- 

und Mediendienstleistungen,
e) die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Entlas-

sungsvorbereitung, des Übergangs in die Freiheit, 
der Schuldenregulierung, der Wiedereingliederung, 
der nachgehenden Betreuung oder des freiwilligen 
Verbleibs in der Anstalt

zu ermöglichen. 

(3)	Zuständigen	öffentlichen	Stellen	dürfen	die	Justizvoll-
zugsbehörden zulässig erhobene personenbezogene Da-
ten auch zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben wurden, 
übermitteln, soweit
1. eine andere Rechtsvorschrift dies für den Anwendungs-

bereich dieses Gesetzes erlaubt oder anordnet oder
2. diese Übermittlung erforderlich ist für

a) die Erfüllung der Aufgaben der Gerichtshilfe, Ju-
gendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsauf-
sicht, der Strafverfolgungsbehörden oder der foren-
sischen Ambulanzen,

b) Evaluationen nach § 104 ThürJVollzGB, § 42 Abs. 1 
ThürJAVollzG oder § 60 ThürSVVollzG durch Hoch-
schulen oder andere Stellen, insbesondere länder-
übergreifende Verbünde für bestimmte krimino-
logische Forschungsvorhaben, sowie gesetzlich 
angeordnete Statistiken,

c) die Erfüllung von Aufgaben, die den für Sozialleis-
tungen zuständigen Leistungsträgern durch Rechts-
vorschrift übertragen worden sind,

d) die Einleitung von Hilfsmaßnahmen für Angehöri-
ge nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB der Gefangenen,
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e) dienstliche Maßnahmen der Bundeswehr im Zu-
sammenhang mit der Aufnahme und Entlassung 
von Soldatinnen und Soldaten,

f) die Erfüllung der Aufgaben und Befugnisse der Aus-
länderbehörden,

g) die Erfüllung der Aufgaben und Befugnisse der Ju-
gendämter oder der Betreuungsämter,

h) die Durchführung der Besteuerung, die Erhebung 
oder Vollstreckung von Abgaben oder sonstigen öf-
fentlich-rechtlichen Forderungen,

i) die Erreichung der in § 10 Abs. 2 oder § 16 ge-
nannten Zwecke,

j) die Erfüllung der Aufgaben und Befugnisse der Po-
lizei oder

k) gerichtliche Entscheidungen nach der jeweiligen 
Prozessordnung über die Festsetzung von Kosten 
und	Vergütungen	der	Rechtsbeistände	und	Pflicht-
verteidiger sowie Entscheidungen nach dem Jus-
tizvergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(4) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheits-
entziehungen nach § 1 Nr. 2 unterbleiben Übermittlungen 
nach Absatz 3 Nr. 2, soweit die Gefangenen unter Berück-
sichtigung der Art der Information und ihrer Rechtsstellung 
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung haben.

(5)	Ohne	Einwilligung	der	betroffenen	Person	dürfen	die	
Justizvollzugsbehörden	nichtöffentlichen	Stellen	zulässig	
erhobene personenbezogene Daten zu Zwecken, zu de-
nen sie nicht erhoben wurden, unbeschadet des Absat-
zes 2 nur unter den Voraussetzungen nach Absatz 3 Nr. 1 
oder § 10 Abs. 2 Nr. 3 bis 7 übermitteln.

(6) Die Übermittlung von zulässig erhobenen besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten darf an
1. öffentliche	Stellen	nur	unter	den	Voraussetzungen	nach	

§ 10 Abs. 3 und den §§ 16 und 28,
2. nichtöffentliche	Stellen	nur	unter	den	Voraussetzungen,	

dass diese Übermittlung unbedingt erforderlich ist und
a) eine Rechtsvorschrift diese Übermittlung für den 

Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausdrück-
lich erlaubt oder anordnet,

b) diese Übermittlung der Erreichung vollzuglicher 
Zwecke dient,

c) diese Übermittlung auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der Gefangenen an der Geheimhaltung 
der personenbezogenen Daten der Abwehr
aa) einer Gefahr für das Leben eines Menschen, 

insbesondere zur Verhütung von Selbsttötun-
gen,

bb) einer erheblichen Gefahr für die Gesundheit 
oder anderer lebenswichtiger Interessen eines 
Menschen oder

cc) der Gefahr erheblicher Straftaten
dient,

d) die Übermittlung zur Abwehr erheblicher Nachtei-
le für das Gemeinwohl oder sonst unmittelbar dro-
hender	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	er-
forderlich ist oder

e) die	Daten	von	der	betroffenen	Person	offenkundig	
öffentlich	gemacht	wurden,

3. forensische Ambulanzen zum Zweck von Behand-
lungsmaßnahmen, der Entlassungsvorbereitung und 
der Nachsorge, soweit dies unbedingt erforderlich ist,

erfolgen.

(7) Personenbezogene Daten, die nach § 9 über anstalts-
fremde Personen erhoben wurden, dürfen nur unter den 
Voraussetzungen nach Absatz 1 oder für die in § 10 Abs. 2 
oder § 16 genannten Zwecke sowie zur Verhinderung oder 
Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung über-
mittelt werden. Sie dürfen auch übermittelt werden, soweit 
dies für Zwecke der Fahndung und Festnahme entwiche-
ner oder sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt 
aufhaltender Gefangener erforderlich ist.

(8) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach dieser 
Vorschrift übermittelt werden dürfen, weitere personenbe-
zogene	Daten	der	betroffenen	Person	oder	eines	Dritten	
in Akten oder Dateien so verbunden, dass eine Trennung, 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur 
mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermitt-
lung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht schutzwür-
dige	Interessen	der	betroffenen	Person	oder	des	Dritten	
an	deren	Geheimhaltung	offensichtlich	überwiegen.	Soweit	
es sich um besondere Kategorien personenbezogener Da-
ten handelt, ist regelmäßig von einem überwiegenden be-
rechtigten	Interesse	der	betroffenen	Personen	auszuge-
hen. Eine Speicherung, Nutzung und Übermittlung dieser 
Daten durch den Empfänger ist unzulässig.

(9) Soweit nichts anderes bestimmt ist, unterbleibt die Über-
mittlung personenbezogener Daten, die
1. den Justizvollzugsbehörden durch Berufsgeheimnis-

trägerinnen und Berufsgeheimnisträger bekannt ge-
worden sind oder

2. in ihrer Verarbeitung eingeschränkt oder unrichtig sind.

(10) § 10 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 13 
Sicherheitsrelevante Erkenntnisse

(1) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Anstalt prüfen 
die Justizvollzugsbehörden nach Maßgabe der §§ 14 und 
15, ob sicherheitsrelevante Erkenntnisse über Gefangene 
und anstaltsfremde Personen, die Zugang zu den Anstal-
ten begehren, vorliegen.

(2) Sicherheitsrelevante Erkenntnisse sind Tatsachen, die 
die	Annahme	rechtfertigen,	dass	die	betreffende	Person	
nach Absatz 1
1. in den letzten fünf Jahren einzeln

a) sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tä-
tigkeiten für eine fremde Macht oder

b) Bestrebungen in Deutschland, die durch Anwen-
dung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen
aa) gegen die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung,
bb) gegen den Bestand oder die Sicherheit des Bun-

des oder eines Landes oder
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cc) auf eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 
Amtsführung der Verfassungsorgane des Bun-
des oder eines Landes oder ihrer Mitglieder

gerichtet sind oder
dd) auswärtige Belange Deutschlands gefährden,
verfolgt oder verfolgt hat oder Mitglied in einer Ver-
einigung war oder eine Vereinigung unterstützt hat, 
die solche Tätigkeiten oder Bestrebungen verfolgt 
oder verfolgt hat,

2. in naher Zukunft Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wird (Anlassperson),

3. aufgrund gegen sie bestehenden Straftatverdachts so-
wie wegen der Art oder Ausführung der Tat, ihrer Per-
sönlichkeit oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der 
Annahme gibt, dass zukünftig Strafverfahren gegen sie 
zu führen sind oder

4. von der Planung oder der Vorbereitung der Straftaten 
oder der Verwertung der Tatvorteile Kenntnis hat oder 
daran mitwirkt. 

(3) Bei Personen, gegen die innerhalb der letzten fünf Jah-
re eine Freiheitsentziehung nach § 1 vollzogen wurde, sind 
sicherheitsrelevante Erkenntnisse über Absatz 2 hinaus
1. Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass sie in-

nerhalb des Justizvollzugs
a) eine Geiselnahme,
b) eine Gefangenenmeuterei,
c) einen	körperlichen	Angriff	auf	Bedienstete	oder	Mit-

gefangene,
d) eine Entweichung aus dem geschlossenen Voll-

zug oder im Rahmen einer Aus- und Vorführung,
e) einen ernsthaften Suizidversuch,
f) eine Brandstiftung einzeln oder gemeinschaftlich 

begangen oder zu begehen versucht oder sich da-
ran beteiligt haben oder 

g) sich im Besitz verbotener Gegenstände oder Sub-
stanzen befanden oder

2. Informationen über angeordnete besondere Siche-
rungsmaßnahmen nach § 89 ThürJVollzGB, angeord-
neten unmittelbaren Zwang nach § 92 ThürJVollzGB 
oder angeordnete Disziplinarmaßnahmen nach § 98 
ThürJVollzGB oder

3. Inhaftierungen, denen eine Verurteilung aufgrund von 
Straftaten nach
a) § 86 Abs. 1 und 2 StGB,
b) § 86a Abs. 1 StGB,
c) § 87 Abs. 1 StGB,
d) § 88 Abs. 1 und 2 StGB,
e) § 89 Abs. 1 und 2 StGB, 
f) § 89a Abs. 1, 2a und 3 StGB,
g) § 89b Abs. 1 und 3 StGB,
h) § 89c Abs. 1, 2 und 3 StGB,
i) § 125 Abs. 1 StGB,
j) § 129a Abs. 1, 2, 3 und 5 StGB,
k) § 129b Abs. 1 StGB oder
l) § 130 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 StGB
zugrunde liegt oder innerhalb der letzten fünf Jahre 
zugrunde lag. 

(4) Bei anstaltsfremden Personen, die an der Eingliederung 
von Gefangenen mitwirken, können über Absatz 2 hinaus 
auch Erkenntnisse über erhebliche strafrechtliche Verur-
teilungen, eine bestehende Suchtproblematik oder ande-

re für die Beurteilung der Zuverlässigkeit erhebliche Um-
stände sicherheitsrelevant sein.

§ 14 
Überprüfung Gefangener

(1) Zur Überprüfung Gefangener dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden andere Justizvollzugsbehörden sowie Jus-
tiz- und Sicherheitsbehörden um Auskunft über das Vor-
liegen sicherheitsrelevanter Erkenntnisse ersuchen und 
hierauf übermittelte personenbezogene Daten verarbei-
ten. Von einem Auskunftsersuchen soll nur abgesehen 
werden, wenn im Einzelfall aufgrund einer Gesamtwürdi-
gung eine Gefährdung der Sicherheit der Anstalt ausge-
schlossen werden kann. Bei begründetem Anlass können 
Auskunftsersuchen nach Satz 1 während der Inhaftierung 
wiederholt werden.

(2) Die Justizvollzugsbehörden sind im Rahmen der Befug-
nis nach Absatz 1 insbesondere berechtigt, beim
1. Landesamt für Verfassungsschutz anzufragen, ob Tat-

sachen bekannt sind, die eine oder mehrere der in § 13 
Abs. 2 Nr. 1 genannten Annahmen über die angefragte 
Person rechtfertigen und welche Annahmen dies sind,

2. Landeskriminalamt anzufragen, ob Tatsachen bekannt 
sind, die eine oder mehrere der in § 13 Abs. 2 Nr. 2 bis 
4 genannten Annahmen über die angefragte Person 
rechtfertigen und welche Annahmen dies sind.

(3) Die Justizvollzugsbehörden übermitteln den angefrag-
ten Behörden soweit möglich den Nachnamen, Geburtsna-
men, die Vornamen, das Geburtsdatum, das Geschlecht, 
den Geburtsort, das Geburtsland und die Staatsangehö-
rigkeit	der	betreffenden	gefangenen	Person.	Über	Satz	1	
hinaus sollen bekannt gewordene Aliaspersonalien, die vo-
raussichtliche Vollzugsdauer sowie das Aktenzeichen der 
der Vollstreckung zugrundeliegenden Entscheidung mit-
geteilt werden. Die nach Absatz 1 Satz 1 angefragten Be-
hörden teilen den Justizvollzugsbehörden die sicherheits-
relevanten	Erkenntnisse	über	die	betreffende	gefangene	
Person mit. In den Fällen des Absatzes 2 beschränkt sich 
die Mitteilung auf die Annahmen, die die Behörde über die 
betreffende	gefangene	Person	aufgrund	der	ihr	bekannten	
Tatsachen für gerechtfertigt hält.

(4) Bestehen auch aufgrund der übermittelten Informatio-
nen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr für die Si-
cherheit der Anstalt, dürfen die Justizvollzugsbehörden 
über Absatz 2 hinausgehende Auskünfte oder Unterlagen 
bei den angefragten Sicherheitsbehörden einholen. So-
weit im Rahmen dieser Auskünfte eine Übermittlung von 
Daten für erforderlich gehalten wird, die aus verdeckten 
Überwachungsmaßnahmen der Telekommunikation oder 
von	Wohnräumen	oder	bei	einem	verdeckten	Eingriff	in	in-
formationstechnische Systeme erlangt worden sind, gel-
ten die besonderen Anforderungen des § 17 Abs. 3 ent-
sprechend. Sind derartige Daten in sicherheitsbehördliche 
Prognosen	und	Beurteilungen	über	die	betreffende	gefan-
gene Person oder über Personen in deren persönlichen 
Umfeld eingegangen, dürfen diese Prognosen und Beur-
teilungen den Justizvollzugsbehörden gleichwohl übermit-
telt und von diesen verarbeitet werden.
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(5) Die Übermittlungs- und Verarbeitungsbefugnis für 
personenbezogene Daten über Gefangene zur Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit der Anstalt schließt die Verar-
beitungsbefugnis zum Zweck der Vollzugs- und Einglie-
derungsplanung der Gefangenen ein.

§ 15 
Überprüfung anstaltsfremder Personen

(1) Anstaltsfremde Personen, die in der Anstalt tätig wer-
den sollen, dürfen zu diesen Tätigkeiten nur zugelassen 
werden, wenn keine Sicherheitsbedenken bestehen. Die 
Justizvollzugsbehörden sollen zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit der Anstalt eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 
dieser Personen vornehmen. Im Rahmen der Zuverlässig-
keitsüberprüfung dürfen sie andere Justizvollzugsbehör-
den sowie Justiz- und Sicherheitsbehörden um Auskunft 
über sicherheitsrelevante Erkenntnisse ersuchen und hie-
rauf übermittelte personenbezogene Daten verarbeiten; 
insbesondere dürfen sie
1. eine Auskunft nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 BZRG einholen,
2. beim Landesamt für Verfassungsschutz anfragen, ob 

Tatsachen bekannt sind, die eine oder mehrere der in 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 genannten Annahmen über die an-
gefragte Person rechtfertigen und welche Annahmen 
dies sind und

3. beim Landeskriminalamt anfragen, ob Tatsachen be-
kannt sind, die eine oder mehrere der in § 13 Abs. 2 
Nr. 2 bis 4 genannten Annahmen über die angefragte 
Person rechtfertigen und welche Annahmen dies sind.

Die	betreffende	anstaltsfremde	Person	 ist	 unverzüglich	
über eine beabsichtigte Überprüfung zu informieren. Ist 
die Überprüfung in Eilfällen nicht möglich, soll eine Beauf-
sichtigung der anstaltsfremden Personen bei deren Tätig-
keit in der Anstalt erfolgen.

(2) Die Justizvollzugsbehörden sollen von der Zuverlässig-
keitsüberprüfung nach Absatz 1 Satz 2 absehen, wenn auf-
grund des Anlasses, der Art, des Umfangs oder der Dauer 
des Aufenthalts oder der Tätigkeit in der Anstalt eine Ge-
fährdung der Sicherheit der Anstalt fernliegt.

(3) Die Justizvollzugsbehörden dürfen auch bei Personen, 
die die Zulassung zum Besuch von Gefangenen oder zum 
Besuch der Anstalt begehren, eine Zuverlässigkeitsüber-
prüfung nach Absatz 1 Satz 2 vornehmen. In den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 3 Halbsatz 1 sowie 2 Nr. 2 und 3 tei-
len die Justizvollzugsbehörden auch mit, ob und für wel-
che Gefangenen die Zulassung zum Besuch begehrt wird.

(4) Für Anfragen und Auskünfte nach Absatz 1 Satz 3 Halb-
satz 2 Nr. 2 und 3, auch aufgrund des Absatzes 3, gilt § 14 
Abs. 3 und 4 entsprechend.

(5) Absatz 3 gilt nicht für Besuche von Verteidigerinnen 
und Verteidigern und Beiständen sowie für Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte, Notarinnen und Notare in ei-
ner	die	Gefangenen	betreffenden	Rechtssache.	 Jedoch	
soll auch bei diesen Personen unter den Voraussetzun-
gen des § 42 Abs. 2 Satz 2 ThürJVollzGB die Anstalt eine 
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach Absatz 1 Satz 2 vorneh-
men, wenn dem Vollzug die Verurteilung zu einer Straftat 
nach § 129a StGB, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 

StGB, zugrunde liegt oder eine solche Verurteilung im An-
schluss zu vollstrecken ist.

(6) Wird den Justizvollzugsbehörden ein Vorliegen sicher-
heitsrelevanter Erkenntnisse bekannt, sollen die anstalts-
fremden Personen nicht oder nur unter Beschränkungen 
zu der Tätigkeit oder dem Besuch in der Anstalt zugelas-
sen werden.

(7) Eine erneute Zuverlässigkeitsüberprüfung soll erfolgen, 
wenn konkrete Hinweise auf neue sicherheitsrelevante Er-
kenntnisse nach § 13 Abs. 2 vorliegen, spätestens jedoch 
nach Ablauf von drei Jahren, sofern ihre Erforderlichkeit 
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 weiter besteht.

§ 16 
Fallkonferenzen

(1) Die Justizvollzugsbehörden können Fallkonferenzen 
mit Polizeibehörden des Bundes und der Länder und den 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der einberufen.

(2) Im Rahmen von Fallkonferenzen mit den Polizeibe-
hörden des Bundes und der Länder dürfen die Justizvoll-
zugsbehörden personenbezogene Daten, einschließlich 
solcher besonderer Kategorien, die sie zulässig erhoben 
haben, insbesondere den voraussichtlichen Entlassungs-
zeitpunkt, die voraussichtliche Entlassungsadresse sowie 
die Vollzugs- und Eingliederungspläne übermitteln, sofern
1. tatsächliche Anhaltspunkte für die fortdauernde Ge-

fährlichkeit	der	betreffenden	Gefangenen	 für	die	All-
gemeinheit vorliegen,

2. die	Entlassung	der	betreffenden	Gefangenen	 in	vor-
aussichtlich nicht mehr als einem Jahr bevorsteht und

3. die Übermittlung zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist; 
die Übermittlung personenbezogener Daten beson-
derer Kategorien zur vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten von erheblicher Bedeutung muss zu diesem 
Zweck unbedingt erforderlich sein.

Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezogene 
Daten auch im Rahmen von Fallkonferenzen mit den Po-
lizeibehörden des Bundes und der Länder zur Vorberei-
tung von Ausführungen, Vorführungen, Ausantwortungen, 
Überstellungen und Verlegungen bei tatsächlichen Anhalts-
punkten für eine Gefahr der Entweichung, von Gewalttä-
tigkeiten gegen Personen oder Sachen von bedeutendem 
Wert,	deren	Erhaltung	im	öffentlichen	Interesse	geboten	
ist, und der Selbstverletzung oder Selbsttötung der betref-
fenden Gefangenen übermitteln. An den Fallkonferenzen 
nach Satz 1 sollen die Bewährungshilfe und die Führungs-
aufsichtsstellen beteiligt werden. Im Zuge der Fallkonferen-
zen nach den Sätzen 1 und 2 dürfen die Justizvollzugsbe-
hörden personenbezogene Daten, einschließlich solcher 
besonderer Kategorien, bei den Polizeibehörden abfra-
gen und erheben.

(3) Im Rahmen von Fallkonferenzen mit den Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder dürfen die 
Justizvollzugsbehörden personenbezogene Daten, ein-
schließlich solcher besonderer Kategorien, die sie zuläs-
sig erhoben haben, insbesondere den voraussichtlichen 
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Entlassungszeitpunkt, die voraussichtliche Entlassungsad-
resse sowie die Vollzugs- und Eingliederungspläne über-
mitteln, sofern
1. bestimmte Tatsachen den Verdacht von Tätigkeiten 

oder Bestrebungen nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 begründen,
2. eine damit im Zusammenhang stehende Gefahr für 

die Sicherheit der Anstalt oder die Erreichung des Voll-
zugsziels in einem überschaubaren Zeitraum einzutre-
ten droht und

3. die Übermittlung zur Verhütung der in Nummer 2 ge-
nannten Gefahren unbedingt erforderlich ist.

An den Fallkonferenzen sollen die Bewährungshilfe und 
die Führungsaufsichtsstellen beteiligt werden, sofern die 
Entlassung der Gefangenen in voraussichtlich nicht mehr 
als einem Jahr bevorsteht. Im Zuge dieser Fallkonferen-
zen dürfen die Justizvollzugsbehörden personenbezoge-
ne Daten, einschließlich solcher besonderer Kategorien, 
bei den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder abfragen und erheben.

(4) Fallkonferenzen zwischen den Justizvollzugsbehörden, 
den Polizeibehörden des Bundes und der Länder und den 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 
dürfen	stattfinden,	sofern
1. bestimmte Tatsachen die Annahme einer gegenwärti-

gen Gefahr für Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit 
einer Person oder für Sachen von erheblichem Wert, 
deren	Erhaltung	im	öffentlichen	Interesse	geboten	ist,	
begründen,

2. bestimmte Tatsachen den Verdacht von Tätigkeiten 
oder Bestrebungen nach § 10 Abs. 2 Nr. 3 begrün-
den und

3. die Fallkonferenz zur Abwehr der in Nummer 1 genann-
ten Gefahren unbedingt erforderlich ist.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Im Zuge dieser Fallkon-
ferenzen dürfen die Justizvollzugsbehörden personenbe-
zogene Daten, einschließlich solcher besonderer Katego-
rien, bei den Polizeibehörden des Bundes und der Länder 
sowie den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder abfragen und erheben.

(5) Die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Fall-
konferenzen sind zu dokumentieren.

(6) Die Vollzugs- und Eingliederungsplanung bleibt den 
Justizvollzugsbehörden vorbehalten.

16 a 
Geheimschutz

(1) Sicherheitsrelevante Erkenntnisse, die den Justizvoll-
zugsbehörden nach § 14 Abs. 3 Satz 4, § 15 Abs. 4, § 16 
Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 4 Satz 3 übermit-
telt worden sind, sind in gesonderten Akten oder Datei-
systemen zu führen.

(2) Die Justizvollzugsbehörden dürfen diese Daten abwei-
chend von § 14 Abs. 5 ohne Zustimmung der übermitteln-
den Stelle nur zu den Zwecken verarbeiten, zu denen sie 
übermittelt worden sind. Sie dürfen darüber hinaus nur mit 
Zustimmung der übermittelnden Stelle zu den Akten ge-
nommen werden. In diesem Fall sind für die weitere Ver-
arbeitung die Vorschriften des § 11 maßgeblich.

(3) Daten nach Absatz 1, die sich auf Gefangene oder de-
ren Besucher beziehen, dürfen abweichend von Absatz 2 
im Fall einer Verlegung an die aufnehmende Anstalt über-
mittelt werden. Diese Daten sind spätestens sechs Mona-
te,	nachdem	die	betroffene	gefangene	Person	die	Anstalt	
verlassen hat, zu löschen.

(4) Im Übrigen gelten die Löschungsfristen des § 61.

§ 17 
Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen für die  

Verarbeitung personenbezogener Daten mit den  
Sicherheitsbehörden

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Sicher-
heitsbehörden zur Gefahrenverhütung, zur Gefahrenab-
wehr, zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten, 
zur Verhinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten oder zu den in § 10 Abs. 2 Nr. 3 genannten Zwecken 
ist nur zulässig, wenn
1. sich im Einzelfall konkrete Ansätze ergeben zur

a) Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung der Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten oder

b) Abwehr von in einem überschaubaren Zeitraum 
drohenden Gefahren und

2. mindestens
a) der Schutz solch bedeutsamer Rechtsgüter oder
b) die Verhütung, Aufdeckung oder Verfolgung solch 

schwerwiegender Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten

verwirklicht werden soll, dass ein im Vergleich zur Datener-
hebung gleichwertiger Rechtsgüterschutz sichergestellt ist.

(2) Absatz 1 gilt für die Erhebung von personenbezoge-
nen Daten über Gefangene und anstaltsfremde Personen 
durch die Justizvollzugsbehörden bei den Sicherheitsbe-
hörden zur Gefahrenverhütung, zur Gefahrenabwehr, zur 
Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten oder zur Ver-
hinderung oder Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ent-
sprechend.

(3) Für die Erhebung und Übermittlung von personenbezo-
genen Daten, die durch einen verdeckten Einsatz techni-
scher Mittel in oder aus Wohnungen oder einen verdeck-
ten	Eingriff	 in	 informationstechnische	Systeme	 erlangt	
wurden, gilt Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b mit der Maßgabe 
entsprechend, dass
1. bei personenbezogenen Daten, die durch einen ver-

deckten Einsatz technischer Mittel in oder aus Woh-
nungen erlangt wurden, im Einzelfall eine dringende 
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes, für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person oder Sachen von bedeutendem Wert, 
deren	Erhaltung	im	öffentlichen	Interesse	geboten	ist,	
vorliegen muss und

2. bei personenbezogenen Daten, die durch einen ver-
deckten	Eingriff	in	informationstechnische	Systeme	er-
langt wurden, im Einzelfall bestimmte Tatsachen jeden-
falls die Annahme rechtfertigen, dass innerhalb eines 
überschaubaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 
nach konkretisierte Weise eine Schädigung von Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder solcher Güter 
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der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Existenz der 
Menschen berührt, eintritt.

(4) Die Befugnisse zum erkennungsdienstlichen Datenab-
gleich	zur	Identifikation	von	Gefangenen	nach	§	29	und	
anstaltsfremden Personen nach § 36 Abs. 4, zur Abfra-
ge und Verarbeitung der Informationen nach § 14 Abs. 1 
bis 3 und § 15 Abs. 1 und 3, zum Vollzug der Mitteilungen 
nach § 20 Abs. 2 sowie zum Austausch der Daten nach 
§ 24 Abs. 3 bis 5 bleiben von den Vorgaben nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 unberührt.

§ 18 
Verantwortung für die Übermittlung personenbezogener 

Daten und Verfahren

(1) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung personenbezogener Daten trägt die übermittelnde 
Justizvollzugsbehörde.

(2) Erfolgt die Übermittlung personenbezogener Daten auf 
Ersuchen	einer	öffentlichen	Stelle,	trägt	diese	die	Verant-
wortung für die Zulässigkeit der weiteren Verarbeitung. In 
diesem Fall prüfen die Justizvollzugsbehörden nur, ob das 
Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der empfangenden öf-
fentlichen Stelle liegt und Regelungen dieses Gesetzes der 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten durch die 
empfangende	öffentliche	Stelle	nicht	entgegenstehen,	es	
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-
sigkeit dieser Verarbeitung besteht.

(3) Soll die Übermittlung personenbezogener Daten auf 
Ersuchen	einer	nichtöffentlichen	Stelle	erfolgen,	hat	die-
se die hierfür erforderlichen Angaben zu machen, insbe-
sondere die Rechtsgrundlage für die von ihr beabsichtigte 
Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten anzuge-
ben. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an die 
nichtöffentliche	Stelle	darf	nur	erfolgen,	soweit	sich	auch	
die	von	der	nichtöffentlichen	Stelle	beabsichtigte	Verarbei-
tung als rechtmäßig erweist.

(4) Soweit es mit angemessenem Aufwand möglich ist, sind 
die personenbezogenen Daten vor ihrer Übermittlung auf 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zu überprüfen.

(5) Bei der Übermittlung personenbezogener Daten zum 
Zweck der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfol-
gung von Straftaten oder der Strafvollstreckung einschließ-
lich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für 
die	öffentliche	Sicherheit	werden	nach	Möglichkeit	die	er-
forderlichen Informationen beigefügt, die es den empfan-
genden	öffentlichen	Stellen	ermöglichen,	die	Richtigkeit,	
die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der personenbe-
zogenen Daten sowie deren Aktualitätsgrad zu beurteilen.

(6)	Personenbezogene	Daten,	die	an	nichtöffentliche	Stel-
len übermittelt werden sollen, sind vor der Übermittlung zu 
pseudonymisieren, soweit nicht der Personenbezug für die 
Erfüllung des Übermittlungszweckes erforderlich ist. Dabei 
ist	die	Haftidentifikationsnummer	als	Pseudonym	zu	ver-
wenden, wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen.

§ 19 
Förmliche	Verpflichtung	Dritter

(1)	Personen,	die	bei	einer	mit	Aufgaben	der	öffentlichen	
Verwaltung	betrauten	öffentlichen	oder	 nichtöffentlichen	
Stelle beschäftigt oder tätig sind und Kenntnis von perso-
nenbezogenen Daten erlangen sollen, die von Justizvoll-
zugsbehörden übermittelt wurden, sind vor Erlangung der 
Kenntnis	nach	§	1	des	Verpflichtungsgesetzes	förmlich	zu	
verpflichten,	sofern	sie	nicht	bereits	als	Amtsträger	im	Sin-
ne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c StGB gelten. Von der 
förmlichen	Verpflichtung	kann	vorübergehend	abgesehen	
werden, soweit deren Vornahme vor der Übermittlung der 
Daten Leib oder Leben eines Menschen oder bedeutende 
Sachwerte	gefährden	würde	und	die	Verpflichtung	unver-
züglich nachgeholt wird; erfolgt die Übermittlung der Daten 
nicht durch die Justizvollzugsbehörden, sind sie unverzüg-
lich unter Angabe der Personalien der Kenntniserlangen-
den von der Übermittlung zu unterrichten.

(2)	Sonstige	bei	öffentlichen	oder	nichtöffentlichen	Stel-
len beschäftigte oder tätige Personen, die nicht Amtsträ-
ger nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB sind oder die nicht nach 
Absatz	1	förmlich	verpflichtet	werden	können,	dürfen	von	
personenbezogenen Daten nur Kenntnis erlangen, soweit 
die Daten vor ihrer Übermittlung pseudonymisiert wurden.

§ 20 
Mitteilung über Haftverhältnisse

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen auf Antrag mittei-
len, ob und gegebenenfalls in welcher Anstalt eine Person 
inhaftiert ist, ob ihre Entlassung voraussichtlich innerhalb 
eines Jahres bevorsteht sowie, falls die Entlassung vor-
aussichtlich innerhalb eines Jahres bevorsteht, den vor-
aussichtlichen Entlassungstermin, soweit
1. die Mitteilung zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 

anfragenden	öffentlichen	Stelle	liegenden	Aufgaben	er-
forderlich ist oder

2.	 von	nichtöffentlichen	Stellen	schriftlich	ein	berechtigtes	
Interesse an dieser Mitteilung glaubhaft dargelegt wird 
und	die	betroffene	gefangene	Person	kein	schutzwür-
diges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung 
hat.

(2) Die Justizvollzugsbehörden sind auch ohne Vorliegen 
eines Antrages befugt,
1. die Aufnahme einer Person zum Vollzug einer Frei-

heitsentziehung nach § 1
a) der Einweisungsbehörde sowie nach Übergang 

der Vollstreckung nach § 85 Abs. 2 oder 3 des Ju-
gendgerichtsgesetzes (JGG) in der Fassung vom 
11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427) in der jeweils 
geltenden Fassung der dann zuständigen Vollstre-
ckungsleitung,

b) nach § 32 Abs. 2 Satz 1 des Bundeskriminalamtge-
setzes (BKAG) vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 
2019 I S. 400) in der jeweils geltenden Fassung 
dem Landeskriminalamt sowie darüber hinaus der 
für den Wohnsitz der Gefangenen örtlich zuständi-
gen Polizeidienststelle,

c) der Meldebehörde im Rahmen der melderechtli-
chen Vorschriften,
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d) bei Gefangenen, die Sozialleistungen beziehen, 
dem zuständigen Sozialleistungsträger,

e) bei Gefangenen, die das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dem zuständigen Jugendamt,

f) bei minderjährigen Gefangenen über Buchstabe e 
hinaus den Personensorgeberechtigten,

g) bei ausländischen Gefangenen der konsularischen 
Vertretung des Staates, dem sie angehören, im 
Rahmen der mit diesem Staat bestehenden völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen sowie der zustän-
digen Ausländerbehörde sowie

h) der zuständigen Stelle der Gerichts-, Jugendge-
richts- und Bewährungshilfe oder der Führungs-
aufsichtsstelle,

2. den	Beginn	und	das	Ende	einer	Unterbringung	im	offe-
nen Vollzug nach § 22 Abs. 2 und 3 ThürJVollzGB, von 
unbegleiteten Ausgängen, Langzeitausgängen, von 
Freigängen, von einer Unterbringung in einer beson-
deren Erziehungseinrichtung nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 bis 
5 ThürJVollzGB oder einer sonstigen Einrichtung au-
ßerhalb des Justizvollzugs der für die Anstalt und der 
für den voraussichtlichen Aufenthaltsort der Gefange-
nen örtlich zuständigen Polizeidienststelle,

3. eine befristete Strafunterbrechung
a) dem Landeskriminalamt nach § 32 Abs. 2 Satz 1 

BKAG,
b) der für die Anstalt und der für den Wohnsitz der Ge-

fangenen örtlich zuständigen Polizeidienststelle,
c) der Einweisungsbehörde, bei jugendlichen Gefan-

genen darüber hinaus dem zuständigen Jugendamt 
und bei minderjährigen Gefangenen darüber hinaus 
den Personensorgeberechtigten sowie

4. den Zeitpunkt der Entlassung
a) der Einweisungsbehörde,
b) dem Landeskriminalamt nach § 32 Abs. 2 Satz 1 

BKAG sowie der für die Entlassungsadresse örtlich 
zuständigen Polizeidienststelle,

c) bei jugendlichen Gefangenen dem Jugendamt so-
wie bei minderjährigen Gefangenen darüber hin-
aus den Personensorgeberechtigten,

d) der Meldebehörde im Rahmen der melderechtli-
chen Vorschriften,

e) bei Gefangenen, die nach der Entlassung unter Be-
währung oder unter Führungsaufsicht gestellt sind, 
der zuständigen Stelle der Bewährungshilfe oder 
der Führungsaufsicht sowie

f) bei Gefangenen, über die nach § 14 ein Vorliegen 
sicherheitsrelevanter Erkenntnisse mitgeteilt wor-
den ist, der Sicherheitsbehörde, von der diese Mit-
teilung stammt,

mitzuteilen. Den Mitteilungen nach
1. Satz 1 Nr. 1 Buchst. a darf auch eine Strafzeitberech-

nung und eine Bescheinigung über die Aushändigung 
der	der	Vollstreckung	zugrundeliegenden	öffentlich	zu-
gestellten Entscheidungen und

2. Satz 1 Nr. 1 Buchst. e darf bei einer Veränderung der 
Strafzeit über das 21. Lebensjahr hinaus auch die Mit-
teilung über die Änderung der Strafzeit

beigefügt werden.

(3) Bei Untersuchungsgefangenen sowie bei Gefangenen, 
für die Untersuchungshaft als Überhaft notiert ist, darf dem 
Gericht und der Staatsanwaltschaft ein Auftreten von Er-

krankungen,	die	Einfluss	auf	die	Durchführung	des	Straf-
verfahrens haben können, mitgeteilt werden. Die Mitteilung 
ist ohne Nennung von Befunden und Diagnosen darauf zu 
beschränken, dass eine Erkrankung vorliegt und wie lan-
ge sie voraussichtlich eine Durchführung von Anhörungen 
oder Gerichtsverhandlungen beeinträchtigen kann.

(4) Verletzten einer Straftat sowie deren Rechtsnachfol-
gerinnen und Rechtsnachfolgern können über Absatz 1 
hinaus auf schriftlichen Antrag Auskünfte über die Entlas-
sungsadresse oder die Vermögensverhältnisse von Ge-
fangenen erteilt werden, wenn dies zur Feststellung oder 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen im Zusammenhang 
mit der Straftat erforderlich ist.

(5)	Zuständigen	öffentlichen	Stellen	können	über	Absatz	1	
hinaus auf Antrag Auskünfte über die Entlassungsadres-
se oder die Vermögensverhältnisse von Gefangenen er-
teilt werden, wenn dies zur Feststellung oder Durchset-
zung	öffentlich-rechtlicher	Forderungen	erforderlich	ist.

(6) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheitsent-
ziehungen nach § 1 Nr. 2 besteht die zulässige Mitteilung 
nach den Absätzen 1 und 4 in der Angabe, ob sich die Per-
son in der Anstalt in Untersuchungshaft oder der Freiheits-
entziehung	befindet.	Eine	Übermittlung	unterbleibt,	soweit	
die Gefangenen unter Berücksichtigung der Art der Infor-
mation und ihrer Rechtsstellung ein schutzwürdiges Inte-
resse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.

(7) Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 3 sind in den 
Gefangenenpersonalakten	der	 betroffenen	Gefangenen	
zu dokumentieren.

§ 21 
Aktenüberlassung

(1) Soweit die Übermittlung der darin enthaltenen Daten zu-
lässig ist, dürfen Akten mit personenbezogenen Daten nur
1. Justizvollzugsbehörden,
2. Stellen der Gerichtshilfe, Jugendgerichtshilfe, Bewäh-

rungshilfe oder Führungsaufsicht sowie den forensi-
schen Ambulanzen,

3. Gerichten,
4. den Strafvollstreckungs- und Strafverfolgungsbehör-

den,
5. den von Justizvollzugs-, Strafverfolgungs- oder Straf-

vollstreckungsbehörden oder von einem Gericht mit 
Gutachten beauftragten Stellen,

6. sonstigen	 öffentlichen	 und	 nichtöffentlichen	Stellen,	
wenn die Erteilung einer Auskunft entweder einen un-
vertretbaren Aufwand erfordern würde oder nach Dar-
legung der die Akteneinsicht begehrenden Stelle die 
Erteilung einer Auskunft für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben nicht ausreicht,

7. parlamentarischen Untersuchungsausschüssen oder
8. dem Rechnungshof
überlassen oder im Falle elektronischer Aktenführung in 
Form von Duplikaten übermittelt werden. 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach § 12 
Abs. 1, 3 oder 5 übermittelt werden dürfen, weitere per-
sonenbezogene	Daten	der	betroffenen	Person	oder	eines	
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Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung, Ano-
nymisierung oder Pseudonymisierung nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die Übermittlung 
nach Absatz 1 zulässig, soweit nicht berechtigte Interes-
sen	der	betroffenen	Person	oder	des	Dritten	an	deren	Ge-
heimhaltung	offensichtlich	überwiegen.	Soweit	es	sich	um	
besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt, 
ist in der Regel von einem überwiegenden berechtigten In-
teresse	der	betroffenen	Person	auszugehen.	Eine	Speiche-
rung, Verarbeitung und Übermittlung der weiteren perso-
nenbezogenen Daten nach Satz 1 durch die empfangende 
öffentliche	Stelle	ist	unzulässig.

§ 22 
Auskunft und Akteneinsicht für wissenschaftliche  

Zwecke

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten in Ak-
ten an Hochschulen, andere Einrichtungen, die wissen-
schaftliche	Forschung	betreiben,	und	öffentliche	Stellen	für	
wissenschaftliche Zwecke gilt § 476 StPO entsprechend 
mit der Maßgabe, dass auch elektronisch gespeicherte 
personenbezogene Daten übermittelt werden können. Die 
Übermittlung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen.

(2) Im Vollzug der Untersuchungshaft und der Freiheits-
entziehungen nach § 1 Nr. 2 unterbleiben Übermittlungen 
nach Absatz 1, soweit für die übermittelnde Stelle erkenn-
bar ist, dass die Gefangenen unter Berücksichtigung der Art 
der Information und ihrer Rechtsstellung ein schutzwürdi-
ges Interesse an dem Ausschluss der Übermittlung haben.

§ 23 
Akteneinsicht durch nationale und internationale Stellen 

 zur Verhütung von Folter 

Die Mitglieder einer Delegation der Nationalen Stelle zur 
Verhütung von Folter, des Europäischen Ausschusses 
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe sowie einer durch 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Fol-
ter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung legitimierten Stelle erhalten während 
des Besuchs in der Anstalt Einsicht in die Gefangenenper-
sonalakten, Gesundheits- und Therapieakten sowie Kran-
kenblätter im Justizvollzugskrankenhaus, soweit dies zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Stelle unbe-
dingt erforderlich ist.

§ 24 
Zentrale Vollzugsdatei, Automatisierung des  

Datenaustauschs mit anderen Justizvollzugsbehörden, 
 Justizbehörden, Sicherheitsbehörden, Trägern der  

Sozialhilfe und Jugendämtern

(1) Die nach diesem Gesetz erhobenen personenbezo-
genen Daten können für die Justizvollzugsbehörden ganz 
oder zum Teil zentral verarbeitet und insbesondere auch in 
einer zentralen Vollzugsdatei gespeichert werden.

(2) Zur Feststellung von Vorinhaftierungen und sicher-
heitsrelevanten Erkenntnissen aus Vorinhaftierungen darf 
auch für die Erhebung und Übermittlung personenbezo-

gener Daten nach § 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 ein auto-
matisiertes Verfahren zwischen den Justizvollzugsbehör-
den der Länder eingerichtet und durchgeführt werden. 
Das automatisierte Verfahren darf auch die Angabe um-
fassen, ob aus der Vorinhaftierung Erkenntnisse nach § 14 
Abs. 2 vorliegen.

(3) Für den Austausch der Daten nach
1. § 12 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a, c, d und e,
2. § 12 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a, c und h,
3. § 14 Abs. 2 und 3,
4. § 15 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 Nr. 2 und Abs. 3,
5. § 20 Abs. 2 

a) Nr. 1 Buchst. a bis e, g 2. Alternative und h, 
b) Nr. 2, 
c) Nr. 3 Buchst. a, b und c 1. und 2. Alternative sowie 
d) Nr. 4 Buchst. a, b und c 1. Alternative sowie d bis f

dürfen automatisierte Verfahren eingerichtet und durch-
geführt werden, soweit diese Form der Datenübermittlung 
unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange der 
betroffenen	Personen	und	der	Erfüllung	des	Zwecks	der	
Übermittlung angemessen ist. Die Justizvollzugsbehörden 
sind befugt, unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 im 
Rahmen dieser automatisierten Verfahren personenbezo-
gene Daten von den teilnehmenden Stellen übermittelt zu 
bekommen und für vollzugliche Zwecke zu verarbeiten. Bei 
der Einrichtung und Durchführung der automatisierten Ver-
fahren ist technisch sicherzustellen, dass nur die nach der 
jeweiligen Bestimmung zulässigen und erforderlichen Da-
ten übermittelt werden können und dass die Übermittlung 
ausschließlich an den vorgesehenen Empfänger erfolgt.

(4) Das für die Organisation und Verwaltung des Justiz-
vollzugs zuständige Ministerium bestimmt durch Rechts-
verordnung die Einzelheiten der Einrichtung der zentra-
len Vollzugsdatei nach Absatz 1 sowie der automatisierten 
Übermittlungsverfahren nach den Absätzen 2 und 3. In der 
Rechtsverordnung sind Maßnahmen zur Datensicherung 
und zur Kontrolle vorzusehen, die in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen; 
hierbei sind hinsichtlich
1. der zentralen Vollzugsdatei Regelungen über die in ihr 

gespeicherten	und	abrufbaren	Daten	sowie	die	Zugriffs-
rechte	festzulegen,	wobei	durch	differenzierte	Vorga-
ben sicherzustellen ist, dass nur berechtigte Personen 
auf die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten 
zugreifen können, und

2. der automatisierten Übermittlungsverfahren Regelun-
gen zu den jeweiligen Empfängern der Daten, über die 
Art der Daten und den Zweck der Übermittlung fest-
zulegen.

Der oder die Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
für die Informationsfreiheit ist vor Erlass der Rechtsver-
ordnung zu hören.

(5) Abweichend von Absatz 4 können die Justizvollzugs-
behörden für den Datenaustausch nach Absatz 3 ein elek-
tronisches Dateisystem für den automatisierten Datenab-
ruf einrichten, welcher darauf beschränkt ist, ob und seit 
wann sich eine bestimmte Person im Vollzug einer Frei-
heitsentziehung	nach	§	1	befindet,	welche	Art	der	Freiheits-
entziehung vorliegt, welche Einweisungsbehörde zustän-
dig ist und deren Geschäftszeichen, wann voraussichtlich 
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mit der Entlassung zu rechnen ist und wann die Entlas-
sung vollzogen wurde sowie wie die Entlassungsanschrift 
lautet (beschränktes Auskunftsverfahren). Das beschränk-
te Auskunftsverfahren muss den Anforderungen der §§ 41 
und 43 genügen. Es ist insbesondere sicherzustellen, dass
1. ausschließlich die in Satz 1 genannten Daten durch ge-

sondert autorisierte Personen der berechtigten Stellen 
abgerufen werden können,

2. bei jedem Abruf personenbezogener Daten
a) die abrufende Stelle,
b) die abrufende Person,
c) der Zweck des Datenabrufs sowie
d) das Geschäftszeichen des Verwaltungsvorgangs 

der abrufenden Stelle protokolliert wird und
3. Daten über eine Person nicht mehr abgerufen werden 

können, sobald die Entlassung mehr als zwei Mona-
te zurückliegt.

(6) Soweit die bundesgesetzlichen Voraussetzungen hier-
für	geschaffen	werden,	sind	die	Anstalten	befugt,	über	die	
bei ihnen inhaftierten Personen Auskünfte aus dem zen-
tralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister nach 
§ 492 der Strafprozessordnung einzuholen und die da-
durch gewonnenen personenbezogenen Daten für voll-
zugliche Zwecke zu verarbeiten.

Fünfter Abschnitt 
Besondere Formen der Datenverarbeitung

§ 25 
Datenverarbeitung im Auftrag

(1) Die Justizvollzugsbehörden dürfen personenbezoge-
ne Daten durch andere Personen oder Stellen im Auftrag 
verarbeiten lassen. Dies gilt auch für Test- und Freigabe-
verfahren, Prüfungs- und Wartungsarbeiten sowie ver-
gleichbare Hilfstätigkeiten einschließlich der Fernwartung.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 bleiben die Justizvoll-
zugsbehörden für die Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz	verantwortlich.	Die	Rechte	der	betroffenen	Person	
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem Fall ge-
genüber den Justizvollzugsbehörden geltend zu machen.

(3) Die Justizvollzugsbehörden dürfen nur solche Auftrags-
verarbeiter mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
beauftragen, die mit geeigneten technischen und organi-
satorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbei-
tung im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen er-
folgt	und	der	Schutz	der	Rechte	der	betroffenen	Person	
gewährleistet wird.

(4) Auftragsverarbeiter dürfen weitere Auftragsverarbeiter 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Justizvoll-
zugsbehörden nicht in Anspruch nehmen. Vor jeder beab-
sichtigten Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder 
die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter sind die Justiz-
vollzugsbehörden zu unterrichten.

(5) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftrags-
verarbeiter	hinzu,	so	legt	er	diesem	dieselben	Verpflichtun-

gen aus seinem Vertrag mit den Justizvollzugsbehörden 
nach Absatz 6 auf, die auch für ihn gelten, soweit diese 
Pflichten	für	den	weiteren	Auftragsverarbeiter	nicht	schon	
aufgrund anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt ein 
weiterer	Auftragsverarbeiter	diese	Verpflichtungen	nicht,	
so haftet auch der ihn beauftragende Auftragsverarbeiter 
gegenüber den Justizvollzugsbehörden für die Einhaltung 
der	Pflichten	des	weiteren	Auftragsverarbeiters.

(6) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt 
auf der Grundlage eines schriftlichen Vertrags oder eines 
anderen Rechtsinstruments, der oder das den Auftrags-
verarbeiter an die Justizvollzugsbehörden bindet und den 
Gegenstand, die Dauer, die Art und den Zweck der Verar-
beitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kate-
gorien	betroffener	Personen	und	die	Rechte	und	Pflichten	
der Justizvollzugsbehörden festlegt. Der Vertrag oder das 
andere Rechtsinstrument enthalten insbesondere, dass 
der Auftragsverarbeiter
1. nur auf dokumentierte Weisung der Justizvollzugsbe-

hörden	handelt;	ist	der	Auftragsverarbeiter	der	Auffas-
sung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er die 
Justizvollzugsbehörde, welche die Weisung erteilt hat, 
unverzüglich zu informieren,

2. gewährleistet, dass die zur Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulich-
keit	verpflichtet	werden,	soweit	sie	keiner	angemesse-
nen	gesetzlichen	Verschwiegenheitspflicht	unterliegen,

3. die Justizvollzugsbehörden mit geeigneten Mitteln da-
bei unterstützt, die Einhaltung der Bestimmungen über 
die	Rechte	der	betroffenen	Person	zu	gewährleisten,

4. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der 
Erbringung der Verarbeitungsleistungen nach Wahl 
der Justizvollzugsbehörden zurückgibt oder löscht und 
bestehende Kopien vernichtet, soweit nicht nach einer 
Rechtsvorschrift	 eine	Verpflichtung	 zur	Speicherung	
der Daten besteht,

5. den Justizvollzugsbehörden alle erforderlichen Infor-
mationen, insbesondere die nach § 43 erstellten Pro-
tokolle,	zum	Nachweis	der	Einhaltung	seiner	Pflichten	
zur Verfügung stellt,

6. Überprüfungen, die von den Justizvollzugsbehörden 
oder einem von diesen hierzu Beauftragten durchge-
führt werden, ermöglicht und dazu beiträgt,

7. die in den Absätzen 4 und 5 genannten Bedingungen 
für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters einhält,

8. alle nach § 41 erforderlichen Maßnahmen ergreift und
9. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und 

der ihm zur Verfügung stehenden Informationen die 
Justizvollzugsbehörden bei der Einhaltung der in den 
§§	41,	42	und	65	Abs.	1	Nr.	1	und	5	genannten	Pflich-
ten unterstützt.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung unter Verstoß gegen die Bestimmungen der 
Absätze 4 bis 6 bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verar-
beitung als Verantwortlicher.

(8) § 19 gilt entsprechend.
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§ 26 
Verarbeitung personenbezogener Daten bei 

 Übertragung von Vollzugsaufgaben

(1) Werden Aufgaben zu vollzuglichen Zwecken in zuläs-
siger	Weise	öffentlichen	oder	nicht-öffentlichen	Stellen	zur	
Erledigung übertragen, dürfen personenbezogene Daten 
übermittelt werden, soweit dies für die Erfüllung der Aufga-
ben erforderlich ist. Besondere Kategorien personenbezo-
gener Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies für 
die Erfüllung der Aufgaben unbedingt erforderlich ist. Ist 
die Übermittlung nach den Sätzen 1 oder 2 zulässig, dür-
fen Akten und Dateisysteme überlassen werden, soweit 
dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(2) Die mit Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 betrauten Stellen 
sind sorgfältig auszuwählen. Dabei ist auch zu berücksich-
tigen, ob die betrauten Stellen ausreichend Gewähr dafür 
bieten, dass sie die für eine datenschutzgerechte Daten-
verarbeitung erforderlichen technischen und organisatori-
schen	Maßnahmen	zu	treffen	in	der	Lage	sind.	Der	Auftrag	
ist schriftlich oder im elektronischen Format zu erteilen. Er 
enthält Angaben zum Gegenstand und zum Umfang der 
Aufgabenübertragung, zur Erforderlichkeit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten zur Erfüllung übertragener 
Aufgaben	und	die	förmliche	Verpflichtung	der	hierfür	einzu-
setzenden	Hilfspersonen	nach	§	1	des	Verpflichtungsge-
setzes, die nicht bereits nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c 
StGB als Amtsträger gelten.

§ 27 
Gemeinsame Verantwortung der Justizvollzugsbehörden

(1) Legen zwei oder mehrere Justizvollzugsbehörden ge-
meinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung fest, 
gelten sie als gemeinsam verantwortlich. Sie haben ihre je-
weiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwort-
lichkeiten in transparenter Form in einer Vereinbarung fest-
zulegen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften 
festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere 
hervorgehen,	wer	welchen	Informationspflichten	nachzu-
kommen	hat	und	wie	und	gegenüber	wem	die	betroffene	
Person ihre Rechte wahrnehmen kann.

(2) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung nach 
Absatz	1	kann	die	betroffene	Person	 jedoch	 ihre	Rech-
te aus diesem Gesetz gegenüber jedem der Verantwortli-
chen geltend machen.

§ 28 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

(1) Zu vollzuglichen Zwecken, insbesondere zur Identitäts-
feststellung und Sicherheit der Anstalt, sind mit Kenntnis 
der Gefangenen
1. die Aufnahme von Lichtbildern,
2. die	Abnahme	von	Finger-	und	Handflächenabdrücken,
3. die Feststellung äußerlicher körperlicher Merkmale, 

insbesondere aufgrund von Verletzungen oder Täto-
wierungen, auch durch Aufnahme von Lichtbildern,

4. nicht	mit	einem	körperlichen	Eingriff	verbundene	Mes-
sungen,

5. die Erfassung biometrischer Merkmale, insbesonde-
re von Fingern, Händen, Gesicht, Augen und Stim-
me sowie

6. die Erfassung der Unterschrift
zulässig.

(2) Die nach Absatz 1 gewonnenen erkennungsdienst-
lichen Daten werden zu den Gefangenenpersonalakten 
genommen oder in personenbezogenen Dateisystemen 
gespeichert. Sie sind so zu sichern, dass eine Kenntnis-
nahme nur zu den in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Zwecken möglich ist.

(3) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur verarbei-
tet werden
1. zu vollzuglichen Zwecken,
2. zur	Identifikation	Gefangener,	soweit	dies	für	Zwecke	

der Fahndung und Festnahme der entwichenen oder 
sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Anstalt auf-
haltenden Gefangenen erforderlich ist, oder

3. zu den in § 10 Abs. 2 sowie den §§ 16 und 29 genann-
ten Zwecken.

(4) Nach Absatz 1 erhobene Daten dürfen nur übermit-
telt werden an
1. Vollstreckungs- und Strafverfolgungsbehörden, soweit 

dies für Zwecke der Fahndung nach und zur Festnahme 
von entwichenen oder sich sonst ohne Erlaubnis außer-
halb der Anstalt aufhaltenden Gefangenen oder unter 
den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a 
zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist,

2. Polizeibehörden des Bundes und der Länder, soweit 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen in der Anstalt dro-
henden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von Per-
sonen oder für erhebliche Sachwerte erforderlich ist,

3. die	in	den	§§	16	und	29	genannten	öffentlichen	Stel-
len unter den dort genannten Voraussetzungen sowie

4. öffentliche	Stellen	auf	deren	Ersuchen,	soweit	die	be-
troffene	Person	verpflichtet	wäre,	eine	unmittelbare	Er-
hebung der zu übermittelnden Daten durch diese zu 
dulden oder an einer solchen Erhebung mitzuwirken; 
die	 ersuchende	öffentliche	Stelle	 hat	 in	 ihrem	Ersu-
chen die Rechtsgrundlage der Mitwirkungs- oder Dul-
dungspflicht	mitzuteilen;	 beruht	 diese	Pflicht	 auf	 ei-
ner	Anordnung	gegenüber	der	betroffenen	Person	im	
Einzelfall, weist die ersuchende Stelle zugleich nach, 
dass eine entsprechende Anordnung ergangen und 
vollziehbar ist.

§ 29 
Erkennungsdienstlicher Datenabgleich

(1) Bestehen Zweifel an der Identität von Gefangenen, 
übermitteln die Justizvollzugsbehörden die von ihnen er-
hobenen oder anderweitig bei ihnen vorliegenden erken-
nungsdienstlichen Daten nach § 28 Abs. 1 sowie die bei 
ihnen vorliegenden Daten nach § 14 Abs. 3 unverzüglich 
dem Landeskriminalamt, soweit dies zur Identitätsfeststel-
lung erforderlich ist. Das Landeskriminalamt veranlasst ei-
nen Abgleich der übermittelten Daten mit den dort vorlie-
genden	Daten	zur	Identifizierung	der	Gefangenen	und	teilt	
das Ergebnis den Justizvollzugsbehörden mit.
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(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 dür-
fen die Justizvollzugsbehörden auch das Bundeskriminal-
amt sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
um einen Abgleich der erkennungsdienstlichen Daten und 
Identitätsdaten ersuchen.

§ 30 
Einsatz optisch-elektronischer Einrichtungen

(1)	Die	Anstalten	dürfen	Räume	und	Freiflächen	innerhalb	
ihrer Umfriedung mittels optisch-elektronischer Einrichtun-
gen nur beobachten, soweit eine gesetzliche Bestimmung 
dies gestattet.

(2) Jede Anstalt, die optisch-elektronische Einrichtungen 
einsetzt, erstellt eine Liste der Räume, in denen optisch-
elektronische Einrichtungen installiert sind. Optisch-elekt-
ronische Einrichtungen außerhalb geschlossener Räume 
sind auf einem maßstabsgerechten Lageplan nach Stand-
ort und Blickrichtung darzustellen.

(3) Bei der Planung optisch-elektronischer Einrichtungen 
ist sicherzustellen, dass
1. die Beobachtung nur insoweit erfolgt, als dies zur Auf-

rechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
oder zum Erreichen der Zwecke, die einen Einsatz op-
tisch-elektronischer Einrichtungen aufgrund spezieller 
gesetzlicher Vorschriften erlauben, erforderlich ist und

2. den Gefangenen in den Anstalten angemessene Berei-
che verbleiben, in denen sie nicht mittels optisch-elek-
tronischer Einrichtungen beobachtet werden.

(4) Der Umstand der Beobachtung mittels optisch-elektro-
nischer	Einrichtungen	von	Räumen	und	Freiflächen	sowie	
das Vorhandensein beobachtungsfreier Bereiche nach Ab-
satz 3 Nr. 2 ist den Gefangenen bei der Aufnahme und al-
len übrigen Personen bei Betreten der Anstalt in geeigne-
ter Weise kenntlich zu machen. 

(5) Bei Gefangenentransporten ist in den vom Justizvollzug 
genutzten Fahrzeugen die Beobachtung von Gefangenen 
mittels optisch-elektronsicher Einrichtungen zulässig; Ab-
satz 4 und § 33 Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 31 
Optisch-elektronische Einrichtungen 

im Umfeld der Anstalt

Die	Beobachtung	öffentlich	frei	zugänglichen	Raums	au-
ßerhalb der Grenzen der Anstalt mittels optisch-elektroni-
scher Einrichtungen ist nur und soweit zulässig, wie dies 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zur Sicherheit der 
Anstalt auch unter Berücksichtigung der Belange Dritter 
unbedingt erforderlich ist, insbesondere um Entweichun-
gen, Befreiungen oder Überwürfe von Gegenständen auf 
das Anstaltsgelände zu verhindern. Die Beobachtung ist 
durch sprachliche und nicht sprachliche Zeichen auf eine 
Weise kenntlich zu machen, welche die Tatsache der Be-
obachtung erkennbar macht, soweit ihr Zweck dadurch 
nicht vereitelt wird.

§ 32 
Optisch-elektronische Einrichtungen 

innerhalb der Anstalt

Die	Beobachtung	von	Räumen	und	Freiflächen	innerhalb	
der Anstalt mittels optisch-elektronischer Einrichtungen ist 
zulässig, soweit dies erforderlich ist, insbesondere um die 
Gefangenen zu beaufsichtigen und das Betreten bestimm-
ter Zonen durch Unbefugte zu verhindern, und nach § 33 
nichts anderes bestimmt ist.

§ 33 
Optisch-elektronische Einrichtungen innerhalb von 

Hafträumen 

(1) Die Beobachtung innerhalb von Hafträumen und sons-
tigen abschließbaren Räumlichkeiten zur Unterbringung 
von Gefangenen während der Einschlusszeiten mittels op-
tisch-elektronischer Einrichtungen ist unzulässig, soweit in 
den Bestimmungen des Thüringer Justizvollzugsgesetz-
buches, des Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugs-
gesetzes oder des Thüringer Jugendarrestvollzugsgeset-
zes nichts anderes geregelt ist.

(2) Während der Dauer der optisch-elektronischen Beob-
achtung ist diese für die Gefangenen erkennbar zu ma-
chen, soweit ihr Zweck dadurch nicht vereitelt wird.

(3) Bei der optisch-elektronischen Beobachtung ist auf die 
elementaren Bedürfnisse der Gefangenen zur Wahrung ih-
rer Intimsphäre angemessen Rücksicht zu nehmen, insbe-
sondere sind sanitäre Einrichtungen von der Beobachtung 
auszunehmen; hilfsweise ist die Erkennbarkeit dieser Be-
reiche durch technische Maßnahmen auszuschließen. Bei 
akuter Selbstverletzungs- oder Selbsttötungsgefahr ist im 
Einzelfall eine uneingeschränkte Überwachung zulässig. 
Die Beobachtung weiblicher Gefangener soll in diesen Fäl-
len durch weibliche Bedienstete, die Beobachtung männ-
licher Gefangener durch männliche Bedienstete erfolgen. 
Im Übrigen soll die Beobachtung nach Wahl der Gefange-
nen durch männliche oder weibliche Bedienstete erfolgen.

(4) Die optisch-elektronische Beobachtung ist zu unter-
brechen, wenn sie im Einzelfall vorübergehend nicht er-
forderlich oder die Beaufsichtigung gesetzlich ausge-
schlossen ist.

§ 34 
Verarbeitung mittels optisch-elektronischer 

Einrichtungen erhobener personenbezogener Daten

(1) Die mittels optisch-elektronischer Einrichtungen zu-
lässig erhobenen Daten dürfen nur gespeichert werden, 
soweit dies zur Erreichung des die Erhebung gestatten-
den Zwecks erforderlich ist. Sobald dieser Zweck entfällt, 
sind die Daten unverzüglich, spätestens nach 72 Stun-
den zu löschen.

(2) Anstatt die Daten zu löschen, ist bei Vorliegen eines be-
gründeten Anlasses und einer der Voraussetzungen nach 
§ 11 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 bis 4 die weitere Aufbewahrung 
unter den Einschränkungen nach § 60 Abs. 1 und 2 mög-
lich. § 11 Abs. 7 gilt entsprechend. Im weiteren Verlauf ist 



 Nr. 14 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 30. November 2023     309

der Fortbestand der Voraussetzungen für die weitere Auf-
bewahrung unter entsprechender Anwendung des § 11 
Abs. 8 jeweils im Abstand von sechs Monaten zu überprü-
fen und die Überprüfung zu dokumentieren. Ab einer be-
absichtigten Aufbewahrung über den Zeitraum von zwei 
Jahren hinaus stehen die Rechte nach § 11 Abs. 9 allen 
Personen zu, die in den Aufnahmen erkennbar und indivi-
dualisierbar sind. § 11 Abs. 10 und 13 gilt entsprechend.

(3) Die Verarbeitung der mittels optisch-elektronischer Ein-
richtungen erhobenen Daten ist nach § 43 zu protokollieren.

§ 35 
Auslesen von Datenspeichern

(1) Elektronische Datenspeicher sowie elektronische Ge-
räte mit Datenspeicher, die ohne Erlaubnis in die Anstalt 
eingebracht wurden, dürfen auf Anordnung der Anstaltslei-
terin oder des Anstaltsleiters ausgelesen werden, soweit 
konkrete Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass 
dies für vollzugliche Zwecke erforderlich ist. Die Gründe 
sind	in	der	Anordnung	festzuhalten.	Ist	die	betroffene	Per-
son bekannt, sind ihr die Gründe vor dem Auslesen mit-
zuteilen. Beim Auslesen sind die schutzwürdigen Interes-
sen	der	betroffenen	Person,	insbesondere	der	Kernbereich	
privater Lebensgestaltung, zu berücksichtigen. Das Ausle-
sen ist möglichst auf die Inhalte zu beschränken, die zur 
Erreichung der die Anordnung begründenden Zwecke er-
forderlich sind.

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen zu den Zwe-
cken, zu denen sie erhoben wurden, verarbeitet werden, 
soweit dies erforderlich ist. Darüber hinaus ist die Verar-
beitung zu den in § 10 Abs. 2 und 3 sowie § 12 Abs. 3 und 
6 genannten Zwecken unter Beachtung des § 17 zuläs-
sig, soweit dies erforderlich ist und schutzwürdige Inter-
essen	der	betroffenen	Person	dem	nicht	entgegenstehen.

(3) Die Verarbeitung der nach Absatz 1 erhobenen Daten 
ist unzulässig, soweit sie dem Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung unterfallen. Die dennoch erhobenen Daten 
sind unverzüglich zu löschen. Die Erhebung und die Lö-
schung der Daten sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden; sie ist zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist.

(4) Die Gefangenen sind bei der Aufnahme in den Justiz-
vollzug über die Möglichkeit des Auslesens von nicht ge-
statteten elektronischen Datenspeichern sowie elektroni-
schen Geräten mit Datenspeichern zu belehren.

§ 36 
Identifikation	anstaltsfremder	Personen

(1) Das Betreten des Anstaltsgeländes durch anstaltsfrem-
de Personen kann davon abhängig gemacht werden, dass 
diese zur Identitätsfeststellung
1. ihre Vornamen, ihren Nachnamen und ihre Anschrift an-

geben sowie durch amtliche Ausweise nachweisen und
2. die	Erhebung	von	eindeutigen	Identifikationsmerkma-

len des Gesichts, der Augen, der Hände, der Stimme 
oder der Unterschrift dulden, soweit dies erforderlich 

oder, wenn es sich um biometrische Daten handelt, un-
bedingt erforderlich ist, um Entweichungen von Gefan-
genen durch verwechselungsbedingtes Verlassen der 
Anstalt zu verhindern.

(2) Eine Verarbeitung der nach Absatz 1 Nr. 2 erhobenen 
Identifikationsmerkmale	 ist	 nur	 zulässig,	 soweit	 dies	er-
forderlich ist zur
1. Identitätsüberprüfung vor und im Zusammenhang mit 

dem Verlassen der Anstalt oder
2. Verfolgung von Straftaten, bei denen der Verdacht be-

steht, dass sie während des Aufenthalts in der Anstalt 
begangen wurden; die hierfür erforderlichen Daten dür-
fen der zuständigen Strafverfolgungsbehörde übermit-
telt werden oder

3. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 115 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung; die hierfür erforderlichen Daten 
dürfen der zuständigen Behörde übermittelt werden.

(3)	Nach	Absatz	1	Nr.	2	erhobene	Identifikationsmerkmale	
sind	unverzüglich	zu	löschen,	nachdem	die	betroffene	an-
staltsfremde Person die Anstalt verlassen hat, soweit die 
Daten nicht nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 übermittelt werden 
dürfen; in diesem Fall sind sie unverzüglich zu übermitteln 
und danach zu löschen.

(4) § 29 gilt entsprechend.

§ 37 
Lichtbildausweise

(1)	Die	Anstalt	kann	die	Gefangenen	verpflichten,	einen	
Lichtbildausweis mit sich zu führen, wenn dies aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt erforderlich 
ist. Dabei ist sicherzustellen, dass der Ausweis nur die zur 
Erreichung dieser Zwecke notwendigen Daten enthält.

(2) Der Ausweis ist bei der Entlassung oder bei der Ver-
legung in eine andere Anstalt einzuziehen und unverzüg-
lich zu vernichten.

Sechster Abschnitt 
Schutzanforderungen

§ 38 
Zweckbindung

Empfänger dürfen personenbezogene Daten nur zu dem 
Zweck speichern, nutzen und übermitteln, zu dessen Erfül-
lung sie übermittelt wurden. Für andere Zwecke dürfen sie 
diese Daten nur speichern, nutzen und übermitteln, soweit 
sie ihnen auch für diese Zwecke hätten überlassen werden 
dürfen und wenn im Fall einer Übermittlung an eine nichtöf-
fentliche Stelle die Justizvollzugsbehörde zugestimmt hat. 
Die Justizvollzugsbehörden weisen die Empfänger auf die 
Zweckbindung nach den Sätzen 1 und 2 hin.
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§ 39 
Schutzvorkehrungen

(1) Personenbezogene Daten in Akten und Dateisystemen 
sind gegen unrechtmäßige Verarbeitung zu schützen. Für 
Art und Umfang der hierzu erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gelten die §§ 40 bis 42.

(2) Soweit nichts anderes geregelt ist, dürfen sich die Be-
diensteten von personenbezogenen Daten nur Kenntnis 
verschaffen,	wenn	dies	zur	Erfüllung	der	ihnen	obliegen-
den Aufgaben, für die zur gemeinsamen Aufgabenerfül-
lung notwendige Zusammenarbeit oder sonst zur Errei-
chung des Vollzugsziels erforderlich ist.

(3) Gesundheits- und Therapieakten, psychologische und 
pädagogische Testunterlagen sowie Krankenblätter sind 
getrennt von anderen Unterlagen zu führen und beson-
ders zu sichern.

§ 40 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1) Die Justizvollzugsbehörden haben ein Verzeichnis al-
ler Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, die 
in ihre Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat folgen-
de Angaben zu enthalten:
1. die Namen und die Kontaktdaten der jeweiligen Jus-

tizvollzugsbehörden sowie den Namen und die Kon-
taktdaten der oder des behördlichen Datenschutzbe-
auftragten,

2. die Zwecke der Verarbeitung,
3. eine	Beschreibung	der	Kategorien	betroffener	Perso-

nen und der Kategorien personenbezogener Daten,
4. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen	Daten	offengelegt	worden	 sind	
oder	noch	offengelegt	werden	sollen,

5. die Kategorien von Übermittlungen personenbezoge-
ner Daten an Stellen in einem Drittstaat oder an eine 
internationale Organisation,

6. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die 
Überprüfung der Erforderlichkeit der Speicherung der 
verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten,

7. eine allgemeine Beschreibung der technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen nach § 41,

8. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,
9. die	Verwendung	von	Profiling.

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Ka-
tegorien von Verarbeitungen zu führen, die er im Auftrag 
der Justizvollzugsbehörden durchführt. Dieses hat folgen-
de Angaben zu enthalten:
1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverar-

beiters, jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der 
Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie der oder des be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten,

2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag je-
des Verantwortlichen durchgeführt werden,

3. Übermittlungen von personenbezogenen Daten an 
Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale 
Organisation unter Angabe des Staates oder der Or-
ganisation,

4. eine allgemeine Beschreibung der technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen nach § 41.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnis-
se sind schriftlich oder in einem elektronischen Format 
zu führen.

(4) Die Justizvollzugsbehörden und Auftragsverarbeiter 
stellen ihre Verzeichnisse der oder dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz auf Anforderung zur Verfügung.

§ 41 
Datenschutz durch Technikgestaltung und  
datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(1) Die Justizvollzugsbehörden und Auftragsverarbeiter 
treffen	unter	Berücksichtigung	des	Stands	der	Technik,	der	
Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Ein-
trittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Ver-
arbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der 
betroffenen	Person	 die	 erforderlichen	 technischen	 und	
organisatorischen Maßnahmen, um bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes 
Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick 
auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten. Die Justizvollzugsbehörden haben hierbei 
die einschlägigen technischen Richtlinien und Empfehlun-
gen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik zu berücksichtigen.

(2)	Die	von	den	Justizvollzugsbehörden	zu	treffenden	tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen müssen ge-
währleisten, dass
1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis 

nehmen können (Vertraulichkeit),
2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung 

unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integrität),
3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung 

stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden kön-
nen (Verfügbarkeit),

4. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zu-
geordnet werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personen-
bezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Re-
visionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten vollständig, aktuell und in einer Wei-
se dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nach-
vollzogen werden können (Transparenz),

7. personenbezogene Daten nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand für einen anderen als den 
ausgewiesenen Zweck verarbeitet werden können, so-
fern nicht eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder an-
ordnet (Nicht-Verkettbarkeit), und

8. Verfahren	so	gestaltet	werden,	dass	sie	der	betroffe-
nen Person die Ausübung der im Achten und Neunten 
Abschnitt genannten Rechte wirksam ermöglichen (In-
tervenierbarkeit).

(3) Zur Umsetzung der Zielvorgaben nach Absatz 2 ergrei-
fen die Justizvollzugsbehörden oder der Auftragsverarbei-
ter im Fall einer automatisierten Verarbeitung nach einer 
Risikobewertung Maßnahmen, die Folgendes bezwecken:
1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, 

mit denen die Verarbeitung durchgeführt wird, für Un-
befugte (Zugangskontrolle),
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2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Ver-
änderns oder Löschens von Datenträgern (Datenträ-
gerkontrolle),

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbe-
zogenen Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme, 
Veränderung und Löschung von gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbei-
tungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Daten-
übermittlung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle),

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines auto-
matisierten Verarbeitungssystems Berechtigten aus-
schließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung 
umfassten personenbezogenen Daten Zugang haben 
(Zugriffskontrolle),

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt wer-
den kann, an welche Stellen personenbezogene Da-
ten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübermittlung 
übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden oder 
werden können (Übermittlungskontrolle),

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und fest-
gestellt werden kann, welche personenbezogenen Da-
ten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte Ver-
arbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden 
sind (Eingabekontrolle),

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personen-
bezogener Daten sowie beim Transport von Datenträ-
gern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten ge-
schützt werden (Transportkontrolle),

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Stö-
rungsfall wiederhergestellt werden können (Wieder-
herstellbarkeit),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur 
Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen ge-
meldet werden (Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezoge-
ne Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems be-
schädigt werden können (Datenintegrität),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die 
im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den 
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden kön-
nen (Auftragskontrolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten ge-
gen Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfüg-
barkeitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken 
erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbei-
tet werden können (Trennbarkeit).

Ein Zweck nach Satz 1 Nr. 2 bis 5 kann insbesondere durch 
die Verwendung von dem Stand der Technik entsprechen-
den Verschlüsselungsverfahren erreicht werden.

(4)	Die	Justizvollzugsbehörden	treffen	geeignete	techni-
sche und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, 
dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur solche per-
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren 
Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungs-
zweck	erforderlich	 ist.	Dies	betrifft	die	Menge	der	erho-
benen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Spei-
cherfrist und ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen 
insbesondere gewährleisten, dass die Daten durch Vor-
einstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten An-
zahl von Personen zugänglich gemacht werden können.

(5)	Die	zu	treffenden	technischen	und	organisatorischen	
Maßnahmen sind auf der Grundlage eines zu dokumen-
tierenden Sicherheitskonzepts zu ermitteln, zu dessen Be-
standteilen die Abschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risi-
ken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
gehört.	Die	Wirksamkeit	der	getroffenen	Maßnahmen	ist	
unter Berücksichtigung sich verändernder Rahmenbedin-
gungen und Entwicklungen der Technik zu überprüfen; die 
sich daraus ergebenden notwendigen Anpassungen sind 
zeitnah umzusetzen, soweit dies mit einem angemesse-
nen Aufwand möglich ist. § 42 bleibt unberührt.

§ 42 
Datenschutz-Folgenabschätzung bei hohem Risiko

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Ver-
wendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
voraussichtlich eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgü-
ter	einer	betroffenen	Person	zur	Folge,	führen	die	Justiz-
vollzugsbehörden vorab nach Absatz 4 eine Abschätzung 
der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für 
die	betroffene	Person	durch.

(2) Für mehrere ähnliche Verarbeitungsvorgänge mit ähn-
lich hohem Gefahrenpotential kann eine gemeinsame Da-
tenschutz-Folgenabschätzung vorgenommen werden.

(3) Die Justizvollzugsbehörden beteiligen die behördlichen 
Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der Daten-
schutz-Folgenabschätzung.

(4) Die Datenschutz-Folgenabschätzung hat den Rechten 
der	von	der	Verarbeitung	betroffenen	Person	Rechnung	zu	
tragen und zumindest Folgendes zu enthalten:
1. eine systematische Beschreibung der geplanten Ver-

arbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung,
2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismä-

ßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf de-
ren Zweck,

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der 
betroffenen	Person,

4. die Maßnahmen, mit denen Gefahren abgewendet wer-
den sollen, einschließlich der Garantien, der Sicher-
heitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nachgewie-
sen werden sollen.

§ 43 
Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen sind die fol-
genden Verarbeitungsvorgänge zu den in diesem Gesetz 
geregelten personenbezogenen Daten zu protokollieren:
1. Erhebung und Speicherung,
2. Veränderung,
3. Abfrage,
4. Offenlegung	einschließlich	Übermittlung,
5. Kombination,
6. Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung.
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(2)	Die	Protokolle	über	Abfragen	und	Offenlegungen	müs-
sen es ermöglichen, die Begründung, das Datum und die 
Uhrzeit dieser Vorgänge sowie so weit wie möglich die 
Identität der Person, die die personenbezogenen Daten 
abgefragt	oder	offengelegt	hat,	und	die	Identität	des	Emp-
fängers der Daten festzustellen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch die 
behördlichen Datenschutzbeauftragten, der oder den Lan-
desbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	betroffene	
Person sowie für die Eigenüberwachung, für die Gewähr-
leistung der Integrität und Sicherheit der personenbezo-
genen Daten sowie für Strafverfahren verwendet werden.

(4) Die Protokolldaten sind zwei Jahre nach ihrer Erstel-
lung zu löschen.

(5) Die Protokolle sind der oder dem Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz auf Anforderung zur Verfügung 
zu stellen.

§ 44 
Kenntlichmachung innerhalb der Anstalt

(1) Personenbezogene Daten von Gefangenen dürfen in-
nerhalb der Anstalt nur kenntlich gemacht werden, soweit 
dies für ein geordnetes Zusammenleben in der Anstalt er-
forderlich ist und Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 
entgegenstehen.

(2) Besondere Kategorien personenbezogener Daten von 
Gefangenen dürfen in der Anstalt nicht allgemein kennt-
lich gemacht werden.

§ 45 
Erkenntnisse aus Beaufsichtigungs-, Überwachungs- 

und Kontrollmaßnahmen

(1) Die bei der Beaufsichtigung oder der Überwachung der 
Besuche, der Überwachung der Telekommunikation, der 
Sichtkontrolle oder der Überwachung des Schriftwechsels 
oder der Kontrolle des Inhalts von Paketen in zulässiger 
Weise bekannt gewordenen personenbezogenen Daten 
sind in Akten und Dateisystemen des Vollzugs sowie bei 
einer Übermittlung eindeutig als solche zu kennzeichnen. 
Sie dürfen nur verarbeitet werden
1. mit Einwilligung der Gefangenen,
2. für die Maßnahmen der Vollzugs- und Eingliederungs-

planung,
3. zur Aufrechterhaltung der Sicherheit oder Ordnung der 

Anstalt oder
4. für die in § 10 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 und § 16 genannten 

Zwecke.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 zulässig bekannt geworde-
nen Daten dürfen im Vollzug der Untersuchungshaft und 
der Freiheitsentziehungen nach § 1 Nr. 2 über die in Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Zwecke hinaus auch 
verarbeitet werden zur
1. Abwehr von Gefährdungen der Aufgaben des Vollzugs 

der Untersuchungshaft oder
2. Umsetzung einer Anordnung nach § 119 StPO.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten dem 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung unterfallen, 
dürfen sie nicht aufgezeichnet, protokolliert oder sonst 
gespeichert und nicht auf andere Art verarbeitet werden. 
Abweichend von Satz 1 gespeicherte Daten sind unver-
züglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung und der 
Löschung der Daten sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkon-
trolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie für 
diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist.

Siebter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für 

Berufsgeheimnisträgerinnen und 
Berufsgeheimnisträger

§ 46 
Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger

(1) Die im Justizvollzug tätigen oder außerhalb des Jus-
tizvollzugs mit der Untersuchung, Behandlung oder Bera-
tung von Gefangenen beauftragten
1. Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

Apothekerinnen und Apotheker oder Angehörige eines 
anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich ge-
regelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologinnen und Berufspsychologen mit 
staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschluss-
prüfung,

3. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter oder staatlich anerkannten Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen,

4. Seelsorgerinnen und Seelsorger,
5. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Bera-

tungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes	vom	27.	Juli	1992	(BGBl.	I	S.	1398)	in	
der jeweils geltenden Fassung sowie

6. Beraterinnen und Berater für Fragen der Betäubungs-
mittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die eine 
Behörde oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des	öffentlichen	Rechts	anerkannt	oder	bei	sich	ein-
gerichtet hat,

unterliegen hinsichtlich der ihnen in der ausgeübten Funk-
tion von Gefangenen anvertrauten oder sonst über Gefan-
gene bekannt gewordenen Geheimnisse untereinander so-
wie gegenüber der Anstalt und dem für die Organisation 
und Verwaltung des Justizvollzugs zuständigen Ministeri-
um	der	Schweigepflicht,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	
ist. Dies gilt entsprechend für ihre berufsmäßig tätigen 
Gehilfinnen	und	Gehilfen	und	die	Personen,	die	bei	ihnen	
zur Vorbereitung auf den Beruf tätig sind, nicht aber ge-
genüber der Berufsgeheimnisträgerin oder dem Berufs-
geheimnisträger.

(2) Die Anstalt weist externe Berufsgeheimnisträgerinnen 
und Berufsgeheimnisträger nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
bis	3	auf	die	Offenbarungspflichten	und	-befugnisse	hin.
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§ 47 
Offenbarungspflicht

(1) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger haben der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ihnen 
bekannte personenbezogene Daten von sich aus oder auf 
Befragen	zu	offenbaren,	auch	soweit	sie	ihnen	im	Rahmen	
des	beruflichen	Vertrauensverhältnisses	anvertraut	wurden	
oder sonst bekannt geworden sind, soweit dies
1. auch unter Berücksichtigung der Interessen der Ge-

fangenen an der Geheimhaltung der personenbezo-
genen Daten zur Abwehr
a) einer Gefahr für das Leben eines Menschen, insbe-

sondere zur Verhütung von Selbsttötungen,
b) einer erheblichen Gefahr für Körper oder Gesund-

heit eines Menschen oder
c) der Gefahr der Begehung von Straftaten von er-

heblicher Bedeutung oder
2. zur	Erfüllung	der	Mitteilungspflicht	nach	§	70	Abs.	3	

Satz 1 JGG in Verfahren gegen Jugendliche und He-
ranwachsende

unbedingt erforderlich ist. Das Seelsorge- und Beichtge-
heimnis bleibt unberührt.

(2) Staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter sowie staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, die als Bedienstete im Justizvollzug tätig 
sind, haben der Anstaltsleiterin oder dem Anstaltsleiter ih-
nen bekannte personenbezogene Daten von sich aus oder 
auf	Befragen	zu	offenbaren,	soweit	dies	zu	vollzuglichen	
Zwecken erforderlich ist. Soweit sie im Rahmen von beson-
deren Behandlungsmaßnahmen tätig sind, gilt Absatz 1.

(3) Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger	außerhalb	des	Justizvollzugs	können	die	Verpflichtung	
nach Absatz 1 auch gegenüber in der Anstalt beschäftig-
ten Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsgeheimnis-
trägern erfüllen.

§ 48 
Offenbarungsbefugnis

(1) Die Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheim-
nisträger	sind	befugt,	die	 ihnen	 im	Rahmen	des	berufli-
chen Vertrauensverhältnisses anvertrauten oder sonst 
bekannt gewordenen personenbezogenen Daten gegen-
über	der	Anstaltsleiterin	oder	dem	Anstaltsleiter	zu	offen-
baren, soweit
1. die Gefangenen einwilligen oder
2. dies aus ihrer Sicht zu vollzuglichen Zwecken unbe-

dingt erforderlich ist und das Interesse der Gefange-
nen an der Geheimhaltung nicht überwiegt.

(2) Behandeln Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufs-
geheimnisträger gleichzeitig oder nacheinander dieselbe 
betroffene	Person,	unterliegen	sie	im	Verhältnis	zueinan-
der	nicht	der	Schweigepflicht	und	sind	zur	umfassenden	
gegenseitigen Information und Auskunft befugt, wenn eine 
wirksame	Einwilligung	der	betroffenen	Person	vorliegt	oder	
dies zum Zwecke einer zielgerichteten gemeinsamen Be-
handlung unbedingt erforderlich ist und sie in Bezug auf 
die	betreffenden	Gefangenen	nicht	mit	anderen	Aufgaben	
im Justizvollzug betraut sind.

(3) § 47 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 49 
Benachrichtigung	der	Gefangenen	über	Offenbarungen

(1) Vor der Erhebung personenbezogener Daten sind die 
Gefangenen durch die Berufsgeheimnisträgerinnen oder 
Berufsgeheimnisträger schriftlich über die nach diesem 
Gesetz	 bestehenden	Offenbarungspflichten	 und	Offen-
barungsbefugnisse zu unterrichten. Bei Einschaltung von 
Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsgeheimnisträgern 
außerhalb der Anstalt erfolgt die Unterrichtung nach Satz 1 
durch die Anstalt.

(2)	Die	von	einer	Offenbarung	nach	§	47	Abs.	1	Nr.	2	und	
Abs.	3	sowie	§	48	betroffenen	Gefangenen	sind	zu	be-
nachrichtigen.	Eine	Pflicht	zur	Benachrichtigung	besteht	
nicht,	sofern	die	betroffene	gefangene	Person	auf	andere	
Weise	Kenntnis	von	der	Offenbarung	erlangt	hat.	Die	Be-
nachrichtigung kann unterbleiben, solange hierdurch der 
Zweck der Maßnahme vereitelt würde. Die Benachrichti-
gung ist unverzüglich nachzuholen, sobald der Zweck der 
Maßnahme entfallen ist.

§ 50 
Zweckbindung	offenbarter	personenbezogener	Daten, 

Zulassung	von	Offenbarungsempfängern

(1)	Die	nach	den	§§	47	und	48	offenbarten	personenbezo-
genen	Daten	dürfen	nur	für	den	Zweck,	für	den	sie	offen-
bart	wurden	oder	für	den	eine	Offenbarung	zulässig	ge-
wesen wäre, und nur unter denselben Voraussetzungen 
gespeichert, verarbeitet und übermittelt werden, unter de-
nen Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger selbst hierzu befugt wären.

(2) Die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter kann unter 
diesen	Voraussetzungen	 die	 unmittelbare	Offenbarung	
gegenüber bestimmten Bediensteten allgemein zulassen.

§ 51 
Zugriff	auf	personenbezogene	Daten	in	Notfällen

(1) Alle im Justizvollzug tätigen Personen dürfen sich 
Kenntnis auch von besonderen Kategorien personenbe-
zogener	Daten	zu	dem	Zweck	verschaffen,	diese	Daten	
unmittelbar und unverzüglich den zur Notfallrettung ein-
gesetzten Personen zu übermitteln, soweit die gefange-
ne Person 
1. einwilligt oder
2. zur Einwilligung unfähig ist und die Kenntnisverschaf-

fung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für das 
Leben eines Menschen oder einer gegenwärtigen er-
heblichen Gefahr für die Gesundheit eines Menschen 
unbedingt erforderlich ist.

(2) Soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für das Leben oder einer gegenwärtigen erheblichen Ge-
fahr für die Gesundheit eines Menschen erforderlich ist, 
dürfen sich im Justizvollzug tätige Personen Kenntnis von 
personenbezogenen	Daten	verschaffen,	die	von	Berufs-
geheimnisträgerinnen oder Berufsgeheimnisträgern erho-
ben worden sind.
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(3) Die anderweitige Verarbeitung der auf diese Weise er-
langten Daten ist unzulässig. Die Kenntnisnahme ist in den 
Gefangenenpersonalakten zu dokumentieren.

Achter Abschnitt 
Rechte der betroffenen Person

§ 52 
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

Die Justizvollzugsbehörden stellen den Gefangenen und 
anderen	betroffenen	Personen	Informationen	in	allgemei-
ner und verständlicher Form zur Verfügung über
1. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten ver-

arbeitet werden,
2. die	Rechte	der	betroffenen	Person	auf	Auskunft,	Be-

richtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbei-
tung personenbezogener Daten,

3. ihre namentliche Bezeichnung und ihre Kontaktda-
ten sowie die Kontaktdaten ihrer behördlichen Daten-
schutzbeauftragten und

4. das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landes-
beauftragten für den Datenschutz anzurufen, und des-
sen Kontaktdaten.

§ 53 
Aufklärungspflicht	bei	der	Datenerhebung	mit	Kenntnis 

	der	betroffenen	Person

Werden	personenbezogene	Daten	bei	der	betroffenen	Per-
son	mit	deren	Kenntnis	erhoben,	ist	die	betroffene	Person	
in geeigneter Weise über den Zweck der Datenerhebung 
und das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrech-
ten aufzuklären. Werden die personenbezogenen Daten 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft 
verpflichtet,	oder	ist	die	Erteilung	der	Auskunft	Vorausset-
zung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist die be-
troffene	Person	hierauf,	sonst	auf	die	Freiwilligkeit	 ihrer	
Angaben hinzuweisen. Sind die Angaben für die Gewäh-
rung	einer	Leistung	erforderlich,	ist	die	betroffene	Person	
über die möglichen Folgen einer Nichtbeantwortung auf-
zuklären.

§ 54 
Benachrichtigung bei Datenverarbeitung ohne Kenntnis 

	der	betroffenen	Person

(1) Über eine ohne ihre Kenntnis vorgenommene Erhebung 
personenbezogener Daten oder eine Übermittlung von Da-
ten zu Zwecken, zu denen sie nicht erhoben worden sind, 
werden	die	Gefangenen	und	andere	betroffene	Personen	
unter Angabe dieser Daten benachrichtigt. Eine Kenntnis 
der	betroffenen	Person	ist	zu	vermuten,	soweit	sie	in	der	
konkreten Situation aufgrund der Gesamtumstände, ins-
besondere aufgrund einer zuvor erteilten allgemeinen In-
formation mit der Erhebung oder der Übermittlung dieser 
Daten rechnen musste.

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 Satz 1 hat neben 
den in § 52 genannten allgemeinen Informationen insbe-
sondere die folgenden Angaben zu enthalten:
1. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

2. die für die personenbezogenen Daten geltende Spei-
cherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriteri-
en für die Festlegung dieser Dauer,

3. die Kategorien von Empfängern der personenbezo-
genen Daten.

(3) Die Justizvollzugsbehörden dürfen die Benachrichti-
gung nach Absatz 1 Satz 1 aufschieben, einschränken oder 
unterlassen, soweit und solange anderenfalls
1. die Erreichung der vollzuglichen Zwecke nach § 2 Nr. 3 

gefährdet würde,
2. behördliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermitt-

lungen oder Verfahren gefährdet würden oder eine An-
ordnung nach § 119 StPO entgegensteht,

3. Verfahren zum Zweck der Verhütung, Ermittlung, Auf-
deckung oder Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten oder die Strafvollstreckung gefähr-
det würden,

4. die	öffentliche	Sicherheit	gefährdet	würde,
5. dem Wohl des Bundes oder eines Landes ein Nachteil 

bereitet werden würde, oder
6. die Rechte einer anderen Person gefährdet oder be-

einträchtigt werden würden,
und das Interesse an der Vermeidung dieser Gefahren 
oder	Nachteile	das	Interesse	der	betroffenen	Person	an	
der Benachrichtigung überwiegt.

(4) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermitt-
lung personenbezogener Daten an die Strafverfolgungs-
behörden,	an	Polizeibehörden,	an	Landesfinanzbehörden,	
soweit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abga-
benordnung in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 
I S. 3866; 2003 I S. 61) in der jeweils geltenden Fassung 
zur Überwachung und Prüfung speichern, an das Bundes-
amt für Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzbe-
hörden der Länder, an den Bundesnachrichtendienst, an 
den Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit 
des Bundes berührt wird, an andere Behörden des Bun-
desministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustim-
mung dieser Stellen zulässig. Dies gilt für die Erhebung 
von personenbezogenen Daten bei den in Satz 1 genann-
ten Behörden entsprechend.

(5) Im Fall der eingeschränkten Benachrichtigung nach Ab-
satz 3 gilt § 55 Abs. 6 entsprechend. Die Justizvollzugs-
behörden dokumentieren die Gründe für die Entscheidung 
nach Absatz 3.

§ 55 
Auskunftsrecht	der	betroffenen	Person

(1)	Die	 Justizvollzugsbehörden	erteilen	 der	 betroffenen	
Person auf Antrag Auskunft darüber, ob sie diese Per-
son	 betreffende	personenbezogene	Daten	 verarbeiten.	
Bei einer Datenverarbeitung nach Satz 1 hat die betrof-
fene Person darüber hinaus das Recht, Informationen zu 
erhalten über
1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, und die Kategorie, zu der sie ge-
hören,

2. die verfügbaren Informationen zur Herkunft dieser per-
sonenbezogenen Daten,
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3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrund-
lage,

4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen die personenbezogenen Daten of-
fengelegt worden sind,

5. die für die personenbezogenen Daten geltende Spei-
cherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriteri-
en für die Festlegung dieser Dauer,

6. das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung dieser personenbezogenen Da-
ten durch die Justizvollzugsbehörden,

7. das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landes-
beauftragten für den Datenschutz anzurufen sowie

8. Angaben zu den Kontaktdaten der oder des Landes-
beauftragten für den Datenschutz.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die 
nur deshalb verarbeitet werden, weil sie aufgrund gesetz-
licher Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden 
dürfen, oder die ausschließlich Zwecken der Datensiche-
rung oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Aus-
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen ausgeschlossen ist.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen, wenn die be-
troffene	Person	keine	Angaben	macht,	die	das	Auffinden	
ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht, und deshalb 
der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand 
außer	Verhältnis	zu	dem	von	der	betroffenen	Person	gel-
tend gemachten Informationsinteresse steht.

(4) Die Justizvollzugsbehörden dürfen unter den Voraus-
setzungen des § 54 Abs. 3 und 4 teilweise oder vollstän-
dig von einer Auskunft absehen, diese aufschieben oder 
einschränken.

(5)	Die	Justizvollzugsbehörden	unterrichten	die	betroffe-
ne Person unverzüglich schriftlich über die Entscheidung 
nach Absatz 4. Dies gilt nicht, wenn bereits die Erteilung 
dieser Information eine Gefährdung, einen Nachteil oder 
eine Beeinträchtigung im Sinne des § 54 Abs. 3 mit sich 
bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu be-
gründen, es sei denn, dass die Mitteilung der Gründe den 
mit der Entscheidung nach Absatz 4 verfolgten Zweck ge-
fährden würde.

(6) Soweit eine Unterrichtung nach Absatz 5 Satz 1 erfolgt, 
kann	die	betroffene	Person	ihr	Auskunftsrecht	auch	über	
die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz ausüben. Die Justizvollzugsbehörden 
unterrichten	die	betroffene	Person	über	diese	Möglichkeit	
sowie darüber, dass sie die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz anrufen oder ge-
richtlichen Rechtsschutz suchen können. Macht die be-
troffene	Person	von	ihrem	Recht	nach	Satz	1	Gebrauch,	
ist die Auskunft auf ihr Verlangen der oder dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht 
die zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall fest-
stellt, dass dadurch die nationale Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Landes-
beauftragte	für	den	Datenschutz	unterrichtet	die	betroffene	

Person darüber, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt 
sind, eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat 
oder über die Gründe, aus denen eine Überprüfung nicht 
erfolgt ist. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, 
dass datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden, 
darf jedoch Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
Justizvollzugsbehörden nicht zulassen, soweit diese ei-
ner weitergehenden Auskunft nicht zugestimmt haben. Die 
Justizvollzugsbehörden dürfen die Zustimmung nur soweit 
und solange verweigern, soweit und solange sie nach Ab-
satz 4 von einer Auskunft absehen, sie aufschieben oder 
einschränken können. Die oder der Landesbeauftragte für 
den	Datenschutz	unterrichtet	zudem	die	betroffene	Person	
über ihr Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz.

(7) Die Auskunft kann auch durch die Gewährung von 
Akteneinsicht oder die Aushändigung von Ablichtungen 
oder Ausdrucken erteilt werden. Akteneinsicht kann nach 
Maßgabe der §§ 56 und 57 gewährt werden, soweit die 
Erteilung von Auskünften einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern würde.

(8) Die Justizvollzugsbehörden haben die sachlichen oder 
rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu dokumentieren. 
Diese Angaben sind der oder dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

§ 56 
Akteneinsichtsrecht

(1)	Ist	der	betroffenen	Person	Auskunft	nach	§	55	zu	ge-
währen, erhält sie auf Antrag Akteneinsicht, soweit eine 
Auskunft zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen 
nicht ausreicht, die Einsichtnahme hierfür unbedingt er-
forderlich ist und überwiegende berechtigte Interessen 
Dritter nicht entgegenstehen. Sind Aktenbestandteile mit 
einem Sperrvermerk nach § 58 versehen, unterliegen sie 
nicht der Akteneinsicht.

(2)	Die	betroffene	Person	kann	auf	eigene	Kosten	bei	ei-
ner Einsicht
1. eine Person aus dem Kreis der

a) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
b) Notarinnen und Notare,
c) Verteidigerinnen und Verteidiger nach § 138 Abs. 1 

und 2 StPO,
d) durch richterliche Entscheidung nach § 149 Abs. 1 

Satz 1 oder Abs. 3 StPO zugelassenen Beistän-
de oder

e) Beistände nach § 69 JGG,
2. Personensorgeberechtigte und
3. eine allgemein beeidigte Dolmetscherin oder einen all-

gemein beeidigten Dolmetscher
hinzuziehen.	Die	 betroffene	Person	 kann	 ihr	Aktenein-
sichtsrecht auch durch eine Person aus dem in Satz 1 
Nr. 1 und 2 genannten Personenkreis allein ausüben las-
sen. Eine Hinzuziehung oder Beauftragung anderer Gefan-
gener ist unzulässig, auch soweit diese zu dem in Satz 1 
genannten Personenkreis gehören.

(3)	Bei	der	Einsichtnahme	haben	die	betroffene	Person	
und die Personen nach Absatz 2 Satz 1 das Recht, sich 
aus den Akten Notizen zu machen.
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(4)	Der	betroffenen	Person	oder	einem	Beauftragten	nach	
Absatz	2	Satz	1	sind	aus	den	über	die	betroffene	Person	
geführten Akten oder Dateisystemen auf schriftlichen An-
trag Ablichtungen oder Ausdrucke einzelner Dokumente 
zu überlassen, soweit ein berechtigtes Interesse hierfür 
vorliegt. Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere an-
zunehmen,	wenn	die	betroffene	Person	zur	Geltendma-
chung ihrer Rechte gegenüber Gerichten oder Behörden 
auf Ablichtungen oder Ausdrucke zwingend angewiesen ist.

(5) Die Fertigung von Ablichtungen und Ausdrucken er-
folgt	gebührenpflichtig.	Die	betroffene	Person	hat	die	zu	
erwartenden Kosten im Voraus zu entrichten. Soweit die 
Gefangenen	hierzu	finanziell	nicht	in	der	Lage	sind,	kön-
nen die Justizvollzugsbehörden Zahlungserleichterungen 
gewähren oder in begründeten Ausnahmefällen die Kos-
ten in angemessenem Umfang übernehmen.

§ 57 
Auskunft aus und Akteneinsicht in Gesundheits- und  

Therapieakten

Die Gefangenen erhalten auf Antrag Auskunft aus ihren 
oder Einsicht in ihre Gesundheits- und Therapieakten. § 56 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 58 
Sperrvermerke

(1) Die Justizvollzugsbehörden können zur Einschränkung 
des Akteneinsichtsrechts nach § 56 bestimmte Aktenbe-
standteile mit einem Sperrvermerk versehen. 

(2) Sperrvermerke dürfen nur angebracht werden, so-
weit dies
1. aus	medizinischen	Gründen	zum	Wohl	 der	 betroffe-

nen Person,
2. zum Schutz überwiegender schutzwürdiger Interessen 

sowie von Leib oder Leben Dritter,
3. aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Geheimhal-

tung	verpflichtet	oder
4. wegen der ansonsten bevorstehenden Gefährdung

a) von Verfahren zum Zwecke der Verhütung, Ermitt-
lung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten oder der Strafvollstre-
ckung oder

b) des Wohles des Bundes oder eines Landes
und auch unter Berücksichtigung des Informationsinter-
esses	der	betroffenen	Person	zwingend	erforderlich	 ist.	
Der Sperrvermerk nach Satz 1 Nr. 1 wird von den Berufs-
geheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträgern ange-
bracht, welche die zu sperrenden Aktenbestandteile zur 
Akte verfügt haben; die übrigen Sperrvermerke bringt die 
Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter an.

(3) Der Grund und der Umfang der Sperrung sind in der 
Akte zu vermerken. Dieser Vermerk nimmt an der Sperrung 
teil. Gesperrte Aktenbestandteile sind gesondert von den 
übrigen Akten zu verwahren, soweit die Akten in Papierform 
geführt werden; im Übrigen sind sie besonders zu sichern.

§ 59 
Verfahren	für	die	Ausübung	der	Rechte	der	betroffenen	 

Person

(1) Die Justizvollzugsbehörden kommunizieren mit der be-
troffenen	Person	in	präziser,	verständlicher	und	leicht	zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache. 
Unbeschadet besonderer Formvorschriften sollen sie bei 
der Beantwortung von Anträgen grundsätzlich die für den 
Antrag gewählte Form verwenden.

(2) Unbeschadet des § 55 Abs. 5 und des § 63 Abs. 4 set-
zen	die	Justizvollzugsbehörden	die	betroffene	Person	un-
verzüglich schriftlich darüber in Kenntnis, wie mit ihrem 
Antrag verfahren wurde.

(3) Gebührenfrei erfolgen die
1. Erteilung von allgemeinen Informationen nach § 52,
2. Erfüllung	 der	Aufklärungspflicht	 bei	 der	Datenerhe-

bung nach § 53,
3. Benachrichtigungen nach den §§ 54 und 65 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 1 2. Alternative und
4. Bearbeitung von Anträgen nach § 55 Abs. 1 und § 63 

Abs. 1 bis 3.
Bei	offenkundig	unbegründeten	oder	exzessiven	Anträgen	
sollen die Justizvollzugsbehörden es ablehnen, aufgrund 
des Antrages tätig zu werden; in diesem Fall haben die 
Justizvollzugsbehörden	den	offenkundig	 unbegründeten	
oder exzessiven Charakter des Antrages nachzuweisen.

(4) Haben die Justizvollzugsbehörden begründete Zweifel 
an	der	Identität	einer	betroffenen	Person,	die	einen	Antrag	
nach den §§ 55, 56 oder 63 gestellt hat, können sie von 
ihr zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestäti-
gung	der	Identität	der	betroffenen	Person	erforderlich	sind.

Neunter Abschnitt 
Einschränkung der Verarbeitung, Löschung und  

Berichtigung personenbezogener Daten

§ 60 
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener  

Daten

(1) Mit der Weglage nach § 11 Abs. 5 oder mit Abgabe der 
Akten im Fall einer Verlegung wird die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten der Gefangenen in den Fachan-
wendungen und sonstigen elektronischen Verarbeitungs-
systemen sowie den sonstigen Aufzeichnungen der Anstalt 
auf die in § 11 Abs. 6 aufgeführten Zwecke eingeschränkt.

(2) Im Fall elektronischer Verarbeitungssysteme ist die Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Absatz 1 wie folgt tech-
nisch sicherzustellen: 
1. die Einschränkung der Verarbeitung muss eindeutig 

erkennbar sein,
2. eine Verarbeitung für andere Zwecke darf nicht ohne 

weitere Prüfung möglich sein,
3. Veränderungen an den Daten dürfen nur noch zum 

Zweck einer Berichtigung nach § 62 möglich sein,
4. der Verarbeitungszweck und im Fall der Übermittlung 

der Empfänger sind zu dokumentieren,
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5. ausschließlich der Anstaltsleiter oder die Anstaltsleite-
rin oder von diesen hierzu gesondert autorisierte Be-
dienstete	dürfen	Zugriff	auf	die	Daten	haben.

(3) Bei Verlegungen ist die aufnehmende Anstalt ohne die 
Einschränkungen der Absätze 1 und 2 zur weiteren Ver-
arbeitung und die abgebende Anstalt zur Übermittlung der 
Daten und Aufzeichnungen befugt. Dies gilt entsprechend, 
soweit sich Gefangene anderer Anstalten nur vorüberge-
hend insbesondere im Rahmen von Überstellungen oder 
Umläufen in der Anstalt aufhalten; die personenbezogenen 
Daten dieser Gefangenen sind unbeschadet des Satzes 1 
zwei Wochen nach Verlassen der Anstalt entsprechend Ab-
satz 1 in der Verarbeitung einzuschränken.

(4) Personenbezogene Daten anstaltsfremder Perso-
nen sind unter entsprechender Anwendung des Absat-
zes 1 in der Verarbeitung zu folgenden Zeitpunkten ein-
zuschränken:
1. nach den §§ 15 bis 17 erhaltene Auskünfte und Infor-

mationen
a) sechs Monate nach Erhebung der Daten, soweit 

die	betroffene	Person	keinen	Bezug	zu	Gefange-
nen in der Anstalt aufweist,

b) gleichzeitig mit der Weglage oder der Abgabe der 
Gefangenenpersonalakte,	 soweit	 die	 betroffene	
Person einen Bezug zu Gefangenen in der An-
stalt aufweist,

2. Daten über Besuche oder Kontaktpersonen von Ge-
fangenen gleichzeitig mit der Weglage oder der Abga-
be der Gefangenenpersonalakte,

3. Stammdaten anstaltsfremder Personen sechs Monate 
nach letztmaligem Betreten der Anstalt,

4. alle übrigen Daten zwei Wochen nach Erledigung des 
Grundes für ihre Verarbeitung.

Die Frist nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. a beginnt bei jedem Be-
treten der Anstalt erneut. Im Fall der Abgabe nach Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b oder Nr. 2 gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Wird eine gefangene Person innerhalb der Aufbewah-
rungsfrist der Gefangenenpersonalakte nach § 11 Abs. 5 
Satz 2 erneut zu einer Freiheitsentziehung nach § 1 auf-
genommen, entfallen die Einschränkungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 
und Nr. 2. Für die weitere Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten dieser Person sind die Bestimmungen und 
Fristen des erneuten Vollzugs maßgeblich.

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Dateien, 
Karteien oder sonstigen Aufzeichnungen, die fortlaufend 
in Bezug auf bestimmte Ereignisse, Orte, Organisations-
einheiten oder Zeitpunkte geführt werden, ist ungeach-
tet der in den Absätzen1, 3 und 4 bestimmten Zeitpunkte 
und unabhängig davon, ob sie in elektronischer Form oder 
in Papierform erfolgt, zwei Monate nach Erledigung des 
mit der Erhebung dieser Daten verfolgten Zwecks einzu-
schränken. Dies gilt insbesondere für Transport-, Pforten- 
und	Stationsbücher,	Lagefilme,	Terminplanungen	und	Ta-
gesinformationen, Belegungs- und Benutzungslisten von 
Hafträumen und sonstigen Einrichtungen, Ausgabe- und 
Bestandslisten sowie Ereignislisten. Werden die Aufzeich-
nungen systembedingt über einen längeren Zeitraum fort-
laufend in derselben Datei oder Kartei erfasst, ist die Ver-

arbeitung dieser Daten dadurch einzuschränken, dass die 
Datei, Kartei oder sonstige Aufzeichnung in angemesse-
nen Abständen, spätestens nach Jahresfrist zu schließen 
und neu anzulegen ist.

§ 61 
Löschung personenbezogener Daten

(1) Folgende Daten, die auf der Grundlage dieses Geset-
zes außerhalb der Akten nach § 11 verarbeitet werden, sind 
nach Ablauf folgender Fristen gerechnet ab dem Ende des 
Jahres, in dem die Daten erhoben wurden, zu löschen:
1. personenbezogene Daten von Gefangenen, die die 

Rechtmäßigkeit von Geldzahlungen und sonstigen 
Vermögenszuwendungen belegen, wie insbesondere 
Lohn- und Beschäftigungsnachweise, Journale, Ein- 
und Auszahlungsbelege: zehn Jahre,

2. personenbezogene Daten von Gefangenen, soweit sie 
zur Dokumentation der Verwendung von Haushaltsmit-
teln im Rahmen von Projekten und Maßnahmen, ins-
besondere zur Dokumentation der Teilnehmer oder für 
Rechenschaftsberichte verarbeitet werden müssen: 
zehn Jahre; diese Frist kann bis zum Ablauf einer be-
sonderen haushaltsrechtlichen Überprüfungsfrist ver-
längert werden,

3. nicht bereits von Nummer 1 erfasste personenbezoge-
ne Daten von Gefangenen, die im Zusammenhang mit 
der gesetzlichen Unfallversicherung erhoben wurden, 
insbesondere in Bezug auf Arbeitsunfälle: fünf Jahre. 

(2) Für Daten nach § 28 Abs. 2 sowie § 60 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 gilt nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist für die Gefangenenpersonalakte § 11 Abs. 8 bis 
13 entsprechend; Anhörung und Mitteilung nach § 11 Abs. 9 
sind auch an die von der weiteren Aufbewahrung betrof-
fenen Personen, die nicht Gefangene waren, zu richten.

(3) Personenbezogene Daten, die keine Daten nach Ab-
satz 1 sind, sind unbeschadet besonderer Löschungsvor-
schriften, insbesondere der nach § 34 Abs. 1, § 35 Abs. 3, 
§ 36 Abs. 3 und § 43 Abs. 4, wie folgt zu löschen oder zu 
vernichten:
1. Daten über Gefangene, die elektronisch verarbeitet 

werden, zwei Jahre nach Ablauf des Jahres in dem die 
jeweilige Gefangenenpersonalakte weggelegt wurde, 
soweit sie nicht aufgrund schriftlicher Mitteilung des Kri-
minologischen Dienstes für Untersuchungen nach § 11 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 weiter benötigt werden; in diesem 
Fall beträgt die Frist höchstens fünf Jahre,

2. Daten nach § 60 Abs. 3 Satz 2 drei Jahre nachdem die 
betroffene	gefangene	Person	die	Anstalt	verlassen	hat,

3. Auskünfte und Informationen nach § 60 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. a ein Jahr nach dem letztmaligem Betre-
ten der Anstalt,

4. sonstige elektronisch verarbeitete Daten über anstalts-
fremde Personen sechs Monate nach Ablauf der jewei-
ligen in § 60 Abs. 4 genannten Frist,

5. Dateien und Aufzeichnungen nach § 60 Abs. 6, unab-
hängig davon, ob sie in elektronischer Form oder in 
Papierform geführt werden, als
a) fortlaufende Aufzeichnungen an der Pforte, insbe-

sondere über das Passieren von Personen und 
Fahrzeugen sechs Monate,
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b) fortlaufende Aufzeichnungen über eingehende oder 
abgehende Transporte von Gefangenen drei Jahre,

c) sonstige fortlaufende Aufzeichnungen über Ereig-
nisse und Abläufe, insbesondere Stationsbücher 
und	Lagefilme,	sechs	Monate,

d) fortlaufende Aufzeichnungen zu Terminen, Planun-
gen, aktuellen Maßnahmen und Anordnungen so-
wie sonstigen Informationen zur Organisation des 
Tagesablaufs der Anstalt oder einzelner Organisa-
tionseinheiten drei Monate,

e) fortlaufende Aufzeichnungen über die Belegung von 
Hafträumen drei Jahre,

f) fortlaufende Aufzeichnungen über die Benutzung 
von Einrichtungen wie Trainingsräumen und Bü-
chereien ein Jahr,

g) fortlaufende organisationsbezogene Ausgabe- 
und Bestandslisten von Kleidung, Mietgeräten 
und sonstigen Gegenständen an die Gefangenen 
zehn Jahre,

h) fortlaufende organisationsbezogene Aufzeichnun-
gen	sicherheitsrelevanter	oder	meldepflichtiger	Er-
eignisse fünf Jahre, sofern nicht aufgrund spezieller 
gesetzlicher Vorschriften eine längere Aufbewah-
rung vorgeschrieben ist,

i) sonstige Listen ein Jahr,
wobei die Frist jeweils mit dem Zeitpunkt beginnt, zu dem 
die Daten nach § 60 Abs. 6 in der Verarbeitung einzu-
schränken waren oder die Datei, Kartei oder sonstige Auf-
zeichnung zu schließen war,
6. außerhalb elektronischer Systeme geführte Gefange-

nenkarteien zehn Jahre nach der letzten geschäftsmä-
ßigen Eintragung,

7. Bücher oder Karteien, in denen außerhalb elektroni-
scher Systeme auf der Grundlage dieses Gesetzes per-
sonenbezogene Daten über Personen, die nicht Gefan-
gene sind, aufgezeichnet werden, sechs Monate nach 
der letzten geschäftsmäßigen Eintragung,

8. Begleitumschläge der eingehenden Briefe an Untersu-
chungsgefangene, soweit sie nicht nach § 11 Abs. 2 Be-
standteil der Gefangenenpersonalakte geworden sind, 
sechs Monate nach Ablauf des Jahres, in dem sie ein-
gegangen sind.

(4) Die Löschung oder Vernichtung nach den Absätzen 1 
und 3 unterbleibt, soweit die Daten nach Fristablauf noch 
für einen der in § 11 Abs. 6 aufgeführten Zwecke benö-
tigt werden und die weitere Aufbewahrung im Hinblick auf 
diesen Zweck verhältnismäßig ist. Soweit es sich um per-
sonenbezogene Daten Gefangener handelt, gilt im Wei-
teren nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Gefan-
genenpersonalakte, im Übrigen mit Überschreitung der in 
Absatz 3 bestimmten Löschungsfristen um mehr als das 
Doppelte § 11 Abs. 8 bis 11 entsprechend. Personen, die 
im Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Da-
ten nicht Gefangene waren, steht der gerichtliche Rechts-
schutz	entsprechend	§	11	Abs.	9	und	10	offen,	sobald	das	
Vierfache der maßgebenden Löschungsfrist nach Absatz 3 
überschritten wird.

(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 
dürfen die Angaben über Nachnamen, Vornamen, Geburts-
namen,	Aliasnamen,	Identifikationsnummern,	Geburtsta-
gen, Geburtsorten, Eintritts- und Austrittsdaten der Ge-

fangenen	sowie	Bezugnahmen	zu	den	sie	betreffenden	
personenbezogenen Daten und Akten solange gespei-
chert bleiben, wie diese personenbezogenen Daten und 
Akten zulässigerweise auf der Grundlage dieses Gesetzes 
gespeichert oder aufbewahrt werden dürfen und dies zum 
Auffinden	dieser	Daten	und	Akten	erforderlich	ist.

(6) Erfolgt im Zusammenhang mit dem Vollzug der Unter-
suchungshaft oder einer der Freiheitsentziehungen nach 
§	1	Nr.	2	eine	nicht	nur	vorläufige	Einstellung	des	zugrun-
deliegenden Verfahrens, eine unanfechtbare Ablehnung 
der	Eröffnung	des	Hauptverfahrens	oder	ein	rechtskräfti-
ger Freispruch, sind auf Antrag der Gefangenen die Stel-
len, die eine Mitteilung nach § 20 erhalten haben, über den 
Verfahrensausgang in Kenntnis zu setzen.

§ 62 
Berichtigung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, soweit 
sie unrichtig oder unvollständig sind. Personenbezogene 
Daten, die ursprünglich richtig waren, aber nicht mehr ak-
tuell sind, sind nur dann zu aktualisieren, wenn dies erfor-
derlich	 ist.	Bei	Aussagen	oder	Beurteilungen	betrifft	 die	
Frage der Richtigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder 
Beurteilung. Die personenbezogenen Daten sind vor ihrer 
Verarbeitung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
zu überprüfen, soweit dies mit angemessenem Aufwand 
möglich ist. In geführten Akten genügt es, in geeigneter 
Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder 
aus welchem Grund die personenbezogenen Daten un-
richtig waren oder unrichtig geworden sind. Eine Vervoll-
ständigung personenbezogener Daten kann auch mittels 
einer ergänzenden Erklärung erfolgen.

(2)	Bestreitet	die	betroffene	Person	die	Richtigkeit	 ihrer	
personenbezogenen Daten und kann die Richtigkeit oder 
Unrichtigkeit auch anderweitig nicht festgestellt werden, 
ordnet die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter eine Ein-
schränkung der Verarbeitung dieser Daten an. Über eine 
Aufhebung der Einschränkung der Verarbeitung entschei-
det ebenfalls die Anstaltsleiterin oder der Anstaltsleiter. Vor 
der Aufhebung der Einschränkung der Verarbeitung ist die 
betroffene	Person	zu	unterrichten.

§ 63 
Rechte	der	betroffenen	Person	auf	Berichtigung, 

 Einschränkung der Verarbeitung und Löschung ihrer  
personenbezogenen Daten

(1)	Die	betroffene	Person	hat	das	Recht,	von	den	Justiz-
vollzugsbehörden unverzüglich die Berichtigung sie betref-
fender unrichtiger personenbezogener Daten nach § 62 zu 
verlangen.	Die	betroffene	Person	kann	zudem	die	Vervoll-
ständigung	unvollständiger	sie	betreffender	personenbe-
zogener Daten verlangen, soweit dies unter Berücksichti-
gung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.

(2)	Die	betroffene	Person	kann	über	Absatz	1	hinaus	 in	
den Fällen, in denen dieses Gesetz die Einschränkung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten oder die Wegla-
ge von Akten vorsieht, eine solche Einschränkung in Be-
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zug auf ihre personenbezogenen Daten oder die Wegla-
ge	der	sie	betreffenden	Akten	verlangen.

(3)	Weiterhin	kann	die	betroffene	Person	die	Löschung	der	
sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	verlangen,	so-
weit ein solches Recht in Bezug auf diese Daten nicht be-
reits speziell in diesem Gesetz geregelt ist.

(4)	Die	Justizvollzugsbehörden	unterrichten	die	betroffene	
Person schriftlich über ein Absehen von der Berichtigung 
nach Absatz 1, der Einschränkung der Verarbeitung oder 
der Weglage nach Absatz 2 oder der Löschung nach Ab-
satz 3. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, so-
weit dies nicht eine Gefährdung, einen Nachteil oder eine 
Beeinträchtigung im Sinne des § 54 Abs. 3 mit sich bringen 
würde. § 55 Abs. 6 und 8 gelten entsprechend.

§ 64 
Mitteilungen

Die Justizvollzugsbehörden teilen die Berichtigung perso-
nenbezogener Daten der Stelle mit, die sie ihnen zuvor 
übermittelt hat. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung wegen unzulässiger Ver-
arbeitung teilen die Justizvollzugsbehörden anderen Emp-
fängern,	denen	die	betroffenen	Daten	übermittelt	wurden,	
diese Maßnahmen mit. Der Empfänger hat die Daten in 
eigener Verantwortung zu berichtigen, ihre Verarbeitung 
einzuschränken oder zu löschen.

Zehnter Abschnitt 
Anwendung weiterer Vorschriften,  

Schlussbestimmungen

§ 65 
Anwendung weiterer Vorschriften des Datenschutzrechts

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht etwas Abweichendes 
geregelt ist, gelten die Vorschriften des allgemeinen Da-
tenschutzrechts.	Insbesondere	finden	die	Vorschriften	für
1. die Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-

bezogener Daten an die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz nach § 55 
des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) vom 
6. Juni 2018 (GVBl. S. 229) in der jeweils geltenden 
Fassung und die Benachrichtigung der von einer Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten be-
troffenen	Person	nach	§	56	ThürDSG,

2. die Anhörung der oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz nach § 53 ThürDSG

3. die Bestellung, Stellung und Aufgaben der behördli-
chen Datenschutzbeauftragten nach den §§ 13 bis 15 
ThürDSG,

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten an 
Stellen in Drittstaaten oder an internationale Organi-
sationen nach den §§ 57 bis 60 ThürDSG,

5. die Aufgaben und Befugnisse der oder des Landesbe-
auftragten für den Datenschutz im Hinblick auf die Jus-
tizvollzugsbehörden nach den §§ 6 und 7 ThürDSG,

6. die Zusammenarbeit mit der oder dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz nach § 6 Abs. 3 ThürDSG,

7. den Anspruch auf Schadensersatz, Entschädigung 
und die Bußgeldvorschriften nach den §§ 45 und 61 
ThürDSG und

8. die Anrufung der oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und den gerichtlichen Rechtsschutz nach 
den §§ 8 und 9 ThürDSG Anwendung.

(2) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 
72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, S. 35) 
in der jeweils geltenden Fassung gelten ausschließlich de-
ren Bestimmungen und die hierzu erlassenen Vorschriften.

§ 66 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie auf Schutz 
der personenbezogenen Daten nach Artikel 6 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen eingeschränkt.

§ 67 
Evaluierung

Dieses Gesetz ist innerhalb von drei Jahren nach Inkraft-
treten zum ersten Mal durch die Landesregierung zu eva-
luieren. Der schriftliche Evaluierungsbericht ist dem für 
Justiz zuständigen Ausschuss und dem Thüringer Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit zur Beratung zuzuleiten.

§ 68 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Justizvollzugsgesetzbuchs

Das Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch vom 27. Februar 
2014 (GVBl. S. 13) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird die Verweisung "329 Abs. 4 Satz 1" 
durch die Verweisung "329 Abs. 3" ersetzt.

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Alle Straf- und Jugendstrafgefangenen sind gegen-
über den Justizvollzugsbehörden zu wahrheitsgemä-
ßen Angaben zu ihrer Person und zu ihren wirtschaft-
lichen	Verhältnissen	verpflichtet.	Die	Gefangenen	sind	
verpflichtet,	jede	erhebliche	Änderung	in	diesen	Ver-
hältnissen unverzüglich den Justizvollzugsbehörden 
mitzuteilen."
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3. Dem § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Die berechtigten Belange der Opfer begangener 
Straftaten und die Schutzinteressen gefährdeter Drit-
ter sind bei der Vollzugsgestaltung in angemessenem 
Umfang zu berücksichtigen."

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die Absät-
ze 6 und 7.

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "acht Wochen" durch 
die Worte "drei Monate" ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "regelmäßig 
alle sechs Monate" durch die Worte "nach Anlass" 
ersetzt.

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden das Wort "enthalten" 
durch das Wort "sollen" ersetzt und nach dem 
Wort "Angaben" das Wort "enthalten" eingefügt.

bb) In Nummer 7 werden nach dem Wort "Maßnah-
men" ein Komma und die Worte "die auch ku-
mulativ möglich sind," eingefügt.

cc) In Nummer 21 werden die Worte "Nachsorge 
und" durch das Wort "Nachsorge," ersetzt.

dd) In Nummer 22 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort "und" ersetzt.

ee) Folgende Nummer 23 wird angefügt:

"23. Höhe des Überbrückungsgeldes nach 
§ 71a."

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "Absatz 1 
Satz 1 Nr. 6 bis 12 und Satz 2" durch die Verwei-
sung "Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 bis 12, 19 sowie Satz 2" 
ersetzt.

7. Nach § 15 werden folgende §§ 15 a und 15 b angefügt:

"§ 15 a 
Diagnoseverfahren, Vollzugs- und  

Eingliederungsplan bei kurzen Freiheitsstrafen

(1) Für den Vollzug von Freiheitsstrafen von bis zu einem 
Jahr und sechs Monaten wird das Diagnoseverfahren 
auf die Umstände beschränkt, deren Kenntnis für eine 
angemessene Vollzugsgestaltung unerlässlich und für 
die Eingliederung erforderlich ist. Dafür genügt es in der 
Regel, auf die Informationen aus den der Vollstreckung 
zugrundeliegenden Urteilen, eine aktuelle Auskunft 
aus dem Bundeszentralregister, die eigenen Angaben 
der Gefangenen sowie die Ergebnisse standardisier-
ter Testverfahren, insbesondere solcher zur Erkennung 
einer Abhängigkeit von Suchtmitteln zurückzugreifen. 
Stand der oder die Gefangene vor der Inhaftierung 
unter Bewährung, sind auch die Erkenntnisse der Ge-
richts-, Jugendgerichts- und Bewährungshilfe sowie der 
Führungsaufsichtsstellen einzubeziehen.

(2) Bereits vor Abschluss des Diagnoseverfahrens kann 
vorab über Maßnahmen nach § 15 Abs. 1 Satz 1, insbe-
sondere nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9, 11, 13 und 19, 
entschieden werden, soweit sie für eine zielgerichtete 
und wirkungsorientierte Vollzugsgestaltung und die Ein-
gliederung nach der Entlassung notwendig erscheinen 
und die Kürze des voraussichtlichen Freiheitsentzugs 
einen umgehenden Beginn erfordert, um die Maßnah-
me vor der Entlassung abschließen zu können.

(3) Der Vollzugs- und Eingliederungsplan nach § 14 
Abs. 1 wird innerhalb von zwei Monaten erstellt. Er ent-
hält	neben	den	bereits	nach	Absatz	2	getroffenen	Maß-
nahmen die Angaben nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 und 21 bis 23 sowie in geeigneten Fällen bereits die 
Angaben zur Konkretisierung der Wiedereingliederung 
nach § 15 Abs. 4 Satz 2. Weiterhin kann er Angaben zu 
weiteren Maßnahmen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 
20 enthalten, soweit diese für eine zielgerichtete und 
wirkungsorientierte Vollzugsgestaltung und die Einglie-
derung nach der Entlassung notwendig und in Anbe-
tracht der voraussichtlich verbleibenden Vollzugsdau-
er durchführbar sind.

(4) Eine Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliede-
rungsplans kann unterbleiben, wenn zu dem in § 14 
Abs. 3 Satz 1 vorgesehenen Zeitpunkt absehbar ist, 
dass innerhalb der nächsten sechs Monate die Ent-
lassung erfolgen wird.

(5) Spätestens sechs Monate vor dem voraussichtli-
chen Entlassungszeitpunkt ist die Wiedereingliede-
rung nach § 15 Abs. 4 Satz 2 zu konkretisieren, so-
weit dies bei der Erstellung des Vollzugsplans noch 
nicht möglich war.

(6) Im Übrigen gelten § 13 Abs. 7, § 14 Abs. 4 bis 8 und 
§ 15 Abs. 2 entsprechend.

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind entsprechend anzuwenden, 
wenn unter den Voraussetzungen nach § 35 Abs. 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes vom 1. März 1994 (BGBl. I 
S. 358) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Zu-
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rückstellung der Vollstreckung zu rechnen ist und auf-
grund dessen die voraussichtliche Vollzugsdauer ein 
Jahr nicht überschreiten wird.

§ 15 b 
Vollzugsgestaltung bei Ersatzfreiheitsstrafen

(1) Wird ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen, 
findet	ein	Diagnoseverfahren	sowie	die	Erstellung	ei-
nes Vollzugs- und Eingliederungsplans nicht statt. Der 
Vollzug ist bei Gefangenen nach Satz 1 von Beginn an 
auszurichten auf
1. die Unterstützung bei der Abwendung der weiteren 

Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe,
2. Maßnahmen zur Stabilisierung der Lebenssituati-

on während und nach dem Vollzug sowie
3. Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung.
Hierzu können bei entsprechendem Bedarf und vorhan-
dener Mitwirkungsbereitschaft Maßnahmen nach § 15 
Abs. 1 Satz 1, insbesondere nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr.	9,	11,	13	und	19	getroffen	werden,	soweit	sie	er-
folgversprechend erscheinen.

(2) Ist absehbar, dass die zu vollstreckende Ersatzfrei-
heitsstrafe die Dauer von vier Monaten überschreiten 
wird, soll die Anstalt einer fehlenden oder unzureichen-
den Bereitschaft zur Mitwirkung mit geeigneten Maß-
nahmen entgegenwirken.

(3) Maßnahmen zur Vorbereitung der Entlassung nach 
§ 15 Abs. 4 sollen durch die Anstalt umgehend ge-
plant werden."

8. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. Gefangene unterschiedlichen Geschlechts,"

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

"Von Satz 1 und 2 kann beim Vollzug der Tren-
nung nach Satz 1 Nr. 1 im Einzelfall abgewi-
chen werden, soweit sich Gefangene aufgrund 
ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in ih-
rem amtlichen Personenstandseintrag ange-
gebenen, sondern einem anderen Geschlecht 
oder dauerhaft weder dem männlichen noch 
dem weiblichen Geschlecht als zugehörig emp-
finden.	Die	konkrete	Ausgestaltung	der	Unter-
bringung dieser Gefangenen bestimmt sich un-
ter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und 
Bedürfnisse, der Erreichung des Vollzugsziels 
sowie der Sicherheit oder Ordnung der Anstalt, 
einschließlich der Bedürfnisse der übrigen Ge-
fangenen."

b) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

"Haben junge Untersuchungsgefangene das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet, dürfen sie mit jungen 

Gefangenen, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, nur untergebracht werden, wenn eine gemein-
same Unterbringung ihrem Wohl nicht widerspricht. 
Mit Gefangenen, die das 24. Lebensjahr vollendet 
haben, dürfen sie nur untergebracht werden, wenn 
dies ihrem Wohl dient."

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Absatz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend."

9. Dem § 29 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Untersuchungsgefangene sind zur Arbeit oder sons-
tigen	Beschäftigung	nicht	verpflichtet."

10. Der Überschrift des § 31 werden die Worte "zu Erho-
lungszwecken" angefügt.

11. § 32 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort "Arbeit" 
die Worte "als nichtmonetäre Vergütungskompo-
nente" eingefügt.

b) In Absatz 4 wird das Wort "Bezüge" durch das Wort 
"Arbeitsentgelte" ersetzt.

c) In Absatz 6 Nr. 1 werden nach dem Wort "wird" die 
Worte "oder die Sicherungsverwahrung angeord-
net wurde" eingefügt.

d) In Absatz 8 Satz 3 Halbsatz 1 wird das Wort "le-
benslangen" gestrichen.

12. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Zahl "14" durch die Zahl "18" er-
setzt.

b) In Satz 2 wird das Wort "zwei" durch das Wort "vier" 
ersetzt.

13. In § 58 Abs. 3 Satz 2 wird nach dem Wort "Polizeiauf-
gabengesetzes" die Angabe "vom 4. Juni 1992 (GVBl. 
S. 199) in der jeweils geltenden Fassung" eingefügt.

14. Nach § 61 Abs. 2 Satz 2 wird folgender neue Satz ein-
gefügt:

"Die Nutzungskosten tragen die Gefangenen."

15. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "angebotene" 
durch das Wort "zugewiesene" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Verweisung "§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 bis 
10 und Satz 2" wird durch die Verweisung "§ 15 
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 bis 10, 19 sowie Satz 2" er-
setzt.

bb) Folgende Sätze werden angefügt:

"Die durch den Beschäftigungsausfall nach 
Satz 1 entgangene Vergütung umfasst die tat-
sächlich entgangene Vergütung für die Zeiten, 
zu welchen die Gefangenen tatsächliche Leis-
tungen erbracht hätten, einschließlich der Zei-
ten hierzu unbedingt erforderlicher vollzugs-
organisatorischer Abläufe. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht, sofern die Gefangenen zur maß-
geblichen Zeit nicht gearbeitet oder nicht an der 
schulischen	oder	beruflichen	Bildungsmaßnah-
me teilgenommen hätten, insbesondere, weil sie 
krankheitsbedingt oder auch betriebsbedingt 
hieran gehindert waren."

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Die Vergütung kann nach einem Stundensatz be-
messen werden."

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 2 wird nach dem Wort "dür-
fen" das Wort "grundsätzlich" eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz einge-
fügt:

"Die Anstalt kann jedoch die Vergütung weiter 
absenken und im Einzelfall auf null reduzieren, 
soweit die Leistungen der Gefangenen trotz 
wiederholter Abmahnung überwiegend man-
gelhaft oder unzureichend sind, obwohl sie 
aufgrund ihres Gesundheitszustands sowie ih-
rer körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu 
weitgehend ordnungsgemäßen Leistungen in 
der Lage wären."

16. § 67 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte "bei Straf- und Ju-
gendstrafgefangenen" gestrichen und nach dem 
Wort "Hausgeld" die Worte "oder Überbrückungs-
geld" eingefügt

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 70 und 
71" durch die Verweisung "die §§ 70, 71 und 71 a" 
ersetzt.

17. § 68 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Verweisung "Absatz 1 
Satz 2" durch die Verweisung "Absatz 1" ersetzt 
und jeweils nach dem Wort "Arbeit" die Worte "oder 
schulische	oder	berufliche	Qualifizierungsmaßnah-
me" eingefügt.

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"In Ausnahmefällen, namentlich zur Überbrückung 
einer unverschuldeten Bedürftigkeit zu Beginn der 
Inhaftierung, kann die Anstalt Untersuchungsgefan-
genen auf Antrag für bis zu drei Monaten Taschen-
geld gewähren."

18. § 69 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Für die Gefangenen werden Hausgeld- und Ei-
gengeldkonten, für die Straf- und Jugendstrafgefan-
genen darüber hinaus Überbrückungsgeldkonten in 
der Anstalt geführt."

19. Nach § 71 wird folgender § 71 a eingefügt:

"§ 71 a 
Überbrückungsgeld

(1) Aus der in diesem Gesetz geregelten Vergütung 
und aus den sonstigen Einkünften der Straf- und Ju-
gendstrafgefangenen, insbesondere aus einem freien 
Beschäftigungsverhältnis, ist ein Vermögen zu bilden, 
das den notwendigen Lebensunterhalt der Straf- und 
Jugendstrafgefangenen und ihrer Unterhaltsberechtig-
ten für die ersten vier Wochen nach der Entlassung si-
chern soll (Überbrückungsgeld).

(2) Das Überbrückungsgeld ist bei der erstmaligen Er-
stellung des Vollzugs- und Eingliederungsplans festzu-
setzen. Erfolgt im Fall des § 15 a Abs. 2 eine Zuweisung 
von Arbeit bereits vor Fertigstellung des Vollzugs- und 
Eingliederungsplans, ist das Überbrückungsgeld zu 
dem früheren Zeitpunkt festzusetzen. Im Fall des § 15 b 
kann bei Gefangenen, die über Einkünfte verfügen, ein 
Überbrückungsgeld festgesetzt werden, soweit dies zur 
Verwirklichung der Vollzugsziele nach § 15 b Abs. 1 
Satz 2 dienlich erscheint.

(3) Zur Berechnung der Höhe des Überbrückungsgel-
des in den Fällen der §§ 15 und 15 a ist Ausgangs-
punkt der für das Jahr der Erstellung des Vollzugs- und 
Eingliederungsplanes maßgebliche Wert der Regelbe-
darfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch. Das Überbrückungsgeld be-
trägt das Vierfache dieses Wertes. Abweichend hiervon 
kann unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falles ein höherer Betrag bestimmt werden, insbeson-
dere	aufgrund	absehbarer	Unterhaltspflichten	nach	der	
Entlassung. Das Überbrückungsgeld soll bei wesent-
lichen Änderungen der für die Festsetzung maßgebli-
chen Grundlagen im Rahmen der turnusmäßigen Fort-
schreibungen des Vollzugs- und Eingliederungsplanes 
angepasst werden.

(4) Zur Bildung des Überbrückungsgeldes wird die in 
diesem Gesetz geregelte Vergütung dem Überbrü-
ckungsgeldkonto bis zum Erreichen des nach den Ab-
sätzen 2 und 3 festgesetzten Betrages zugeführt, so-
weit sie den Gefangenen nicht nach § 70 als Hausgeld 
zusteht. Bei Straf- und Jugendstrafgefangenen, die 
aus einem freien Beschäftigungsverhältnis, aus einer 
Selbstbeschäftigung oder anderweitig regelmäßige Ein-
künfte erzielen, wird der nach Festsetzung des Haus-
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geldes nach § 70 Abs. 2 verbleibende Betrag entspre-
chend Satz 1 dem Überbrückungsgeldkonto zugeführt.

(5) Das Überbrückungsgeld wird den Gefangenen bei 
der Entlassung aus dem Vollzug ausgezahlt. Die An-
stalt kann das Überbrückungsgeld auch ganz oder zum 
Teil einem gerichtlich bestellten Betreuer oder einer mit 
der Betreuung von Entlassenen befassten Person oder 
Einrichtung überweisen, die darüber entscheiden, wie 
das Geld innerhalb der ersten vier Wochen nach der 
Entlassung an die Gefangenen ausgezahlt wird. Die 
empfangende	Stelle	nach	Satz	2	ist	verpflichtet,	das	
Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert 
zu halten. Mit Zustimmung der Gefangenen kann das 
Überbrückungsgeld auch einem oder mehreren Unter-
haltsberechtigten überwiesen werden.

(6) Der Anstaltsleiter kann gestatten, dass das Über-
brückungsgeld bereits vor der Entlassung für Ausga-
ben in Anspruch genommen wird, die der Eingliederung 
der Gefangenen oder dem Ausgleich eines durch ihre 
Straftaten verursachten Schadens dienen.

(7) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungs-
geldes ist unpfändbar. Erreicht das Überbrückungs-
geld nicht die nach den Absätzen 2 und 3 festgesetzte 
Höhe, ist in Höhe des Unterschiedsbetrages auch der 
Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar. 
Im Fall der Barauszahlung unterliegt Bargeld der ent-
lassenen Gefangenen für die Dauer von vier Wochen 
ab der Entlassung insoweit nicht der Pfändung, als es 
dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung 
bis zum Ablauf der vier Wochen entspricht.

(8) Absatz 7 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in 
§ 850d Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung bezeich-
neten Unterhaltsansprüche. Den entlassenen Gefan-
genen ist jedoch so viel zu belassen, wie sie für ihren 
notwendigen Unterhalt und zur Erfüllung ihrer sonsti-
gen	gesetzlichen	Unterhaltspflichten	 für	die	Zeit	von	
der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der 
Entlassung benötigen."

20. Nach § 72 wird folgender § 72 a eingefügt:

"§ 72 a 
Ersatz von Schäden

(1)	Die	Gefangenen	sind	verpflichtet,	der	Anstalt	Schä-
den zu ersetzen, die sie durch eine vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Selbstverletzung, Verletzung anderer 
Personen oder Beschädigung fremder Sachen verur-
sacht haben. Ansprüche aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.

(2) Die Anstalt kann Ansprüche nach Absatz 1 durch 
Bescheid gegen die Gefangenen festsetzen. Dem Be-
scheid ist eine Erklärung beizufügen, durch welche die 
Gefangenen über den Rechtsbehelf, der gegen den 
Bescheid gegeben ist, über das Gericht, bei dem der 
Rechtsbehelf einzulegen ist, dessen Sitz und über die 
einzuhaltende Frist belehrt werden. Bei der Geltend-
machung der Forderungen kann auch ein den dreifa-

chen Tagessatz der Eckvergütung nach § 66 Abs. 3 
übersteigender Teil des Hausgeldes nach § 70 in An-
spruch genommen werden.

(3) Von der Aufrechnung oder Vollstreckung wegen 
der in Absatz 1 genannten Forderungen ist abzuse-
hen, soweit und solange hierdurch die Erreichung der 
Vollzugsziele nach § 2 gefährdet würde."

21. In § 78 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "kann" 
ein Komma und die Worte "deren Inhalt auf die aktu-
elle	Lebens-	und	Behandlungssituation	zutrifft,	insbe-
sondere soweit die Festlegungen einer auf freier Wil-
lensbestimmung beruhenden, der Anstalt vorliegenden 
Patientenverfügung nach § 1901a Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entgegenstehen" eingefügt.

22. § 89 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "und" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7. die weit überwiegende oder vollständige 
Aufhebung der Bewegungsfreiheit durch 
Fesselung, insbesondere der Gliedmaßen 
(Fixierung)."

b) In Absatz 5 Satz 2 wird nach dem Wort "Anstalts-
leiter" das Wort "auch" eingefügt.

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

"(7) Eine Fixierung ist nur zulässig, soweit und so-
lange eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für be-
deutende Rechtsgüter Dritter, insbesondere in Form 
von Gewalttätigkeiten gegen Personen, der Selbst-
tötung oder der erheblichen Selbstverletzung be-
steht, und die Fixierung zur Abwehr dieser Gefahr 
unerlässlich ist."

23. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

"Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf der An-
ordnung durch das Gericht. Bei Gefahr im Verzug 
kann die Anordnung der Fixierung durch den An-
staltsleiter oder andere durch den Anstaltsleiter zur 
Anordnung	von	Fixierungen	autorisierte	qualifizier-
te	Bedienstete	 der	Anstalt	 getroffen	werden.	Ein	
Arzt ist unverzüglich hinzuzuziehen. Die richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachträglich herbei-
zuführen; den Antrag stellt die Anstalt. Einer rich-
terlichen Entscheidung bedarf es nicht oder nicht 
mehr, wenn abzusehen ist, dass die Entscheidung 
erst nach Wegfall des Grundes der Fixierung erge-
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hen wird, oder wenn die Fixierung vor der Herbei-
führung der richterlichen Entscheidung tatsächlich 
beendet und auch keine Wiederholung zeitnah zu 
erwarten ist. Ist eine richterliche Entscheidung be-
antragt und die Fixierung vor deren Erlangung be-
endet worden, so ist dies dem Gericht unverzüg-
lich mitzuteilen."

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort "Fesse-
lung" die Worte "sowie Fixierung" und nach dem 
Wort "Tage" die Worte "oder im Fall der Fixierung 
länger als zwölf Stunden" eingefügt.

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Absonde-
rung" das Wort "und" durch die Angabe ", der" 
ersetzt sowie nach dem Wort "Haftraum" die 
Worte "und der Fixierung" eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "gefesselt" die 
Worte	"oder	fixiert"	eingefügt.

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

"Während der Dauer der Fixierung stellt ein Arzt 
eine angemessene medizinische Überwachung 
des	fixierten	Gefangenen	sicher.	Geschulte	Voll-
zugsbedienstete stellen durch ständigen Sicht- 
und	Sprechkontakt	die	Betreuung	des	fixierten	
Gefangenen sicher."

d) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

"(7) Die Anordnung einer Fixierung, die maßgeb-
lichen Gründe hierfür, ihre Durchsetzung, Dauer 
und die Art der Überwachung sind durch die An-
stalt zu dokumentieren. Nach Beendigung einer 
Fixierung ohne richterliche Anordnung hat die An-
stalt die Gefangenen auf ihr Recht hinzuweisen, 
die Zulässigkeit der durchgeführten Maßnahme 
durch das zuständige Gericht überprüfen zu las-
sen. Die Durchführung der Belehrung ist aktenkun-
dig zu machen."

24. § 92 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Fesseln" die Wor-
te	"und	Reizstoffe"	eingefügt.

b)	 In	Satz	2	werden	die	Worte	"sowie	Reizstoffe"	ge-
strichen.

25. § 98 wird wie folgt geändert.

a) In Absatz 1 Nr. 5 werden nach dem Wort "konsu-
mieren" die Worte "oder eine Maßnahme zur Fest-
stellung von Suchtmittelgebrauch nach § 87 ver-
weigern oder manipulieren" eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 werden nach dem Wort "Be-
schränkung" die Worte "oder der Entzug der Verfü-
gung über das Hausgeld oder" eingefügt.

26. Dem § 99 wird folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Wird die Verfügung über das Hausgeld nach § 98 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 beschränkt oder entzogen, ist das 
in dieser Zeit anfallende Hausgeld dem Überbrückungs-
geld hinzuzurechnen. Ist das Überbrückungsgeld be-
reits vollständig angespart, ist das in dieser Zeit an-
fallende Hausgeld dem Eigengeld hinzuzurechnen."

27. In § 108 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort "namentlich" durch 
das Wort "insbesondere" ersetzt.

28. In § 116 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 55 Abs. 1 
Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes" durch die 
Verweisung "§ 91 Abs. 1 Satz 4 des Telekommunika-
tionsgesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

29. § 119 erhält folgende Fassung:

"§ 119 
Datenschutz

Es gelten die Bestimmungen des Thüringer Justizvoll-
zugsdatenschutzgesetzes."

30. Die §§ 120 bis 140 werden aufgehoben.

31. § 142 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird wird die Verweisung "Strafvollzugs-
gesetz" durch die Verweisung "Strafvollzugsgesetz 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I 
S. 436) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. den Pfändungsschutz, soweit er nicht in 
diesem Gesetz speziell geregelt ist,"

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a ein-
gefügt:

"1a. den Nachrang der Sozialhilfe bei der Zah-
lung von Ausbildungsbeihilfe (§ 44 Abs. 1 
Satz 2)"

cc) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2. das Handeln auf Anordnung (§ 97)".

32. § 143 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für Anstalten, mit deren Errichtung vor dem 
3. Oktober 1990 begonnen wurde, gilt, dass abwei-
chend von § 18 während der Einschlusszeiten bis 
zu sechs Strafgefangene gemeinsam untergebracht 
werden dürfen, solange die räumlichen Verhältnisse 
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der Anstalt dies erfordern; eine gemeinschaftliche 
Unterbringung von mehr als drei Personen ist nur 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 zulässig."

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) § 67 Abs. 1 und 2 Satz 2, § 69 Abs. 1 sowie die 
§§ 71 a und 99 Abs. 6 sind für Gefangene, welche 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Thüringer Ge-
setzes zur Einführung eines Justizvollzugsdaten-
schutzgesetzes und zur Anpassung weiterer Vor-
schriften des Justizvollzugs bereits inhaftiert sind, 
erst sechs Monate nach dem Inkrafttreten des Thü-
ringer Gesetzes zur Einführung eines Justizvoll-
zugsdatenschutzgesetzes und zur Anpassung wei-
terer Vorschriften des Justizvollzugs anzuwenden."

33. § 144 erhält folgende Fassung:

"§ 144 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils für alle Geschlechter."

34. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 3 
Änderung des Thüringer 

Jugendarrestvollzugsgesetzes

Das Thüringer Jugendarrestvollzugsgesetz vom 19. März 
2019 (GVBl. S. 9) wird wie folgt geändert:

1. Nach § 6 wird folgender neue Zweite Unterabschnitt 
angefügt:

"Zweiter Unterabschnitt 
Zuführung zum Arrestantritt

§ 6 a 
Zuführung zum Arrestantritt

Erscheint der Jugendliche trotz ordnungsgemäßer La-
dung zum Antritt des Arrestes nicht und ist das Ausblei-
ben nicht genügend entschuldigt, kann der nach § 85 
Abs. 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) zuständige 
Vollstreckungsleiter die Zuführung durch die Polizei an-
ordnen. Er kann Anordnungen über die Art und Weise 
der	Durchsetzung	der	Zuführung	treffen."

2. Der bisherige Zweite Unterabschnitt und Dritte Unter-
abschnitt werden der Dritte Unterabschnitt und Vierte 
Unterabschnitt.

3. § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Arrestierte unterschiedlichen Geschlechts werden 
getrennt voneinander untergebracht. Hiervon kann im 
Einzelfall unter Berücksichtigung der Persönlichkeit 
und der Bedürfnisse der Arrestierten, der Erreichung 
des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung der 

Anstalt insbesondere dann abgewichen werden, wenn 
sich Arrestierte aufgrund ihrer geschlechtlichen Iden-
tität nicht dem in ihrem amtlichen Personenstandsein-
trag angegebenen, sondern einem anderen Geschlecht 
oder dauerhaft weder dem männlichen noch dem weib-
lichen	Geschlecht	als	zugehörig	empfinden."

4. Der bisherige Vierte Unterabschnitt bis Vierzehnte Un-
terabschnitt werden der Fünfte Unterabschnitt bis Fünf-
zehnte Unterabschnitt.

5. In § 18 Abs. 3 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(JGG)" 
gestrichen.

6. § 43 erhält folgende Fassung:

"§ 43 
Datenschutz

Es gelten die Bestimmungen des Thüringer Justizvoll-
zugsdatenschutzgesetzes."

7. In § 47 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

8. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 4 
Änderung des  

Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes

Das Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz vom 
23. Mai 2013 (GVBl. S. 121 -122-), geändert durch Ge-
setz vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 46), wird wie folgt 
geändert:

1. Dem § 1 werden folgende Sätze angefügt:

"In den Fällen der Überweisung einer Person, gegen die 
Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, in den 
Vollzug einer anderen Maßregel nach § 67a Abs. 2 des 
Strafgesetzbuchs (StGB) in der Fassung vom 13. No-
vember 1998 (BGBl. I S. 3322) in der jeweils geltenden 
Fassung	findet	dieses	Gesetz	keine	Anwendung.	Es	gilt	
vielmehr das für die aufnehmende Maßregel geltende 
Vollzugsrecht, insbesondere das Thüringer Maßregel-
vollzugsgesetz vom 8. August 2014 (GVBl. S. 545) in 
der jeweils geltenden Fassung."

2. In § 11 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 66c Abs. 1 
Nr. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB)" durch die Verwei-
sung "§ 66c Abs. 1 Nr. 1 StGB" ersetzt.

3. In § 14 Abs. 5 wird die Verweisung "§§ 48 bis 49a des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fas-
sung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699)" durch die 
Verweisung "§§ 48 bis 49 a des Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes in der Fassung vom 1. Dezember 
2014 (GVBl. S. 685)" ersetzt.

4. In § 24 Abs. 6 wird die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Nr. 3" 
durch die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3" ersetzt.
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5. In § 28 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Nr. 2" 
durch die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2" ersetzt.

6. In § 33 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung "§ 148 Abs. 2 
und § 148a der Strafprozessordnung (StPO)" durch die 
Verweisung "§ 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozess-
ordnung (StPO)" ersetzt.

7. In § 36 Abs. 4 Satz 3 wird die Verweisung "§ 55 Abs. 1 
Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 
2004 (BGBl. I S. 1190)" durch die Verweisung "§ 91 
Abs. 1 Satz 4 des Telekommunikationsgesetzes vom 
23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858)" ersetzt.

8. In § 39 Abs. 1 wird die Verweisung "nach § 43 Abs. 6 des 
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. April 2013 (BGBl. 
I S. 935)" durch die Verweisung "nach § 43 Abs. 6 des 
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG)" ersetzt.

9. § 40 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für Untergebrachte, die aus einem freien Beschäf-
tigungsverhältnis, aus einer Selbstbeschäftigung oder 
anderweitig regelmäßige Einkünfte haben, wird daraus 
ein angemessenes monatliches Hausgeld festgesetzt."

10. § 49 erhält folgende Fassung:

"§ 49 
Festnahmerecht

Untergebrachte, die entwichen sind oder sich sonst 
ohne Erlaubnis außerhalb der Einrichtung aufhalten, 
können durch die Einrichtung oder auf deren Veranlas-
sung hin im Rahmen der Nacheile festgenommen und 
in die Einrichtung zurückgeführt werden."

11. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das 
Wort "und" ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7. die weit überwiegende oder vollständige Auf-
hebung der Bewegungsfreiheit durch Fes-
selung insbesondere der Gliedmaßen (Fi-
xierung)."

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Eine Maßnahme nach Absatz 2 Nr. 7 ist nur zuläs-
sig, soweit und solange eine gegenwärtige erhebli-
che Gefahr für bedeutende Rechtsgüter Dritter, ins-
besondere in Form von Gewalttätigkeiten gegen 
Personen, der Selbsttötung oder der erheblichen 

Selbstverletzung besteht und die Fixierung zur Ab-
wehr dieser Gefahr unerlässlich ist."

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort "oder" durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort "Unterbrin-
gung" die Worte "oder Fixierung" eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "gefesselt" die 
Worte	"oder	fixiert"	eingefügt.

cc) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze ein-
gefügt:

"Während der Dauer der Fixierung stellt ein Arzt 
eine angemessene medizinische Überwachung 
des	fixierten	Untergebrachten	sicher.	Geschul-
te Vollzugsbedienstete stellen durch ständigen 
Sicht-	und	Sprechkontakt	die	Betreuung	des	fi-
xierten Untergebrachten sicher."

12. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort "Sicherungsmaß-
nahmen" die Angabe "nach § 50 Abs. 2 Nr. 1 bis 
6" eingefügt.

bb) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze ein-
gefügt:

"Eine nicht nur kurzfristige Fixierung bedarf der 
Anordnung durch das Gericht. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Anordnung der Fixierung durch 
die Leitung der Einrichtung oder andere durch 
die Leitung der Einrichtung zur Anordnung von 
Fixierungen	autorisierte	 qualifizierte	Bediens-
tete	der	Einrichtung	getroffen	werden.	Ein	Arzt	
ist unverzüglich hinzuzuziehen. Die richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachträglich her-
beizuführen; den Antrag stellt die Einrichtung. 
Einer richterlichen Entscheidung bedarf es nicht 
oder nicht mehr, wenn abzusehen ist, dass die 
Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes 
der Fixierung ergehen wird, oder wenn die Fi-
xierung vor der Herbeiführung der richterlichen 
Entscheidung tatsächlich beendet und auch 
keine Wiederholung zeitnah zu erwarten ist. 
Ist eine richterliche Entscheidung beantragt 
und die Fixierung vor deren Erlangung been-
det worden, so ist dies dem Gericht unverzüg-
lich mitzuteilen."

b) In Absatz 4 Satz 1 werden das Wort "oder" durch 
ein Komma und der Klammerzusatz "(§ 50 Abs. 2 
Nr.	5	oder	6)"	durch	die	Angabe	"oder	fixiert	(§	50	
Abs. 2 Nr. 5, 6 oder 7)" ersetzt.

c) Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt:
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"Im Fall der Anordnung einer Fixierung sind zudem 
die maßgeblichen Gründe hierfür, ihre Durchset-
zung, Dauer und die Art der Überwachung durch 
die Einrichtung zu dokumentieren. Nach Beendi-
gung einer Fixierung ohne richterliche Anordnung 
hat die Einrichtung die Untergebrachten auf ihr 
Recht hinzuweisen, die Zulässigkeit der durchge-
führten Maßnahme durch das zuständige Gericht 
überprüfen zu lassen. Die Durchführung der Beleh-
rung ist aktenkundig zu machen."

d) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

"Besondere Sicherungsmaßnahmen nach § 50 
Abs. 2 Nr. 7 sind der Aufsichtsbehörde unverzüg-
lich zu berichten, wenn sie länger als zwölf Stun-
den aufrechterhalten werden."

13. § 52 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Aufwendungen" 
durch das Wort "Schäden" ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "Aufwendungen" 
durch das Wort "Schäden" ersetzt.

14. § 53 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden nach dem Wort "Fesseln" die Wor-
te	"und	Reizstoffe"	eingefügt.

b)	 In	Satz	4	werden	die	Worte	"sowie	Reizstoffe"	ge-
strichen.

15. § 58 erhält folgende Fassung:

"§ 58 
Datenschutz

Es gelten die Bestimmungen des Thüringer Justizvoll-
zugsdatenschutzgesetzes."

16. § 62 Abs. 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

"(4) Untergebrachte unterschiedlichen Geschlechts 
sind getrennt voneinander unterzubringen. Von dem 
Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und 
der Bedürfnisse der Untergebrachten, der Erreichung 
des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt insbesondere dann abgewichen werden, wenn 
sich Untergebrachte aufgrund ihrer geschlechtlichen 
Identität nicht dem in ihrem amtlichen Personenstands-
eintrag angegebenen, sondern einem anderen Ge-
schlecht oder dauerhaft weder dem männlichen noch 
dem	weiblichen	Geschlecht	als	zugehörig	empfinden.

(5) Würde die getrennte Unterbringung nach Absatz 4 
aufgrund der geringen Zahl der Untergebrachten ei-
ner Absonderung gleichkommen, können auf Antrag 

der Untergebrachten in der Einrichtung auch eine oder 
mehrere Strafgefangene mit deren Zustimmung auf-
genommen werden. Im Übrigen gilt § 19 Abs. 2 ent-
sprechend."

17. § 74 wird aufgehoben.

18. In § 75 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

19. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 5 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung

Nach § 8 c des Thüringer Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung vom 15. De-
zember 1992 (GVBl. S. 576), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429) geän-
dert worden ist, wird folgender § 8 d eingefügt:

"§ 8 d 
Verwaltungsakte der Justizvollzugsanstalten, 

der Jugendstrafanstalten 
und Einrichtungen der Sicherungsverwahrung

Ein Vorverfahren nach § 68 VwGO entfällt gegen Verwal-
tungsakte der Justizvollzugsanstalten und der Jugend-
strafanstalten nach § 105 Abs. 1 des Thüringer Justizvoll-
zugsgesetzbuchs vom 27. Februar 2014 (GVBl. S. 13) in 
der jeweils geltenden Fassung und gegen Verwaltungsak-
te der Einrichtungen nach § 61 Abs. 1 des Thüringer Si-
cherungsverwahrungsvollzugsgesetzes vom 23. Mai 2013 
(GVBl. S. 121 -122-) in der jeweils geltenden Fassung."

Artikel 6 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 

des Therapieunterbringungsgesetzes (ThürThUGAG)

§ 7 Abs. 1 Nr. 4 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 
des Therapieunterbringungsgesetzes (ThürThUGAG) vom 
24. März 2017 (GVBl. S. 61) erhält folgende Fassung: 

"4. eine Übermittlung von Daten nach § 58 ThürSVVollzG 
in Verbindung mit dem Thüringer Justizvollzugsdaten-
schutzgesetz auch an das nach § 4 ThUG und an das 
für Entscheidungen nach § 327 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) vom 
17. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2586, 2587) in der je-
weils geltenden Fassung zuständige Gericht zulässig 
ist."

Artikel 7 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Erfurt, den  16. November 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes 
Vom 16. November 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Rettungsdienstgesetz vom 16. Juli 2008 
(GVBI. S. 233), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. De-
zember 2022 (GVBI. S. 484), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 a werden nach dem Wort "Rettungsdienst" 
die Worte "durch Notärzte und Telenotärzte" eingefügt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Satz 1 werden nach dem Wort "Rettungs-
dienst" die Worte "durch Notärzte und Telenot-
ärzte" eingefügt.

bb)  In Satz 2 werden die Worte "Notarztdienstpläne 
und" durch die Worte "Dienstpläne für die Not-
ärzte und Telenotärzte sowie" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

cc)  In Satz 4 werden nach dem Wort "Notärzte" die 
Worte "und Telenotärzte" eingefügt.

dd)  In Satz 7 werden nach dem Wort "Notärzte" die 
Worte "und Telenotärzte" eingefügt.

b) Folgende Absätze 6 und 7 werden angefügt:

"(6)	Telenotärzte	sind	besonders	qualifizierte	Not-
ärzte,	die	ergänzend	zur	bedarfsgerechten	und	flä-
chendeckenden notärztlichen Versorgung im bo-
dengebundenen Rettungsdienst am Notfallort die 
rettungsdienstliche Versorgung anhand von über-
mittelten Bild- und Tondaten telemedizinisch be-
gleiten. Telenotärzte unterstützen das ärztliche und 
nichtärztliche Rettungspersonal am Notfallort durch 
fachliche Beratungen sowie bei der Einsatzdoku-
mentation und Kontaktaufnahme mit der für die 
weitere Versorgung geeigneten Behandlungsein-
richtung. Neben ihrer Stellung als ärztliche Berater 
sind die Telenotärzte befugt, im konkreten Einzel-
fall dem nichtärztlichen Rettungspersonal bis zum 
Eintreffen	des	Notarztes	oder	bis	zum	Beginn	ei-
ner weiteren ärztlichen Versorgung fachliche Wei-
sungen zur Durchführung heilkundlicher Maßnah-
men zu erteilen. Telenotärzte sind nach Maßgabe 
des Indikationskatalogs nach § 10 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 5 und, soweit möglich, nach vorheriger Aufklä-
rung des Notfallpatienten über die Aufzeichnung der 
Bild- und Tondaten vom Rettungspersonal am Not-
fallort hinzuzuziehen, sofern der Notfallpatient der 
Hinzuziehung oder Aufzeichnung nicht ausdrück-
lich widerspricht.

(7) Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat 
die	übermittelten	Bild-	und	Tondaten	zur	Qualitätssi-
cherung, wissenschaftlichen Begleitung und Wah-
rung	von	Betroffenenrechten	aufzuzeichnen	und	die	
Einsätze der Telenotärzte regelmäßig auszuwerten. 
Die aufgezeichneten Bild- und Tondaten sind nach 
sechs Monaten sowie im Falle eines nachträglich 
erhobenen	Widerspruchs	von	Betroffenen	gegen	
die Datenverwendung zu löschen, soweit nicht tat-
sächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, 
dass sie noch als Beweismittel benötigt werden. Die 
Rechtsaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr 
in anonymisierter Form die Ergebnisse der Auswer-
tung und bei Erfordernis die Einsatzdokumentatio-
nen für Zwecke der landesweiten Auswertung der 
Telenotarzteinsätze zur Verfügung gestellt werden. 
Das für das Rettungswesen zuständige Ministeri-
um wird ermächtigt, im Landesrettungsdienstplan 
nähere Bestimmungen zur Übermittlung und Auf-
zeichnung der Bild- und Tondaten und zur Durch-
führung	 der	Qualitätssicherung	 zu	 treffen.	 Eine	
Verwertung der nach Satz 1 aufgezeichneten Da-
ten zur wissenschaftlichen Begleitung ist bis zum 
30. Juni 2027 zulässig."

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

"(2) Abweichend von Absatz 1 kann auf Anforde-
rung des abgebenden Krankenhauses ein Telenot-
arzt nach § 7 Abs. 6 Satz 1 die ärztliche Betreuung 
übernehmen, wenn dieser zustimmt und eine siche-
re Kommunikationsverbindung gewährleistet ist."

4. In § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "ein Vertre-
ter der kommunalen Spitzenverbände" durch die Wor-
te "zwei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände" 
ersetzt.

5. § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

"5. der Indikationskatalog für die Notarzt- und Telenot-
arztalarmierung sowie die Festlegung der zur Hin-
zuziehung des Telenotarztes Befugten,"

6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a eingefügt:

"(2 a) Die Aufgabenträger des bodengebunde-
nen Rettungsdienstes stellen spätestens bis zum 
28. Juni 2027 sicher, dass an die einheitliche euro-
päische Notrufnummer 112 gerichtete Notrufe von 
den Zentralen Leitstellen unter Verwendung der-
selben Kommunikationsmittel wie für den Eingang 
des Notrufs beantwortet werden. Die Aufgabenträ-
ger des bodengebundenen Rettungsdienstes bieten 
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als Kommunikationsmittel synchronisierte Sprache 
und Text einschließlich Text in Echtzeit im Sinne des 
Artikels 3 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 2019/882 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderun-
gen für Produkte und Dienstleistungen (ABI. L 151 
vom 7.6.2019, S. 70) an. Bieten sie darüber hin-
aus Video als Kommunikationsmittel an, muss ein 
Gesamtgesprächsdienst im Sinne des Artikels 2 
Nummer 35 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 11. De-
zember 2018 über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation (Neufassung) (ABI. L 
321 vom 17.12.2018, S. 36) für die Beantwortung 
von Notrufen bereitgestellt werden."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Zentrale Leitstelle führt einen Nachweis 
über die Aufnahme- und Dienstbereitschaft der 
Krankenhäuser und anderer für die weitere Ver-
sorgung geeigneten Behandlungseinrichtungen 
im Rettungsdienstbereich. Die Krankenhausträger 
und die Träger der anderen für die weitere Versor-
gung geeigneten Behandlungseinrichtungen stel-
len durch geeignete technische Maßnahmen sicher, 
dass der Zentralen Leitstelle laufend die Anzahl der 
freien Betten und sonstigen Versorgungskapazitä-
ten gemeldet wird."

c) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:

"(5) Das Land stellt zum Zwecke einer landesweit 
einheitlichen	Qualifizierung	 von	 Leitstellendispo-
nenten die Errichtung und den Betrieb einer Lehr-
leitstelle an einem geeigneten Standort sicher und 
trägt die dafür entstehenden Kosten.

(6) Die Aufgabenträger des bodengebundenen 
Rettungsdienstes sind befugt, in der Leitstelle eine 
Schnittstelle für eine auf einer digitalen Anwendung 
beruhenden Ersthelferalarmierung für mobile End-
geräte zu erproben. Die digitale Anwendung für 
mobile Endgeräte kann durch externe Dienstleis-
ter unter Wahrung der geltenden Datenschutzbe-
stimmungen angeboten werden."

7. Dem § 18 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

"Zu den von den Kostenträgern zu tragenden Kosten 
des Rettungsdienstes gehören auch die Kosten der 
Ausbildung der Notfallsanitäter und Rettungssanitäter 
zur Erweiterung der Fahrerlaubnis auf eine Fahrerlaub-
nis für Lastkraftwagen (C1)."

8. In § 20 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort "Rettungs-
dienst" ein Komma und die Worte "die Kosten für eine 
einheitliche mobilelektronische Einsatzdokumentation" 
eingefügt.

9. In § 21 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Notärz-
te" ein Komma und die Worte "die Kosten für eine ein-
heitliche mobilelektronische Einsatzdokumentation, die 

Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Tele-
notarztsystems" eingefügt.

10. § 31 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

11. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Abweichend von § 14 Abs. 4 Satz 1 und § 16 
Abs. 2 Satz 2 ist bis einschließlich 31. Dezember 
2028 anstelle eines Notfallsanitäters im Sinne des 
§ 1 NotSanG der Einsatz von Personen mit der Er-
laubnis zur Führung der Berufsbezeichnung "Ret-
tungsassistent" nach den §§ 30 oder 32 Abs. 1 Not-
SanG für die Tätigkeiten als Disponenten in den 
Zentralen Leitstellen und als Fahrer von Notarz-
teinsatzfahrzeugen zulässig."

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

12. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 

"§ 34 a  
Experimentierklausel

(1) Zur Erprobung neuer Versorgungskonzepte, die der 
Erhaltung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der 
Leistungsfähigkeit	oder	der	Qualitätsverbesserung	des	
Rettungsdienstes dienen, kann das für Rettungswesen 
zuständige Ministerium im Benehmen mit dem Landes-
beirat für das Rettungswesen auf Antrag zeitlich be-
fristete Ausnahmen von § 14 Abs. 4, § 15 Abs. 2, § 16 
Abs. 1 und 2 sowie von dem aufgrund des § 10 erlas-
senen Landesrettungsdienstplan zulassen, wenn die 
grundsätzliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
nach § 4 sichergestellt ist.

(2) Zur Antragstellung berechtigt sind die Kostenträger, 
die Aufgabenträger des Rettungsdienstes nach § 5 und 
die Durchführenden (ausführende Stelle). In dem An-
trag ist darzulegen, für welches Erprobungsvorhaben 
die Ausnahme beantragt wird, von welchen Vorschrif-
ten abgewichen werden soll und zu welchem Zweck die 
Abweichung beantragt wird. Wird der Antrag von einem 
Kostenträger oder einem Durchführenden gestellt, be-
darf er des Einvernehmens des zuständigen Aufgaben-
trägers des Rettungsdienstes nach § 5. Wird der An-
trag von einem Aufgabenträger des Rettungsdienstes 
nach § 5 oder einem Durchführenden gestellt, bedarf 
er des Einvernehmens der Kostenträger, welche die 
Kosten	für	die	von	dem	Erprobungsvorhaben	betroffe-
nen rettungsdienstlichen Leistungen zu tragen haben.

(3) Die Ausnahme wird für höchstens zwei Jahre zu-
gelassen; sie kann auf Antrag um ein Jahr verlängert 
werden.

(4) Hat das für Rettungswesen zuständige Ministeri-
um eine Zulassung erteilt, hat die ausführende Stelle 
die Durchführung des Erprobungsvorhabens unter wis-
senschaftlicher Begleitung zu dokumentieren und aus-
zuwerten sowie dem für Rettungswesen zuständigen 
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Ministerium darüber zu berichten. Im Falle einer posi-
tiven Auswertung ist dem Bericht ein konzeptioneller 
Vorschlag für eine landesweite Umsetzung nebst Kos-
tenschätzung beizufügen. Nach Vorlage des Berichts 
durch die ausführende Stelle führt das für Rettungswe-
sen zuständige Ministerium unter Beteiligung des Lan-
desbeirates für das Rettungswesen jeweils vorhaben-
bezogen eine Evaluierung durch.

(5) Das für Rettungswesen zuständige Ministerium legt 
dem für Rettungswesen zuständigen Ausschuss des 
Landtags zeitnah nach Abschluss der Evaluierung ei-
nen Bericht vor, in dem es darlegt,
1. von welchen Vorschriften Ausnahmen nach Ab-

satz 1 zugelassen wurden und welche Erprobungs-

vorhaben aufgrund von Ausnahmen nach Absatz 1 
durchgeführt wurden,

2. welche Kosten und welcher Nutzen aufgrund der 
nach Absatz 1 zugelassenen Ausnahmen entstan-
den sind und

3. ob aufgrund der Ergebnisse der Evaluierung eine 
Änderung dieses Gesetzes für erforderlich gehal-
ten wird."

13. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt, den 16. November 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes 
Vom 16. November 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Personalvertretungsgesetz in der Fassung 
vom 23. Januar 2020 (GVBI. S. 1, -111-), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 2021 (GVBI. S. 592), 
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Durch die Maßgabe der §§ 69 bis 78 wird die Zu-
ständigkeit in allen personellen, sozialen, organisato-
rischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 
nicht berührt."

2. § 37 Abs. 5 enthält folgende Fassung:

"(5) Beschlüsse des Personalrats können alternativ 
auch mittels Umlaufverfahren, elektronischer Abstim-
mung oder Telefon- oder Videokonferenz erfolgen."

3. In § 69 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender neue Satz 2 
eingefügt:

"Durch die Maßgabe der §§ 69 bis 78 wird die Zu-
ständigkeit in allen personellen, sozialen, organisato-
rischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen 
nicht berührt."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 16. November 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes 
Vom 16. November 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 12 a des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes in der 
Fassung vom 18. November 2010 (GVBl. S. 328), das zu-
letzt durch Gesetz vom 4. Oktober 2021 (GVBI. S. 507) 
geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 12 a 
Ausnahmeregelung zur Förderung nach § 12

Abweichend von § 12 Abs. 2 Satz 6 werden für die Jahre 
2022, 2023 und 2024 das Jahr 2019 zweimal und für das 
Jahr 2025 die Jahre 2019 und 2023 als Grundlage der Be-
rechnung des variablen Anteiles herangezogen."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 16. November 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau  
und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht 

Vom 16. November 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Vergabegesetz in der Fassung vom 23. Ja-
nuar 2020 (GVBI. S. 29) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe "50.000" durch die An-
gabe "75.000" und die Angabe "20.000" durch die 
Angabe "30.000" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort "Wege" die 
Worte "eines Direktauftrags," eingefügt.

bb) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 
bis 5 eingefügt:

"Dabei sollen die Grenzen für Auftragswerte, 
bis zu deren Erreichen ein Direktauftrag mög-
lich ist, auf mindestens 7.000 Euro festgesetzt 
werden. Weiter sollen die Grenzen für Auftrags-
werte, bis zu deren Erreichen eine Auftrags-
vergabe im Wege einer Verhandlungsverga-
be oder einer freihändigen Vergabe zulässig 
ist, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge auf 
mindestens 50.000 Euro und für Bauleistungen 
auf mindestens 250.000 Euro festgesetzt wer-
den. Zudem soll die Grenze für Auftragswerte, 
bis zu deren Erreichen eine Auftragsvergabe 
im Wege einer Beschränkten Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb zulässig ist, für Lie-
fer- und Dienstleistungsaufträge auf mindes-
tens 100.000 Euro und für Bauleistungen auf 
mindestens 500.000 Euro festgesetzt werden."

cc)  Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sät-
ze 6 und 7.

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "26. Januar 1993 
(GVBl. S. 181)" durch die Angabe "23. Mai 2019 (GVBI. 
S. 153)" ersetzt.

3. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Staatliche Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 1 
sowie sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen	des	öffentlichen	Rechts	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1,	
kommunale Auftraggeber im Sinne des § 2 Abs. 2 und 
juristische Personen im Sinne des § 2 Abs. 3 haben 
sicherzustellen, dass die Bekanntmachung eines öf-
fentlichen Auftrags auf der zentralen Landesvergabe-
plattform oder auf dem Bekanntmachungsservice des 
Bundes in elektronischer Form ermittelt werden kann."

4. § 4 erhält folgende Fassung:

"§ 4 
Umweltverträgliche	Beschaffung,	Open-Source- 

Software, Berücksichtigung umweltbezogener und  
sozialer Aspekte im Vergabeverfahren

(1)	Staatliche	Auftraggeber	sollen	bei	der	Beschaffung	
eines Investitionsguts mit einem Stückwert von mehr 
als 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) neben den vor-
aussichtlichen	Anschaffungskosten	unter	Berücksich-
tigung des Lebenszyklusprinzips die voraussichtlichen 
Betriebskosten über die Nutzungsdauer, die Kosten für 
den Energieverbrauch sowie die Entsorgungskosten 
berücksichtigen. Die kommunalen Auftraggeber und die 
sonstigen Auftraggeber im Sinne des § 2 können nach 
Satz 1 verfahren. Die Regelungen zur Berechnung des 
Auftragswertes bleiben davon unberührt.

(2)	Bei	der	Beschaffung	von	IT-	und	IT-gestützten	Pro-
dukten gilt § 4 des Thüringer Gesetzes zur Förderung 
der elektronischen Verwaltung (ThürEGovG) in der je-
weils geltenden Fassung. Dort, wo es technisch mög-
lich und wirtschaftlich ist, soll der Einsatz von Open-
Source-Software vorrangig erfolgen. Darüber hinaus 
sollen auch die Aspekte Bedienbarkeit, Zukunftssicher-
heit, Interoperabilität und IT-Sicherheit berücksichtigt 
werden. Unter Open-Source-Produkten sind solche 
Produkte	zu	verstehen,	deren	Quellcode	öffentlich	zu-
gänglich ist und deren Lizenz die Verwendung, Weiter-
gabe und Veränderung nicht einschränkt.

(3) Umweltbezogene und soziale Aspekte können auf 
allen Stufen des Vergabeverfahrens, namentlich bei 
der	Definition	des	Auftragsgegenstands,	dessen	tech-
nischer	Spezifikation,	der	Auswahl	der	Bieter,	der	Ertei-
lung des Zuschlags und den Bedingungen für die Aus-
führung des Auftrags berücksichtigt werden, wenn sie 
im sachlichen Zusammenhang mit der Auftragsleistung 
stehen und in der Bekanntmachung oder den Vergab-
eunterlagen angegeben sind.

(4) Als Aspekte im Sinne von Absatz 3 können insbe-
sondere in Betracht kommen:
1. Verwendung von Produkten, die aus recycelten Ma-

terialien hergestellt wurden,
2. Verwendung ressourcenschonend hergestellter 

Produkte und Materialien,
3. Verwendung von Produkten oder Materialien, die 

Umweltgütezeichen tragen,
4. umweltbezogene und soziale Verträglichkeit der 

verwendeten Produkte, einschließlich deren Her-
kunft und der Einhaltung anerkannter Produktions-
standards,

5.	 die	Energieeffizienz	der	verwendeten	Produkte,
6.	 der	Anteil	sozialversicherungspflichtig	beschäftig-

ter Arbeitnehmer.
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(5)	Bereits	bei	der	Definition	des	Auftragsgegenstands	
kann der Auftraggeber ökologische und soziale Be-
lange berücksichtigen, wenn sie im sachlichen Zu-
sammenhang mit der Auftragsleistung stehen sowie 
in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
angegeben sind und soweit nicht haushaltsrechtliche 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
Vorgaben des Umweltrechts oder Unionsrecht, ins-
besondere keine Beeinträchtigung des Marktzugangs 
für ausländische Bieter entgegenstehen. Bei der tech-
nischen	Spezifikation	eines	Auftrags	können	Umwelt-
eigenschaften oder Auswirkungen bestimmter Waren-
gruppen oder Dienstleistungen auf die Umwelt, oder 
auch beide, festgelegt werden. Hierzu können geeig-
nete	Spezifikationen	 verwendet	werden,	 die	 in	Um-
weltgütezeichen	definiert	sind.	Für	die	Anforderungen	
an Umweltgütezeichen gelten die jeweils einschlägi-
gen Bestimmungen der Vergabeverordnung, der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und 
der Unterschwellenvergabeordnung. Andere geeigne-
te Beweismittel, insbesondere technische Unterlagen 
der Hersteller oder Prüfberichte anerkannter Stellen, 
sind	ebenfalls	zulässig.	Die	technischen	Spezifikatio-
nen	dürfen	die	Öffnung	der	öffentlichen	Beschaffungs-
märkte für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter 
Weise behindern.

(6) Der Auftraggeber kann zusätzliche Bedingungen für 
die Ausführung des Auftrags vorschreiben, wenn diese
1. mit Unionsrecht vereinbar sind, insbesondere kei-

nen diskriminierenden Charakter haben,
2. in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunter-

lagen angegeben werden,
3.	 keine	versteckten	technischen	Spezifikationen,	Aus-

wahl- oder Zuschlagskriterien darstellen und
4. alle Bewerber in der Lage sind, diesen Bedingun-

gen nachzukommen, falls sie den Zuschlag erhal-
ten.

Staatliche Auftraggeber sollen unter den in Satz 1 ge-
nannten Voraussetzungen für die Ausführung des Auf-
trags in geeigneten Fällen mindestens einen umwelt-
bezogenen Aspekt vorschreiben, sofern nicht bereits 
im Rahmen der Leistungsbeschreibung oder der Zu-
schlagskriterien mindestens ein umweltbezogener As-
pekt vorgegeben wurde. Als umweltbezogene Aspekte 
in diesem Sinne gelten umweltfreundliche und ener-
gieeffiziente	Produkte,	Materialien	und	Verfahren,	wie	
zum Beispiel:
1. Geräte, Fahrzeuge, Gebäude oder Gebäudebe-

standteile	mit	hoher	Energieeffizienzklasse,
2. Produkte, die aus recycelten Materialien hergestellt 

wurden,
3. ressourcenschonend hergestellte Produkte, Materi-

alien oder der Einsatz ressourcenschonender Ver-
fahren bei der Auftragsausführung,

4.	 Verfahren,	die	einen	möglichst	geringen	Schadstoff-
ausstoß (zum Beispiel niedriger CO2-Fußabdruck), 
möglichst geringe Geräusch-, Geruchs- oder sons-
tige Emissionen verursachen oder weitestgehend 
auf	den	Einsatz	von	Pflanzenschutzmitteln	und	Pes-
tiziden verzichten sowie

5. Produkte, Materialien oder Verfahren, die Umwelt-
gütezeichen im Sinne von Absatz 5 Satz 4 tragen."

5. Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.

6. § 7 wird § 5 und die Absätze 4 und 5 werden durch 
folgenden Absatz 4 ersetzt:

"(4) Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung 
aller Umstände wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermitt-
lung können neben dem Preis oder den Kosten auch 
qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte be-
rücksichtigt werden. Die Berücksichtigung von Umwelt-
kriterien bei der Zuschlagserteilung ist zulässig, wenn
1. die Umweltkriterien mit dem Auftragsgegenstand 

zusammenhängen,
2. die Umweltkriterien im Leistungsverzeichnis oder 

in der Bekanntmachung des Auftrags ausdrücklich 
genannt sind,

3. dem Auftraggeber durch die Festlegung des Krite-
riums keine uneingeschränkte Entscheidungsfrei-
heit eingeräumt wird und

4. alle Grundsätze des Unionsrechts, vor allem das 
Diskriminierungsverbot, gewahrt werden."

7. Die §§ 8 und 9 werden aufgehoben.

8. § 10 wird § 6 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Für Bauleistungen und andere Dienstleistungen, 
die das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 
vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) oder das Ta-
rifvertragsgesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I 
S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung er-
fasst,	dürfen	öffentliche	Aufträge	nur	an	Unterneh-
men vergeben werden, die ihren Arbeitnehmern 
bei der Ausführung dieser Leistungen Arbeitsbe-
dingungen gewähren, die mindestens den Vorga-
ben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den 
das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes gebunden ist oder der nach dem 
Tarifvertragsgesetz für allgemein verbindlich er-
klärt wurde."

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Öffentliche	Aufträge	für	Dienstleistungen	der	all-
gemein zugänglichen Beförderung von Personen 
im	 öffentlichen	Personennahverkehr	 dürfen	 nur	
an Unternehmen vergeben werden, die ihren Ar-
beitnehmern bei der Ausführung der Leistung min-
destens das in Thüringen für diese Leistung in ei-
nem einschlägigen und repräsentativen mit einer 
tariffähigen	Gewerkschaft	 vereinbarten	Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich 
festgelegten Modalitäten zahlen und während der 
Ausführungslaufzeit Änderungen des Tarifentgelts 
nachvollziehen."
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Staatliche Auftraggeber, einschließlich der 
Universitäten und ihrer Einrichtungen, vergeben 
Aufträge an Unternehmen nur dann, wenn diese 
ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leis-
tung mindestens das in Thüringen für die jeweilige 
Branche in einem einschlägigen und repräsentati-
ven	mit	einer	tariffähigen	Gewerkschaft	vereinbar-
ten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den ta-
rifvertraglich festgelegten Modalitäten zahlen und 
während der Ausführungslaufzeit Änderungen des 
Tarifentgelts nachvollziehen. Bei mehreren als re-
präsentativ festgestellten Tarifverträgen darf die 
Wahlmöglichkeit des sich bewerbenden Unterneh-
mens nicht beschränkt werden. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Das für Arbeit zuständige Ministeri-
um gibt im Thüringer Staatsanzeiger bekannt, wel-
cher Tarifvertrag beziehungsweise welche Tarifver-
träge für die jeweilige Branche als repräsentativ im 
Sinne des Satzes 1 anzusehen sind; Absatz 3 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass das für Ar-
beit zuständige Ministerium die in Absatz 3 gere-
gelten	Rechte	und	Pflichten	 in	alleiniger	Zustän-
digkeit wahrnimmt. Unterfällt die ausgeschriebene 
Leistung keinem als repräsentativ festgestellten 
Tarifvertrag im Sinne des Satzes 1 oder liegt keine 
Bekanntgabe im Sinne des Satzes 4 vor, vergeben 
Auftraggeber nach Satz 1 Aufträge an Unternehmen 
nur dann, wenn diese ihren Arbeitnehmern bei der 
Ausführung der Leistung ein Mindeststundenent-
gelt zahlen, das mindestens 1,50 Euro über dem 
aktuell gültigen gesetzlichen Mindestlohn liegt, in-
sofern dieser auf Basis der Empfehlung der Min-
destlohnkommission festgelegt wurde. Gleiches 
gilt, wenn das in dem als repräsentativ festgestell-
ten Tarifvertrag vorgesehene Stundenentgelt ge-
ringer ist als das in Satz 5 genannte Mindeststun-
denentgelt. Als Entgelt im Sinne der Sätze 1 und 5 
gelten alle Zahlungen, die im arbeitsvertraglichen 
Austauschverhältnis als Gegenleistung für die vom 
Arbeitnehmer erbrachte Arbeit gezahlt werden. Die 
Verpflichtung	zur	Zahlung	der	in	Satz	1	oder	Satz	5	
genannten Mindeststundenentgelte gilt nicht, wenn 
die ausgeschriebene Leistung im sachlichen und 
räumlichen Anwendungsbereich
1. eines nach dem Tarifvertragsgesetz für allge-

meinverbindlich erklärten Tarifvertrags oder
2. eines Tarifvertrags, dessen Geltung durch eine 

Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz auf alle Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer erstreckt wurde,

liegt und sich hieraus ein Mindeststundenentgelt 
ergibt."

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

"(7) Die kommunalen Auftraggeber im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 und die sonstigen Körperschaften, An-
stalten	und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	im	
Sinne des § 2 Abs. 1, mit Ausnahme der Univer-
sitäten und ihrer Einrichtungen, können nach den 
Absätzen 4 und 5 verfahren."

e) Absatz 10 erhält folgende Fassung:

"(10) Die Bieter haben bei der Auftragsdurchführung 
ihren Arbeitnehmern bei gleicher oder gleichwerti-
ger Arbeit gleiches Entgelt zu zahlen."

9. § 10 a wird § 6 a.

10. § 11 wird aufgehoben.

11. § 12 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 12 a Abs. 1 
Satz 2" durch die Angabe "§ 8 Abs. 2 Satz 1" er-
setzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Soweit Leistungen nach Absatz 1 auf Nach-
unternehmer übertragen werden, hat der Auftrag-
nehmer auch den Nachunternehmern die für Auf-
tragnehmer	geltenden	Pflichten	der	Absätze	3	und	
4 sowie der §§ 6 und 12 Abs. 2 aufzuerlegen und 
die	Beachtung	dieser	Pflichten	durch	die	Nachun-
ternehmer zu kontrollieren."

c) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
"§ 15 Abs. 2" durch die Angabe "§ 10 Abs. 2" er-
setzt.

d) In Absatz 4 werden die Worte "vertraglich zu ver-
pflichten"	durch	das	Wort	"verpflichtet"	ersetzt.

12. § 12 a wird § 8 und erhält folgende Fassung:

"§ 8 
Verfahrensanforderungen

(1)	Bieter	sind	verpflichtet	mit	der	Abgabe	des	Ange-
botes eine Eigenerklärung zur Einhaltung der Bestim-
mungen des Vergabegesetzes vorzulegen. Das für das 
öffentliche	Auftragswesen	zuständige	Ministerium	legt	
den Wortlaut der Erklärung nach Satz 1 im Einverneh-
men mit dem dafür zuständigen Ausschuss des Thü-
ringer	Landtags	fest.	Der	Auftraggeber	ist	verpflichtet,	
in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterla-
gen darauf hinzuweisen, dass nur Angebote gewertet 
werden können, welchen eine Erklärung nach Satz 1 
beigefügt ist.

(2) Der Auftraggeber bestimmt unter Beachtung der 
jeweils einschlägigen vergaberechtlichen Formvor-
schriften in der Bekanntmachung oder in den Verga-
beunterlagen, in welcher Form die Abgabe des Ange-
bots, die Vorlage von Nachweisen und Erklärungen 
und die Einholung von Zustimmungen nach § 7 Abs. 1 
und 3 zu erfolgen hat. Die Kommunikation einschließ-
lich der Angebotsabgabe kann dabei per E-Mail erfol-
gen, wenn unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 
GWB bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistun-
gen eine Verhandlungsvergabe beziehungsweise bei 
der Vergabe von Bauleistungen eine freihändige Ver-
gabe durchgeführt wird. § 7 Abs. 4, § 39 Satz 1 und 



334 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

§	40	UVgO	finden	hierauf	keine	Anwendung.	Der	Auf-
traggeber hat bei Angebotsabgaben per E-Mail auch 
im Unterschwellenbereich die Einhaltung der Anfor-
derungen nach den §§ 10 und 11 VgV sicherzustellen 
und dabei insbesondere den geheimen Wettbewerb 
zu gewährleisten."

13. § 13 wird aufgehoben.

14. § 14 wird § 9.

15. § 15 wird § 10 und Absatz 1 Satz 1 wie folgt geändert:

a) Die Nummer 2 wird gestrichen.

b) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

16. § 16 wird § 11.

17. § 17 wird § 12 und Absatz 1 wie folgt geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	die	Worte	"auferlegten	Verpflich-
tungen" durch die Worte "bestehenden Anforderun-
gen" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe "§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1" 
durch die Angabe "§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1" ersetzt.

c) In Satz 4 werden nach dem Wort "Beschäftigten" 
die Worte "und Nachunternehmer" eingefügt.

18. § 18 wird § 13 und wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Auftraggeber hat mit dem Auftragnehmer 
zu vereinbaren, dass die schuldhafte Nichterfüllung 
der aus § 6 resultierenden Anforderungen durch den 

Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer sowie 
schuldhafte	Verstöße	gegen	die	Verpflichtungen	der	
§§ 7 und 12 Abs. 2 den Auftraggeber zur fristlosen 
Kündigung des Vertrags berechtigen."

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe "§§ 10, 11, 12 
und 17 Abs. 2" durch die Angabe "§§ 6, 7 und 12 
Abs. 2" ersetzt.

19. § 19 wird § 14 und in den Absätzen 1 und 2 wird je-
weils die Angabe "§ 12 a Abs. 1 Satz 2" durch die An-
gabe "§ 8 Abs. 2 Satz 1" ersetzt.

20. § 20 wird § 15 und in Absatz 2 wird die Angabe "§ 10 
Abs. 4 bis 8" durch die Angabe "§ 6 Abs. 4 bis 8" er-
setzt.

21. § 21 wird § 16.

22. § 22 wird § 17 und folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes bereits 
begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Thü-
ringer Vergabegesetz in der am Tag vor Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Vergabe-
gesetzes geltenden Fassung fortgesetzt und abge-
schlossen."

23. § 22 a wird § 17 a.

24. § 23 wird § 18.

Artikel 2

(1)Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nr. 3 tritt am 30. November 2025 in Kraft.

Erfurt, den 16. November 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Erste Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Archiv-Benutzungsordnung 

Vom 2. September 2023

Aufgrund des § 9 Abs. 2 des Thüringer Archivgesetzes vom 
29. Juni 2018 (GVBl. S. 308) verordnet die Staatskanzlei:

Artikel 1

Die Thüringer Archiv-Benutzungsordnung vom 26. Febru-
ar 1993 (GVBl. S. 255) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Thüringer Verordnung über die Benutzung des  
Landesarchivs (ThürLArchivBenVO)"

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "im Regelfall" durch 
das Wort "grundsätzlich" und die Wörter "verwah-
renden Archiv" durch das Wort "Landesarchiv" er-
setzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) An die Stelle der Direktbenutzung können auch 
schriftliche oder mündliche Auskünfte treten. Die 
Beantwortung von Anfragen kann sich auf Hinwei-
se zu Archivgut, Druckwerken oder Präsentationen 
im Internet beschränken."

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die Benutzung nach § 6 kann auch durch Versen-
dung oder durch Ausleihe von Archivgut an andere 
öffentliche	Stellen	ermöglicht	werden."	

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Kopien" durch das Wort 
"Reproduktionen" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "auf" die Wör-
ter "Herstellung und" eingefügt und das Wort 
"Kopien" durch das Wort "Reproduktionen" er-
setzt.

e) In Absatz 5 werden nach dem Wort "Hilfsmitteln" 
die Wörter "sowie Druckwerken" eingefügt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort "schriftlich" gestrichen 
und die Wörter "verwahrenden Staatsarchiv" durch 
das Wort "Landesarchiv" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird der Klammerzusatz "(An-
lage 1)" durch den Klammerzusatz "(Anlage)" 
und werden die Wörter "ist folgendes anzuge-

ben" durch die Wörter "werden folgende Daten 
erhoben" ersetzt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter ", Beruf, Staats-
angehörigkeit" gestrichen.

cc) In Nummer 2 werden die Wörter "eines Dritten" 
gestrichen.

dd) In Nummer 3 wird nach dem Wort "anzugeben" 
der Klammerzusatz "(Forschungsthema)" ein-
gefügt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Der Benutzer hat sich zur Einhaltung der Be-
stimmungen	dieser	Verordnung	zu	verpflichten	und	
zu erklären, dass er bei der Verwertung von Er-
kenntnissen aus Archivgut die Persönlichkeits- und 
Urheberrechte sowie andere schutzwürdige Belan-
ge Dritter beachten wird und dass er für die schuld-
hafte Verletzung dieser Rechte einsteht (Anlage)."

d) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort "Forschungsge-
genstandes" durch das Wort "Forschungsthemas" 
ersetzt.

e) In Absatz 6 werden nach den Wörtern "jeweils ein" 
das Wort "gesonderter" eingefügt und die Verwei-
sung "Anlage 1" durch die Verweisung "Anlage" er-
setzt.

f) In Absatz 7 werden die Verweisung "§ 16 Abs. 4 
ThürArchivG" durch die Verweisung "§ 16 Abs. 3 
ThürArchivG" und die Wörter "von Belegexempla-
ren" durch die Wörter "eines Belegexemplars" er-
setzt.

g) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

"(8) Die personenbezogenen Angaben des Be-
nutzungsantrages und die Informationen über die 
Benutzung werden ausschließlich für dienstliche 
Zwecke gespeichert und nach Ablauf der jeweili-
gen behördlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet 
oder gelöscht."

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "§ 16 Abs. 1 bis 3 
ThürArchivG das verwahrende Staatsarchiv" durch 
die Wörter "§ 16 Abs. 1 und 2 ThürArchivG das Lan-
desarchiv" ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
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d) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Nebenbestimmung" 
durch das Wort "Nebenbestimmungen" ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

e) Absatz 4 wird Absatz 3 und das Wort "Benutzungs-
verordnung" wird durch die Wörter "Bestimmungen 
dieser Verordnung" ersetzt.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Eine Verkürzung der Schutzfristen nach § 17 
Abs. 5 ThürArchivG wird vom Benutzer beim Lan-
desarchiv beantragt.

(2) Eine Verkürzung der Schutzfristen ist vom Be-
nutzer unter Erläuterung der im ThürArchivG ge-
nannten Gründe mit genauen Angaben zu bean-
tragen."

b) Absatz 3 wird gestrichen.

c) Absatz 4 wird Absatz 3 und die Wörter "gegebenen-
falls Bürgschaften für den Benutzer" werden gestri-
chen.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

"(1) Das Archivgut darf nur in den dafür bestimmten 
Räumen des Landesarchivs benutzt werden. Das 
eigenmächtige Entfernen von Archivgut aus den 
Benutzerräumen ist verboten. Das Landesarchiv 
ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen.

(2) Der Benutzer hat die jeweiligen Hausordnungen 
des Landesarchivs zu beachten. In diesen werden 
insbesondere	Öffnungszeiten	der	Benutzerräume	
sowie sonstige Regelungen, die dem Schutz des 
Archivguts und einem geordneten Ablauf der Be-
nutzung dienen, unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten festgelegt.

(3) Das Landesarchiv berät den Benutzer bei der 
Ermittlung und Vorlage von Archivgut und Findmit-
teln. Der Benutzer hat keinen Anspruch, beim Le-
sen oder Übersetzen von Archivgut unterstützt zu 
werden."

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "den Archivalien" 
durch die Wörter "dem Archivgut" ersetzt.

bb) In Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter "der Ar-
chivalien" durch die Wörter "des Archivguts" er-
setzt.

c) In Absatz 5 werden die Wörter "der Archivalien" 
durch die Wörter "des Archivguts" ersetzt.

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

"(6) Die Verwendung technischer Geräte bei der 
Benutzung ist nicht gestattet, wenn dadurch das 
Archivgut gefährdet, andere Benutzer gestört wer-
den oder andere Gründe, insbesondere nach § 17 
ThürArchivG, dem entgegenstehen."

e) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort "Staatsarchiv" 
durch das Wort "Landesarchiv" ersetzt.

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "des Benutzerrau-
mes" durch die Wörter "der Benutzerräume" und 
die Wörter "verwahrenden Staatsarchivs" durch 
das Wort "Landesarchivs" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort "können" durch das 
Wort "kann" und das Wort "Archivalien" durch 
das Wort "Archivgut" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort "Staatsarchiv" durch 
das Wort "Landesarchiv" ersetzt und das Kom-
ma nach dem Wort "Ausleihfrist" gestrichen.

cc) In Satz 3 wird das Wort "auch" gestrichen.

c) In Absatz 3 werden die Wörter "der Versendung" 
durch die Wörter "einer Versendung" ersetzt und 
das Wort "nicht" gestrichen.

d) In Absatz 5 werden das Wort "Archivalien" durch 
das Wort "Archivgut" und das Wort "Landesbehör-
den"	durch	die	Wörter	"öffentliche	Stellen"	ersetzt.

e) In Absatz 6 werden die Wörter "können versand-
te Archivalien" durch die Wörter "kann versandtes 
Archivgut" ersetzt.

f) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Archivalien" durch das 
Wort "Archivgut" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter "substantiellen Zu-
stand der Archivalien" durch die Wörter "konser-
vatorischen Zustand des Archivguts" ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort "daß" durch das Wort 
"dass" ersetzt.

dd) In Satz 4 werden die Wörter "Die Staatsarchi-
ve können" durch die Wörter "Das Landesar-
chiv kann" ersetzt.
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ee) In Satz 5 werden die Wörter "verwahrenden 
Staatsarchivs" durch das Wort "Landesarchivs" 
ersetzt.

g) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:

"Eine Ausleihe in das Ausland ist nur auf Antrag an 
die Leitung des Landesarchivs und mit Genehmi-
gung der für das staatliche Archivwesen zuständi-
gen obersten Landesbehörde möglich."

8. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Reproduktionen von Archivgut können, so-
weit dieses keinen Schutzfristen unterliegt und 
schutzwürdige	Belange	von	Betroffenen	und	Drit-
ten nicht berührt werden, auf Antrag angefertigt 
werden durch
1. das Landesarchiv,
2. die Benutzer mit Reproduktionstechnik des Lan-

desarchivs oder
3. die Benutzer mit eigener Reproduktionstechnik.
Die Anfertigung von Reproduktionen nach Satz 1 
Nr.	 1	 und	2	 ist	 kostenpflichtig.	Ein	Anspruch	auf	
Selbstanfertigung besteht nicht."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz  2 wird aufgehoben.

bb) In Satz 3 werden die Wörter "verwahrende 
Staatsarchiv" durch das Wort "Landesarchiv" 
ersetzt.

cc) Satz  4 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Reproduktionen dürfen nur zu dem angegebe-
nen Zweck vervielfältigt oder an Dritte weitergege-
ben	oder	veröffentlicht	werden,	wenn	die	Reproduk-
tionen eine Archivsignatur enthalten."

9. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Für	die	Benutzung	von	Archivgut	durch	öffentliche	
Stellen des Landes, bei denen es entstanden ist 
oder	die	es	abgegeben	haben,	finden	die	Bestim-
mungen dieser Verordnung keine Anwendung, so-
fern es sich nicht um Unterlagen handelt, die bei ih-
nen aufgrund besonderer Bestimmungen gesperrt, 
gelöscht oder vernichtet werden müssen."

b) In Satz 2 werden die Wörter "verwahrenden Staats-
archiv" durch das Wort "Landesarchiv" ersetzt.

c) In Satz 3 wird das Wort "daß" durch das Wort "dass" 
ersetzt.

10. Nach § 8 wird folgender neue § 9 eingefügt:

"§ 9 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verord-
nung gelten jeweils für alle Geschlechter."

11. Der bisherige § 9 wird § 10.

12. Anlage 1 erhält folgende Fassung:
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„Anlage  
(zu § 2 Abs. 2, 4 und 6) 

Landesarchiv Thüringen 

 

 
Benutzungsantrag 

(Bitte füllen Sie das Formular elektronisch oder in Blockschrift aus. Pflichtfelder sind mit  markiert.) 
 
Name : Vorname : 

Wohnanschrift :  

Telefon: E-Mail: 

Arbeitsthema :  

 
 
Zweck der Benutzung : 
(Zutreffendes ankreuzen) 
 
□ amtlich □ wissenschaftlich □ privat □ gewerblich/beruflich 

Beauftragt von (Name und Anschrift) : 

Art einer geplanten Veröffentlichung : 
(ggf. Reihe oder Zeitschriftentitel) 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich von der Thüringer Verordnung über die Benutzung des Lan-
desarchivs, insbesondere der Verpflichtung zur Abgabe eines Belegexemplars jeder Veröf-
fentlichung (§ 16 Abs. 3 ThürArchivG), Kenntnis genommen habe.  
 
Ich verpflichte mich, entsprechend dieser Verordnung bei der Verwertung von Erkenntnissen 
aus Archivgut die Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie andere berechtigte Interessen 
Dritter zu beachten. Ich stelle das Thüringer Landesarchiv von jeglichen Ansprüchen frei, die 
sich aus der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung durch mich ergeben. 
 
Die Hinweise zum Datenschutz sind beim Thüringer Landesarchiv erhältlich oder unter 
https://landesarchiv.thueringen.de/datenschutz einzusehen. Ich bestätige, dass ich diese 
Hinweise zur Kenntnis genommen habe. 
 
Ort, Datum: 
 
 

Unterschrift: ____________________________________ 
(Hinweis: Die Übermittlung des unterschriebenen Formulars kann vorab postalisch oder elektro-
nisch erfolgen.) 

 
Von der Dienststelle auszufüllen  

Benutzerdienst: Gebührenpflicht: 

Genehmigung: Bearbeiter/in: 

Personalausweis hat vorgelegen: Aktenzeichen: 

 Benutzungsnummer:“ 
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13. Anlage 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 2. September 2023

Der Minister für Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten 
und Chef der Staatskanzlei

Benjamin	Hoff

Verordnung über die Pauschalförderung nach dem Thüringer Krankenhausgesetz  
für das Haushaltsjahr 2023 (ThürKHG-PVO 2023) 

Vom 14. November 2023

Aufgrund des § 12 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Kranken-
hausgesetzes (ThürKHG) in der Fassung vom 30. April 
2003 (GVBl. S. 262), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 209), verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Wertgrenze

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürKHG 
wird auf 1,5 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

§ 2 
Jahrespauschale

(1) Zur Bemessung der Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG werden die Krankenhäuser ge-
messen an der Art und der Anzahl der im 7. Thüringer 
Krankenhausplan ausgewiesenen Fachgebiete in folgen-
de Gruppen gegliedert:
1. A 1: Allgemeinkrankenhäuser,
2. A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Kran-

kenhausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen 
medizinischen Fachabteilungen Nuklearmedizin 
oder Strahlentherapie,

3. F 1: Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrich-
tung, Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkran-
kenhäuser für Psychiatrie, Psychotherapie oder 
psychosomatische Medizin,

4. F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie,
5. F 3: Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach 

Phase B.
Die Zuordnung der Krankenhäuser zu den einzelnen Grup-
pen nach Satz 1 ist in der Anlage festgestellt.

(2) Grundlage für die Krankenhausförderung nach § 12 
Abs. 1 Satz 1 ThürKHG im Haushaltsjahr 2023 ist die An-
zahl der im Jahr 2019 abgerechneten Behandlungstage 
für stationäre Behandlungen. Die Jahrespauschalen be-
tragen je Behandlungstag für die Gruppe
1. A 1: 10,42 Euro,
2. A 2: 11,62 Euro,
3. F 1:   4,92 Euro,
4. F 2: 23,12 Euro und

5. F 3:   8,12 Euro.

(3) Als Behandlungstage gelten die Berechnungs- und 
Pflegetage	 für	 stationäre	Behandlungen,	wie	 sie	 in	 den	
Erhebungen nach der Krankenhausstatistik-Verordnung 
vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730) in der jeweils gelten-
den Fassung von den Krankenhäusern für das Jahr 2019 
angegeben und dem für das Krankenhauswesen zustän-
digen Ministerium mitgeteilt wurden. Zur Festsetzung und 
Überprüfung der Jahrespauschalen dürfen von den Kran-
kenhäusern nur aggregierte Daten übermittelt werden. Eine 
Übermittlung personenbezogener Daten ist unzulässig.

(4) Ungeachtet des Absatzes 2 wird eine Mindesthöhe von 
130 000 Euro für die Jahrespauschale festgesetzt. Die-
se Mindestpauschale erhalten auch die Krankenhäuser, 
die neu in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenom-
men wurden und aus diesem Grund im Jahr 2019 keine 
Behandlungstage für stationäre Behandlungen im Sin-
ne des Absatzes 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 ab-
rechnen konnten.

§ 3 
Zuschlag für Ausbildungsstätten

Die in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenomme-
nen Ausbildungsstätten erhalten im Haushaltsjahr 2023 je-
weils eine Pauschale nach § 12 Abs. 2 ThürKHG in Höhe 
von 75 000 Euro.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Erfurt, den 14. November 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
 Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner
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Anlage
(zu § 2 Abs. 1 Satz 2)

Zuordnung der Krankenhäuser zu den Gruppen nach § 2 Abs. 1 Satz 2

Gruppe A 1: Allgemeinkrankenhäuser

 - Klinikum Altenburger Land GmbH,
 - Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH,
 - Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau gGmbH,
 - KMG Kliniken SE: KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen, KMG Klinikum Sömmerda und KMG Klinikum Sonders-

hausen,
 - Hufeland Klinikum GmbH: Krankenhäuser Bad Langensalza und Mühlhausen,
 - Klinikum Bad Salzungen GmbH,
 - HELIOS Klinik Blankenhain GmbH,
 - St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH,
 - Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: Katholisches Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“ Erfurt,
 - SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda GmbH,
 - HELIOS Klinikum Gotha GmbH,
 - Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH: Kreiskrankenhaus Greiz,
 - Henneberg-Kliniken-Betriebsgesellschaft mbH: REGIOMED Klinikum Hildburghausen,
 - HELIOS Klinikum Meiningen GmbH,
 - Eichsfeld Klinikum gGmbH: Haus St. Vincenz Heilbad Heiligenstadt, Haus Worbis und Haus Reifenstein,
 - Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH: Krankenhäuser Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck,
 - Sternbach-Klinik Schleiz GmbH,
 - Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH,
 - MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH: REGIOMED Klinikum Sonneberg/Neuhaus,
 - Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH Weimar.

Gruppe A 2: Allgemeinkrankenhäuser mit im 7. Thüringer Krankenhausplan als Hauptabteilung ausgewiesenen medizi-
nischen Fachabteilungen Nuklearmedizin oder Strahlentherapie

 - Zentralklinik Bad Berka GmbH,
 - HELIOS Klinikum Erfurt GmbH,
 - SRH Wald-Klinikum Gera GmbH,
 - Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH,
 - SRH Zentralklinikum Suhl GmbH.

Gruppe F 1: Fachkrankenhäuser mit internistischer Ausrichtung, Fachkrankenhäuser für Geriatrie, Fachkrankenhäuser 
für Psychiatrie, Psychotherapie oder psychosomatische Medizin

 - Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg: Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
 - Helios Fachkliniken Hildburghausen GmbH,
 - Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH: St. Elisabeth-Krankenhaus Lengenfeld unterm Stein,
 - Sozialwerk Meiningen gGmbH: Geriatrische Fachklinik Georgenhaus Meiningen,
 - Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH Mühlhausen,
 - Lungenklinik Neustadt GmbH,
 - Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH: Fachklinik für Geriatrie Ronneburg,
 - Dr. Ebel Fachkliniken GmbH und Co. Klinik Bergfried Saalfeld KG,
 - Dr. Becker Klinikgesellschaft mbH und Co. KG: Dr. Becker Burg-Klinik Dermbach,
 - Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH,
 - Klinik an der Weißenburg GmbH Uhlstädt-Kirchhasel.

Gruppe F 2: Fachkrankenhäuser für Orthopädie

 - Marienstift Arnstadt: Fachklinik für Orthopädie,
 - HELIOS Klinik Bleicherode GmbH,
 - Waldkliniken Eisenberg GmbH.

Gruppe F 3: Kliniken für neurologische Frührehabilitation nach Phase B

 - Gräfliche	Kliniken	Moritz	Klinik	GmbH	&	Co.	KG	Bad	Klosterlausnitz,
 - MEDIAN	Heinrich-Mann-Klinik	GmbH	&	Co.	KG:	MEDIAN	Heinrich-Mann-Klinik	Bad	Liebenstein,
 - m	&	i	–	Klinikgesellschaft	Bad	Liebenstein	GmbH:	m&i-Fachklinik	Bad	Liebenstein,
 - MEDIAN Kliniken GmbH: MEDIAN Klinik Bad Tennstedt.
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Thüringer Verordnung
zur Anpassung von Vorschriften aufgrund der Einrichtung und  

Führung des Gesellschaftsregisters 
Vom 21. November 2023

Aufgrund des § 707d Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 
in der Fassung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294), ver-
ordnet die Landesregierung und 
aufgrund des § 55a Abs. 1 Satz 1 und des § 79 Abs. 5 
Satz 3 BGB,
des § 387 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586 -2587-), zuletzt geändert durch Artikel 9a des Ge-
setzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 155),
des § 8a Abs. 2 Satz 1 und des § 9 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 
des Handelsgesetzbuchs in der Fassung vom 10. Mai 
1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154),
des § 156 des Genossenschaftsgesetzes in der Fassung 
vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2230), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1166), in Verbindung mit § 8a Abs. 2 Satz 1 und § 9 
Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 des Handelsgesetzbuchs und 
des § 5 Abs. 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes 
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zuletzt geändert durch 
Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436), in Verbindung mit § 8a Abs. 2 Satz 1 und § 9 
Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 des Handelsgesetzbuchs 
jeweils in Verbindung § 1 Satz 1 Nr. 10, 14, 21, 28 und 34 
der Thüringer Ermächtigungsübertragungsverordnung Jus-
tiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. S. 143), geändert durch Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 65), verordnet das 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz:

Artikel 1 
Änderung der Thüringer Verordnung über  

den elektronischen Rechtsverkehr  
bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften

Die Anlage zur Thüringer Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften vom 5. Dezember 2006 (GVBl. S. 560), die durch 
Verordnung vom 6. Oktober 2011 (GVBl. S. 507) geändert 
worden ist, erhält folgende Fassung:

„Anlage
(zu den §§ 1 und 5)

Nr. Gericht oder Staatsan-
waltschaft

Verfahrensbereich Datenverarbeitende Stelle Datum

1. Amtsgericht Jena Handels-, Genossenschafts- und 
Partnerschaftsregister Thüringer Landesrechenzentrum 1. Januar 2007

2. Amtsgericht Jena Gesellschaftsregister Thüringer Landesrechenzentrum 1. Januar 2024“
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Artikel 2 
Änderung der Thüringer Verordnung über  

die maschinelle Führung der Register in Handels-,  
Genossenschafts-, Partnerschafts- und  

Vereinsregistersachen

Die Thüringer Verordnung über die maschinelle Führung 
der Register in Handels-, Genossenschafts-, Partner-
schafts- und Vereinsregistersachen vom 28. September 
2005 (GVBl. S. 341), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 27. Juli 2012 (GVBl. S. 402), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird die Angabe „Handels-“ durch die 
Angabe „Handels-, Gesellschafts-“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Handels-“ durch die 
Angabe „Handels-, das Gesellschafts-“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „landeseigenen Zent-
rum	für	Informationsverarbeitung	der	Landesfinanz-
direktion“ durch die Worte „Thüringer Landesre-
chenzentrum“ ersetzt.

3. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 
Zuständige Stelle

Das Oberlandesgericht ist zuständige Stelle nach
1. § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs,
2. § 707d Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (BGB), 
3. § 156 des Genossenschaftsgesetzes in Verbindung 

mit § 9 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, 
4. § 5 Abs. 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgeset-

zes in Verbindung mit § 9 Abs. 1 des Handelsge-
setzbuchs und 

5. § 79 Abs. 5 BGB.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt, den 21. November 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Migration,  
 Justiz und Verbraucherschutz

Bodo Ramelow Doreen Denstädt
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	Artikel 2 Änderung des Thüringer Justizvollzugsgesetzbuchs
	1.	In § 1 Abs. 2 wird die Verweisung "329 Abs. 4 Satz 1" durch die Verweisung "329 Abs. 3" ersetzt.
	2.	Dem § 6 wird folgender Absatz 3 angefügt:
	3.	Dem § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:
	4.	§ 13 wird wie folgt geändert:
	5.	§ 14 wird wie folgt geändert:
	6.	§ 15 wird wie folgt geändert:
	7.	Nach § 15 werden folgende §§ 15 a und 15 b angefügt:
	8.	§ 17 wird wie folgt geändert:
	9.	Dem § 29 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	10.	Der Überschrift des § 31 werden die Worte "zu Erholungszwecken" angefügt.
	11.	§ 32 wird wie folgt geändert:
	12.	§ 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
	13.	In § 58 Abs. 3 Satz 2 wird nach dem Wort "Polizeiaufgabengesetzes" die Angabe "vom 4. Juni 1992 (GVBl. S. 199) in der jeweils geltenden Fassung" eingefügt.
	14.	Nach § 61 Abs. 2 Satz 2 wird folgender neue Satz eingefügt:
	15.	§ 66 wird wie folgt geändert:
	16.	§ 67 wird wie folgt geändert:
	17.	§ 68 wird wie folgt geändert:
	18.	§ 69 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	19.	Nach § 71 wird folgender § 71 a eingefügt:
	20. Nach § 72 wird folgender § 72 a eingefügt:
	21.	In § 78 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort "kann" ein Komma und die Worte "deren Inhalt auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft, insbesondere soweit die Festlegungen einer auf freier Willensbestimmung beruhenden, der Anstalt vorliegenden Patientenverfügung nach § 1901a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entgegenstehen" eingefügt.
	22.	§ 89 wird wie folgt geändert:
	23.	§ 90 wird wie folgt geändert:
	24.	§ 92 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
	25.	§ 98 wird wie folgt geändert.
	26.	Dem § 99 wird folgender Absatz 6 angefügt:
	27.	In § 108 Abs. 2 Satz 3 wird das Wort "namentlich" durch das Wort "insbesondere" ersetzt.
	28.	In § 116 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 55 Abs. 1 Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes" durch die Verweisung "§ 91 Abs. 1 Satz 4 des Telekommunikationsgesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	29.	§ 119 erhält folgende Fassung:
	30.	Die §§ 120 bis 140 werden aufgehoben.
	31.	§ 142 wird wie folgt geändert:
	32.	§ 143 wird wie folgt geändert:
	33.	§ 144 erhält folgende Fassung:
	34.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

	Artikel 3 Änderung des Thüringer Jugendarrestvollzugsgesetzes
	1.	Nach § 6 wird folgender neue Zweite Unterabschnitt angefügt:
	2.	Der bisherige Zweite Unterabschnitt und Dritte Unterabschnitt werden der Dritte Unterabschnitt und Vierte Unterabschnitt.
	3.	§ 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
	4.	Der bisherige Vierte Unterabschnitt bis Vierzehnte Unterabschnitt werden der Fünfte Unterabschnitt bis Fünfzehnte Unterabschnitt.
	5.	In § 18 Abs. 3 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(JGG)" gestrichen.
	6.	§ 43 erhält folgende Fassung:
	7.	In § 47 werden die Worte "in männlicher und weiblicher Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.
	8.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

	Artikel 4 Änderung des Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes
	1.	Dem § 1 werden folgende Sätze angefügt:
	2.	In § 11 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 66c Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB)" durch die Verweisung "§ 66c Abs. 1 Nr. 1 StGB" ersetzt.
	3.	In § 14 Abs. 5 wird die Verweisung "§§ 48 bis 49a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699)" durch die Verweisung "§§ 48 bis 49 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685)" ersetzt.
	4.	In § 24 Abs. 6 wird die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Nr. 3" durch die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3" ersetzt.
	5.	In § 28 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Nr. 2" durch die Verweisung "§ 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2" ersetzt.
	6.	In § 33 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung "§ 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozessordnung (StPO)" durch die Verweisung "§ 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozessordnung (StPO)" ersetzt.
	7.	In § 36 Abs. 4 Satz 3 wird die Verweisung "§ 55 Abs. 1 Satz 5 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190)" durch die Verweisung "§ 91 Abs. 1 Satz 4 des Telekommunikationsgesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858)" ersetzt.
	8.	In § 39 Abs. 1 wird die Verweisung "nach § 43 Abs. 6 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. April 2013 (BGBl. I S. 935)" durch die Verweisung "nach § 43 Abs. 6 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG)" ersetzt.
	9.	§ 40 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
	10.	§ 49 erhält folgende Fassung:
	11.	§ 50 wird wie folgt geändert:
	12.	§ 51 wird wie folgt geändert:
	13.	§ 52 wird wie folgt geändert:
	14.	§ 53 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	15.	§ 58 erhält folgende Fassung:
	16.	§ 62 Abs. 4 und 5 erhalten folgende Fassung:
	17.	§ 74 wird aufgehoben.
	18.	In § 75 werden die Worte "in männlicher und weiblicher Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.
	19.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

	Artikel 5 Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
	Artikel 6 Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThürThUGAG)
	Artikel 7 Inkrafttreten

	Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes Vom 16. November 2023
	Artikel 1
	1.	In § 5 Abs. 1 a werden nach dem Wort "Rettungsdienst" die Worte "durch Notärzte und Telenotärzte" eingefügt.
	2.	§ 7 wird wie folgt geändert:
	3.	§ 8 wird wie folgt geändert:
	4.	In § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände" durch die Worte "zwei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände" ersetzt.
	5.	§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung:
	6.	§ 14 wird wie folgt geändert:
	7.	Dem § 18 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
	8.	In § 20 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort "Rettungsdienst" ein Komma und die Worte "die Kosten für eine einheitliche mobilelektronische Einsatzdokumentation" eingefügt.
	9.	In § 21 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Notärzte" ein Komma und die Worte "die Kosten für eine einheitliche mobilelektronische Einsatzdokumentation, die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Telenotarztsystems" eingefügt.
	10.	§ 31 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.
	11.	§ 34 wird wie folgt geändert:
	12.	Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt: 
	13.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderungen angepasst.

	Artikel 2

	Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes Vom 16. November 2023
	Artikel 1
	1.	Dem § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	2.	§ 37 Abs. 5 enthält folgende Fassung:
	3.	In § 69 Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender neue Satz 2 eingefügt:

	Artikel 2

	Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes Vom 16. November 2023
	Artikel 1
	Artikel 2

	Gesetz zur Änderung des Thüringer Vergabegesetzes - Bürokratieabbau und Verfahrensvereinfachung im Thüringer Vergaberecht Vom 16. November 2023
	Artikel 1
	1.	§ 1 wird wie folgt geändert:
	2.	In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "26. Januar 1993 (GVBl. S. 181)" durch die Angabe "23. Mai 2019 (GVBI. S. 153)" ersetzt.
	3.	§ 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
	4.	§ 4 erhält folgende Fassung:
	5.	Die §§ 5 und 6 werden aufgehoben.
	6.	§ 7 wird § 5 und die Absätze 4 und 5 werden durch folgenden Absatz 4 ersetzt:
	7.	Die §§ 8 und 9 werden aufgehoben.
	8.	§ 10 wird § 6 und wie folgt geändert:
	9.	§ 10 a wird § 6 a.
	10.	§ 11 wird aufgehoben.
	11.	§ 12 wird § 7 und wie folgt geändert:
	12.	§ 12 a wird § 8 und erhält folgende Fassung:
	13.	§ 13 wird aufgehoben.
	14.	§ 14 wird § 9.
	15.	§ 15 wird § 10 und Absatz 1 Satz 1 wie folgt geändert:
	16.	§ 16 wird § 11.
	17.	§ 17 wird § 12 und Absatz 1 wie folgt geändert:
	18.	§ 18 wird § 13 und wie folgt geändert:
	19.	§ 19 wird § 14 und in den Absätzen 1 und 2 wird jeweils die Angabe "§ 12 a Abs. 1 Satz 2" durch die Angabe "§ 8 Abs. 2 Satz 1" ersetzt.
	20.	§ 20 wird § 15 und in Absatz 2 wird die Angabe "§ 10 Abs. 4 bis 8" durch die Angabe "§ 6 Abs. 4 bis 8" ersetzt.
	21.	§ 21 wird § 16.
	22.	§ 22 wird § 17 und folgender Absatz 3 angefügt:
	23.	§ 22 a wird § 17 a.
	24.	§ 23 wird § 18.

	Artikel 2

	Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer Archiv-Benutzungsordnung Vom 2. September 2023
	Artikel 1
	1.	Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	2.	§ 1 wird wie folgt geändert:
	3.	§ 2 wird wie folgt geändert:
	4.	§ 3 wird wie folgt geändert:
	5.	§ 4 wird wie folgt geändert:
	6.	§ 5 wird wie folgt geändert:
	7.	§ 6 wird wie folgt geändert:
	8.	§ 7 wird wie folgt geändert:
	9.	§ 8 wird wie folgt geändert:
	10.	Nach § 8 wird folgender neue § 9 eingefügt:
	11.	Der bisherige § 9 wird § 10.
	12.	Anlage 1 erhält folgende Fassung:
	13.	Anlage 2 wird aufgehoben.

	Artikel 2

	Verordnung über die Pauschalförderung nach dem Thüringer Krankenhausgesetz für das Haushaltsjahr 2023 (ThürKHG-PVO 2023) Vom 14. November 2023
	§ 1 Wertgrenze
	§ 2 Jahrespauschale
	§ 3 Zuschlag für Ausbildungsstätten
	§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage

	Thüringer Verordnung zur Anpassung von Vorschriften aufgrund der Einrichtung und Führung des Gesellschaftsregisters Vom 21. November 2023
	Artikel 1 Änderung der Thüringer Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften
	„Anlage

	Artikel 2
Änderung der Thüringer Verordnung über
die maschinelle Führung der Register in Handels-,
Genossenschafts-, Partnerschafts- und
Vereinsregistersachen
	1.	In der Überschrift wird die Angabe „Handels-“ durch die Angabe „Handels-, Gesellschafts-“ ersetzt.
	2.	§ 1 wird wie folgt geändert:
	3.	§ 3 erhält folgende Fassung:

	Artikel 3 Inkrafttreten


